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Diese Zusammenstellung informiert über rechtliche Regeln gegen Diskriminierung. Nutzen Sie 
sie - und verweisen Sie dabei bitte auf diese Quelle! 

Die Regeln finden sich auf unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen Anwendungsbe-
reichen und gegen unterschiedliche Aspekte von Diskriminierung. Einige Menschenrechte sind 
in englischer Sprache enthalten; die meisten auf deutsch. Sie sind nach Ebenen und dann 
meist historisch sortiert. 

Die Zusammenstellung ist nicht vollständig; insbesondere fehlen allgemeine Vorschriften, die 
eventuell gegen Diskriminierung schützen, zahlreiche nationale Verfassungen und Landesver-
fassungen sowie landesrechtliche Vorschriften und viele untergesetzliche Normen wie Tarif-
verträge, „Codes of Conduct“ oder Betriebsvereinbarungen. Wenn Sie mit den Regeln arbeiten, 
stellen Sie sicher, dass diese zwischenzeitlich nicht geändert worden sind. 

Über Hinweise zur Verbesserung dieser Zusammenstellung an sekretariat.baer@rewi.hu-
berlin.de freuen wir uns. 
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I. Internationales Recht 

1. Recht der Vereinten Nationen 

 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
(AEMR) 1948 
The Universal Declaration of Human Rights, A/RES/217, UN-Doc. 217/A-(III). 

Artikel 1  
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewis-
sen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.  

Artikel 2  
Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne ir-
gendeine Unterscheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 
oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen 
Umständen. 
[…] 

Artikel 7 
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die 
gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. 
 
 

Convention on the Political Rights of Women 1952  
Konvention über politische Rechte der Frauen, BGBl 1969 II, 1929 

Article I 
Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men, without any discrimination. 

Article II 
Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies, established by national law, on 
equal terms with men, without any discrimination. 

Article III 
Women shall be entitled to hold public office and to exercise all public functions, established by na-
tional law, on equal terms with men, without any discrimination. 
 
 

Internationale Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung (CERD) 1965 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, vom 21.12.1965. 
Resolution 2106A (XX) der Generalversammlung der UNO. In Kraft getreten am 04.01.1969. BGBl. 
1969 II, 961. 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – 
Eingedenk der Tatsache, dass die Charta der Vereinten Nationen auf dem Grundsatz der angebore-
nen Würde und Gleichheit aller Menschen beruht und […]; 
[...]  
In der Erwägung, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und ein Recht auf gleichen Schutz 
des Gesetzes gegen jede Diskriminierung und jedes Aufreizen zur Diskriminierung haben; 
[...] 
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In der Überzeugung, dass jede Lehre von einer auf Rassenunterschiede gegründeten Überlegenheit 
wissenschaftlich falsch, moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und gefährlich ist und dass eine 
Rassendiskriminierung, gleichviel ob in Theorie oder in Praxis, nirgends gerechtfertigt ist; 
[...] 
Sind wie folgt übereingekommen: 

Teil I 
Artikel 1 
(1) In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck "Rassendiskriminierung" jede auf der Rasse, 
der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unter-
scheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass 
dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und 
Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich 
des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird. 
(2) Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Unterscheidungen, Ausschließungen, Be-
schränkungen oder Bevorzugungen, die ein Vertragsstaat zwischen eigenen und fremden Staatsan-
gehörigen vornimmt. 
[...] 
(4) Sondermaßnahmen, die einzig zu dem Zweck getroffen werden, eine angemessene Entwicklung 
bestimmter Rassengruppen, Volksgruppen oder Personen zu gewährleisten, die Schutz benötigen, 
soweit ein solcher erforderlich ist, damit sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt 
genießen und ausüben können, gelten nicht als Rassendiskriminierung, sofern diese Maßnahmen 
nicht die Beibehaltung getrennter Rechte für verschiedene Rassengruppen zur Folge haben und so-
fern sie nicht fortgeführt werden, nachdem die Ziele, um derentwillen sie getroffen wurden, erreicht 
sind. 

Artikel 2 
(1) Die Vertragsstaaten verurteilen die Rassendiskriminierung und verpflichten sich, mit allen geeigne-
ten Mitteln unverzüglich eine Politik der Beseitigung der Rassendiskriminierung in jeder Form und der 
Förderung des Verständnisses unter allen Rassen zu verfolgen  

a) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, Handlungen oder Praktiken der Rassendiskriminierung 
gegenüber Personen, Personengruppen oder Einrichtungen zu unterlassen und dafür zu sor-
gen, dass alle staatlichen und örtlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang 
mit dieser Verpflichtung handeln, 

b) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, eine Rassendiskriminierung durch Personen oder Orga-
nisationen weder zu fördern noch zu schützen noch zu unterstützen, 

c) trifft jeder Vertragsstaat wirksame Maßnahmen, um das Vorgehen seiner staatlichen und 
örtlichen Behörden zu überprüfen und alle Gesetze und sonstigen Vorschriften zu ändern, 
aufzuheben oder für nichtig zu erklären, die eine Rassendiskriminierung - oder dort, wo eine 
solche bereits besteht, ihre Fortsetzung bewirken, 

d) verbietet und beendigt jeder Vertragsstaat jede durch Personen, Gruppen oder Organisatio-
nen ausgeübte Rassendiskriminierung mit allen geeigneten Mitteln einschließlich der durch 
die Umstände erforderlichen Rechtsvorschriften, 

e) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, wo immer es angebracht ist, alle eine Rassenintegrierung 
anstrebenden vielrassischen Organisationen und Bewegungen zu unterstützen, sonstige Mit-
tel zur Beseitigung der Rassenschranken zu fördern und allem entgegenzuwirken, was zur 
Rassentrennung beiträgt. 

Artikel 5 
Im Einklang mit den in Artikel 2 niedergelegten grundsätzlichen Verpflichtungen werden die Vertrags-
staaten die Rassendiskriminierung in jeder Form verbieten und beseitigen und das Recht jedes ein-
zelnen, ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, des nationalen Ursprungs oder des Volkstums, 
auf Gleichheit vor dem Gesetz gewährleisten; dies gilt insbesondere für folgende Rechte: 

a) das Recht auf Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen sonstigen Organen der Rechts-
pflege, 

b) […] 
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Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) 
1966  
BGBl. 1973 II 1553 = International Covenant on Civil and Political Rights 
Fakultativprotokoll BGBl 1992 II, 1247. Ratifiziert für die BRD durch Gesetz vom 15. November 1973 
(BGBl. II S. 1533). 

Artikel 2 
(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und sie 
allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen ohne Un-
terschied wie insbesondere der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, 
der Geburt oder des sonstigen Status zu gewährleisten. 

Artikel 3 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Ausübung 
aller in diesem Pakt festgelegten bürgerlichen und politischen Rechte sicherzustellen. 
Artikel 20 
[...] 
(2) Jedes Eintreten für nationalen, rassischen oder religiösen Hass, durch das zu Diskriminierung, 
Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, wird durch Gesetz verboten.  

Artikel 24 
 (1) Jedes Kind hat ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der 
Sprache, der Religion, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens oder der Geburt das 
Recht auf diejenigen Schutzmaßnahmen durch seine Familie, die Gesellschaft und den Staat, die sei-
ne Rechtsstellung als Minderjähriger erfordert. 
[...] 

Artikel 25 
Jeder Staatsbürger hat das Recht und die Möglichkeit, ohne Unterschied nach den in Artikel 2 ge-
nannten Merkmalen und ohne unangemessene Einschränkungen 
a) an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter 
teilzunehmen; 
b) bei echten, wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen, bei denen die freie 
Äußerung des Wählerwillens gewährleistet ist, zu wählen und gewählt zu werden; 
c) unter allgemeinen Gesichtspunkten der Gleichheit zu öffentlichen Ämtern seines Landes Zugang zu 
haben. 

Artikel 26 
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht hat das Gesetz jede Diskriminierung zu 
verbieten und allen Menschen gegen jede Diskriminierung, wie insbesondere wegen der Rasse, der 
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, 
der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status, glei-
chen und wirksamen Schutz zu gewährleisten. 

Artikel 27 
In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Min-
derheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr 
eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und 
auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen.  
 
 

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (ICESCR, „Sozialpakt“) 1966 
BGBl. 1973 II, 1570 = International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 
+ Fakultativprotokoll Resolution 63/117 (nicht ratifiziert) 

Artikel 2 
[...] 
 (2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, zu gewährleisten, dass die in diesem Pakt verkündeten 
Rechte ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, 
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der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des 
Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status ausgeübt werden. 
(3) Entwicklungsländer können unter gebührender Berücksichtigung der Menschenrechte und der Er-
fordernisse ihrer Volkswirtschaft entscheiden, inwieweit sie Personen, die nicht ihre 
Staatsangehörigkeit besitzen, die in diesem Pakt anerkannten wirtschaftlichen Rechte 
gewährleisten wollen. 

Artikel 3 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der 
Ausübung der in diesem Pakt festgelegten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
sicherzustellen. 

Artikel 6 
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, welches das Recht jedes einzelnen auf die 
Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenommene Arbeit zu 
verdienen, umfasst, und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz dieses Rechts. 

Artikel 7 
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen 
an, durch die insbesondere gewährleistet wird 
a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert 
i) angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne Unterschied; 
insbesondere wird gewährleistet, dass Frauen keine ungünstigeren Arbeitsbedingungen als 
Männer haben und dass sie für gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten, 
ii) einen angemessenen Lebensunterhalt für sie und ihre Familien in Übereinstimmung mit 
diesem Pakt; 
b) sichere und gesunde Arbeitsbedingungen; 
c) gleiche Möglichkeiten für jedermann, in seiner beruflichen Tätigkeit entsprechend 
aufzusteigen, wobei keine anderen Gesichtspunkte als Beschäftigungsdauer und Befähigung 
ausschlaggebend sein dürfen; 
d) Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der Arbeitszeit, regelmäßiger bezahlter 
Urlaub sowie Vergütung gesetzlicher Feiertage. 
[…] 

Artikel 10 
Die Vertragsstaaten erkennen an, 
1. dass die Familie als die natürliche Kernzelle der Gesellschaft größtmöglichen Schutz und Beistand 
genießen soll, insbesondere im Hinblick auf ihre Gründung und solange sie für die 
Betreuung und Erziehung unterhaltsberechtigter Kinder verantwortlich ist. Eine Ehe darf nur im freien 
Einverständnis der künftigen Ehegatten geschlossen werden; 
2. dass Mütter während einer angemessenen Zeit vor und nach der Niederkunft besonderen 
Schutz genießen sollen. Während dieser Zeit sollen berufstätige Mütter bezahlten Urlaub oder 
Urlaub mit angemessenen Leistungen aus der Sozialen Sicherheit erhalten; 
3. dass Sondermaßnahmen zum Schutz und Beistand für alle Kinder und Jugendlichen ohne 
Diskriminierung aufgrund der Abstammung oder aus sonstigen Gründen getroffen werden 
sollen. Kinder und Jugendliche sollen vor wirtschaftlicher und sozialer Ausbeutung geschützt 
werden. Ihre Beschäftigung mit Arbeiten, die ihrer Moral oder Gesundheit schaden, ihr Leben 
gefährden oder voraussichtlich ihre normale Entwicklung behindern, soll gesetzlich strafbar 
sein. Die Staaten sollen ferner Altersgrenzen festsetzen, unterhalb derer die entgeltliche 
Beschäftigung von Kindern gesetzlich verboten und strafbar ist. 

Artikel 13 
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung an. Sie stimmen überein, 
dass die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer 
Würde gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten stärken muss. 
Sie stimmen ferner überein, dass die Bildung es jedermann ermöglichen muss, eine nützliche Rolle in 
einer freien Gesellschaft zu spielen, dass sie Verständnis, Toleranz und Freundschaft unter allen Völ-
kern und allen rassischen, ethnischen und religiösen Gruppen fördern sowie die Tätigkeit der Verein-
ten Nationen zur Erhaltung des Friedens unterstützen muss. 
[...] 
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Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau (CEDAW) 1979 
BGBl. 1985 II, 648 = The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
Fakultativprotokoll BGBl. 2001 II, 1238  

Artikel 1 
In dieser Konvention bezeichnet der Ausdruck "Diskriminierung der Frau" jede auf Grund des Ge-
schlechts vorgenommene Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zum Ziel oder zur 
Folge hat, dass die von der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau ausgehende Aner-
kennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten der Frau - 
gleich, welchen Familienstands - auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem, staatsbür-
gerlichem oder anderem Gebiet beeinträchtigt oder vereitelt wird. 

Artikel 2 
Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau; sie kommen überein, mit al-
len geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu ver-
folgen, und verpflichten sich zu diesem Zweck, 
a) den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihre Staatsverfassung oder in andere 
geeignete Rechtsvorschriften aufzunehmen, sofern sie dies noch nicht getan haben, und durch ge-
setzgeberische und sonstige Maßnahmen für die tatsächliche Verwirklichung dieses Grundsatzes zu 
sorgen; 
b) durch geeignete gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen, gegebenenfalls auch Sanktionen, 
jede Diskriminierung der Frau zu verbieten; 
c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit dem 
Mann zu gewährleisten und die Frau durch die zuständigen nationalen Gerichte und sonstigen öffent-
lichen Einrichtungen wirksam vor jeder diskriminierenden Handlung zu schützen; 
d) Handlungen oder Praktiken zu unterlassen, welche die Frau diskriminieren, und dafür zu sorgen, 
daß alle staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser Verpflichtung 
handeln; 
e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau durch Personen, Orga-
nisationen oder Unternehmen zu ergreifen; 
f) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder Auf-
hebung aller bestehenden Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine 
Diskriminierung der Frau darstellen; 
g) alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften aufzuheben, die eine Diskriminierung der Frau 
darstellen. 

Artikel 3 
Die Vertragsstaaten treffen auf allen Gebieten, insbesondere auf politischem, sozialem, wirtschaftli-
chem und kulturellem Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maß-
nahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung und Förderung der Frau, damit gewährleistet wird, daß 
sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt mit dem Mann ausüben und genießen 
kann. 

Artikel 4 
(1) Zeitweilige Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten zur beschleunigten Herbeiführung der Defac-
to-Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Überein-
kommens, dürfen aber keinesfalls die Beibehaltung ungleicher oder gesonderter Maßstäbe zur Folge 
haben; diese Maßnahmen sind aufzuheben, sobald die Ziele der Chancengleichheit und Gleichbe-
handlung erreicht sind. 
(2) Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten – einschließlich der in diesem Übereinkommen genann-
ten Maßnahmen – zum Schutz der Mutterschaft gelten nicht als Diskriminierung. 

Artikel 5 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, 
a) um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann und Frau zu bewir-
ken, um so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von herkömmlichen und allen sonstigen auf der 
Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit des einen oder anderen Geschlechts oder der 
stereotypen Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden Praktiken zu gelangen; 
b) um sicherzustellen, daß die Erziehung in der Familie zu einem richten Verständnis der Mutterschaft 
als einer sozialen Aufgabe und zur Anerkennung der gemeinsamen Verantwortung von Mann und 
Frau für die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder beiträgt, wobei davon ausgegangen wird, daß das 
Interesse der Kinder in allen Fällen vorrangig zu berücksichtigen ist. 
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Artikel 6 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnah-
men zur Abschaffung jeder Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution von Frauen. 

Artikel 7 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
im politischen und öffentlichen Leben ihres Landes und gewährleisten insbesondere allen Frauen in 
gleicher Weise wie den Männern 
a) das Stimmrecht bei allen Wahlen und Volksabstimmungen sowie das passive Wahlrecht für alle 
öffentlich gewählten Gremien; 
b) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeitung der Regierungspolitik und deren Durchführung sowie 
auf Bekleidung öffentlicher Ämter und auf Wahrnehmung aller öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen 
staatlicher Tätigkeit; 
c) das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die sich mit dem öf-
fentlichen und politischen Leben ihres Landes befassen. 

Artikel 8 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Frauen unter den 
gleichen Bedingungen wie Männer und ohne Diskriminierung die Möglichkeit haben, ihre Regierung 
auf internationaler Ebene zu vertreten und an der Arbeit internationaler Organisationen mitzuwirken. 

Artikel 9 
(1) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern hinsichtlich des Erwerbs, 
des Wechsels oder der Beibehaltung der Staatsangehörigkeit. Insbesondere stellen die Vertragsstaa-
ten sicher, daß weder durch Eheschließung mit einem Ausländer noch durch Wechsel der Staatsan-
gehörigkeit des Ehemanns im Laufe der Ehe ohne weiteres sich die Staatsangehörigkeit der Frau än-
dert, diese staatenlos wird oder ihr die Staatsangehörigkeit ihres Mannes aufgezwungen wird. 
(2) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern im Hinblick auf die 
Staatsangehörigkeit ihrer Kinder. 

Artikel 10 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau, 
um ihr im Bildungsbereich die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten und auf der Grundla-
ge der Gleichberechtigung von Mann und Frau insbesondere folgendes sicherzustellen: 
a) gleiche Bedingungen bei der Berufsberatung, bei der Zulassung zum Unterricht und beim Erwerb 
von Zeugnissen an Bildungseinrichtungen jeder Art sowie in ländlichen als auch in städtischen Gebie-
ten; diese Gleichberechtigung gilt im Hinblick auf Vorschulen, allgemeinbildende Schulen, Fachschu-
len, allgemeine und technische Bildungseinrichtungen im tertiären Bereich sowie für jede Art der Be-
rufsausbildung; 
b) Zulassung zu denselben Bildungsprogrammen und Prüfungen sowie Lehrkräften mit gleichwertigen 
Qualifikationen und zu Schulanlagen und Schulausstattungen derselben Qualität; 
c) Beseitigung jeder stereotypen Auffassung in bezug auf die Rolle von Mann und Frau auf allen Bil-
dungsebenen und in allen Unterrichtsformen durch Förderung der Koedukation und sonstiger Erzie-
hungsformen, die zur Erreichung dieses Zieles beitragen, insbesondere auch durch Überarbeitung 
von Lehrbüchern und Lehrplänen und durch Anpassung der Lehrmethoden; 
d) Chancengleichheit bei der Erlangung von Stipendien und sonstigen Ausbildungsbeihilfen; 
e) gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu Weiterbildungsprogrammen, darunter Programme für er-
wachsene Analphabeten und zur funktionellen Alphabetisierung, insbesondere zur möglichst baldigen 
Verringerung jeden Bildungsgefälles zwischen Mann und Frau; 
f) Verringerung des Prozentsatzes von Frauen, die ihre Ausbildung abbrechen, sowie Veranstaltung 
von Programmen für Mädchen und Frauen, die vorzeitig von der Schule abgegangen sind; 
g) gleiche Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an Sport und Leibesübungen; 
h) Zugang zu spezifischen Bildungsinformationen, die zur Gesunderhaltung und zum Wohlergehen 
der Familie beitragen, einschließlich Aufklärung und Beratung in bezug auf Familienplanung. 

Artikel 11 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau im Berufsleben, um ihr auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau gleiche 
Rechte zu gewährleisten, insbesondere 
a) das Recht auf Arbeit als unveräußerliches Recht jedes Menschen; 
b) das Recht auf dieselben Arbeitsmöglichkeiten einschließlich der Anwendung derselben Auswahlkri-
terien bei der Einstellung; 
c) das Recht auf freie Berufswahl und freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Recht auf beruflichen Auf-
stieg, Arbeitsplatzsicherheit und alle Leistungen und Arbeitsbedingungen sowie das Recht auf Berufs-
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ausbildung und Umschulung, einschließlich einer Lehre, der Berufsfortbildung und der ständigen Wei-
terbildung; 
d) das Recht auf gleiches Entgelt, einschließlich sonstiger Leistungen, und auf Gleichbehandlung bei 
gleichwertiger Arbeit sowie Gleichbehandlung bei der Bewertung der Arbeitsqualität; 
e) das Recht auf soziale Sicherheit, insbesondere auf Leistungen bei Eintritt in den Ruhestand, bei 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität und im Alter oder bei sonstiger Arbeitsunfähigkeit sowie das 
Recht auf bezahlten Urlaub; 
f) das Recht auf Schutz der Gesundheit und auf Sicherheit am Arbeitsplatz, einschließlich des Schut-
zes der Fortpflanzungsfähigkeit. 
(2) Um eine Diskriminierung der Frau wegen Eheschließung oder Mutterschaft zu verhindern und ihr 
ein wirksames Recht auf Arbeit zu gewährleisten, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen 
a) zum – mit Androhung von Sanktionen verbundenen – Verbot der Entlassung wegen Schwanger-
schaft oder Mutterschaftsurlaubs sowie der Diskriminierung aufgrund des Familienstands bei Entlas-
sungen; 
b) zur Einführung des bezahlten oder mit vergleichbaren sozialen Vorteilen verbundenen Mutter-
schaftsurlaubs ohne Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes, des Dienstalters oder sozialer 
Zulagen; 
c) zur Förderung der Bereitstellung der erforderlichen unterstützenden Sozialdienste, die es Eltern 
ermöglichen, ihre Familienpflichten mit ihren beruflichen Aufgaben und mit der Teilnahme am öffentli-
chen Leben zu vereinbaren, insbesondere durch Förderung der Errichtung und des Ausbaus eines 
Netzes von Einrichtungen zur Kinderbetreuung; 
d) zur Gewährung besonderen Schutzes für Frauen während der Schwangerschaft bei Beschäfti-
gungsarten, die sich als schädlich für Schwangere erwiesen haben. 
(3) Die Gesetze zum Schutz der Frau in den in diesem Artikel genannten Bereichen werden in regel-
mäßigen Abständen anhand der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse überprüft und er-
forderlichenfalls geändert, aufgehoben oder erweitert. 

Artikel 12 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau im Bereich des Gesundheitswesens, um der Frau gleichberechtigt mit dem Mann Zugang zu den 
Gesundheitsdiensten, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit der Familienplanung, zu ge-
währleisten. 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die Vertragsstaaten für angemessene und erforderlichenfalls 
unentgeltliche Betreuung der Frau während der Schwangerschaft sowie während und nach der Ent-
bindung und für die ausreichende Ernährung während der Schwangerschaft und der Stillzeit. 

Artikel 13 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
in anderen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, um der Frau nach dem Gleichheits-
grundsatz die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten, insbesondere  
a) das Recht auf Familienbeihilfen; 
b) das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken und andere Finanzkredite aufzunehmen; 
c) das Recht auf Teilnahme an Freizeitbeschäftigungen, Sport und allen Aspekten des kulturellen Le-
bens. 

Artikel 14 
(1) Die Vertragsstaaten berücksichtigen die besonderen Probleme der Frauen auf dem Lande und die 
wichtige Rolle dieser Frauen für das wirtschaftliche Überlegen ihrer Familien, einschließlich ihrer Ar-
beit in nichtmonetären Wirtschaftsbereichen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um dafür zu 
sorgen, daß die Bestimmung dieses Übereinkommens auch auf Frauen in ländlichen Gebieten An-
wendung finden. 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau in ländlichen Gebieten, um dafür zu sorgen, daß sie gleichberechtigt mit dem Mann an der länd-
lichen Entwicklung und an den sich daraus ergebenden Vorteilen teilhaben kann, und gewährleisten 
ihr insbesondere das Recht auf 
a) Mitwirkung – auf allen Ebenen – an der Aufstellung und Durchführung von Entwicklungsplänen; 
b) Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten, einschließlich Aufklärungs- und Beratungsdiens-
ten und sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiet der Familienplanung; 
c) unmittelbare Leistungen aus Programmen der sozialen Sicherheit; 
d) schulische und außerschulische Ausbildung und Bildung jeder Art, einschließlich funktioneller Al-
phabetisierung, sowie die Nutzung aller Gemeinschafts- und Volksbildungseinrichtungen, insbesonde-
re zur Erweiterung ihres Fachwissens; 
e) Organisierung von Selbsthilfegruppen und Genossenschaften zur Erlangung wirtschaftlicher Chan-
cengleichheit durch selbständige oder unselbständige Arbeit; 
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f) Teilnahme an allen Gemeinschaftsbetätigungen; 
g) Zugang zu landwirtschaftlichen Krediten und Darlehen, Vermarktungseinrichtungen und geeigneten 
Technologien sowie Gleichbehandlung im Rahmen von Boden- und Agrarreformen und ländlichen 
Umsiedlungsaktionen; 
h) angemessene Lebensbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Wohnung, sanitäre Einrichtun-
gen, Elektrizitäts- und Wasserversorgung sowie Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen. 

Artikel 15 
(1) Die Vertragsstaaten stellen die Frau dem Mann vor dem Gesetz gleich. 
(2) Die Vertragsstaaten gewähren der Frau in zivilrechtlichen Fragen dieselbe Rechtsfähigkeit wie 
dem Mann und dieselben Möglichkeiten zur Ausübung dieser Rechtsfähigkeit. Insbesondere räumen 
sie der Frau gleiche Rechte in bezug auf den Abschluß von Verträgen ein und gewähren ihr Gleichbe-
handlung in allen Stadien gerichtlicher Verfahren. 
(3) Die Vertragsstaaten kommen überein, daß alle Verträge und alle sonstigen Privaturkunden, deren 
Rechtswirkung auf die Einschränkung der Rechtsfähigkeit der Frau gerichtet ist, nichtig sind. 
(4) Die Vertragsstaaten gewähren Männern und Frauen die gleichen Rechte hinsichtlich der Rechts-
vorschriften über die Freizügigkeit und die freie Wahl ihres Aufenthaltsorts und ihres Wohnsitzes. 

Artikel 16 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau in Ehe- und Familienfragen und gewährleisten auf der Grundlage der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau insbesondere folgende Rechte: 
a) gleiches Recht auf Eheschließung; 
b) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten sowie auf Eheschließung nur mit freier und voller Zu-
stimmung; 
c) gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe und bei deren Auflösung; 
d) gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, ungeachtet ihres Familienstands, in allen ihre Kinder betref-
fenden Fragen; in jedem Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berücksichtigen; 
e) gleiches Recht auf freie und verantwortungsbewußte Entscheidung über Anzahl und Altersunter-
schied ihrer Kinder sowie auf Zugang zu den zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Informatio-
nen, Bildungseinrichtungen und Mitteln; 
f) gleiche Rechte und Pflichten in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und Vermögens-
sorge, Adoption von Kindern oder ähnlichen Rechtseinrichtungen, soweit das innerstaatliche Recht 
derartige Rechtsinstitute kennt; in jedem Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berücksichti-
gen; 
g) die gleichen persönlichen Rechte als Ehegatten, einschließlich des Rechts auf Wahl des Familien-
namens, eines Berufs und einer Beschäftigung; 
h) gleiche Rechte beider Ehegatten hinsichtlich des Eigentums an Vermögen und dessen Erwerb, 
Bewirtschaftung, Verwaltung und Nutzung sowie der Verfügung darüber, gleichwie ob unentgeltlich 
oder gegen Entgelt. 
(2) Die Verlobung und Eheschließung eines Kindes haben keine Rechtswirksamkeit; es werden alle 
erforderlichen Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen ergriffen, um ein Mindestal-
ter für die Eheschließung festzulegen und die Eintragung der Eheschließung in ein amtliches Register 
zur Pflicht zu machen.  

Artikel 17 
(1) Zur Prüfung der Fortschritte bei der Durchführung dieses Übereinkommens wird ein …Ausschuß 
für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau eingesetzt; er besteht … aus dreiundzwanzig Sach-
verständigen von hohem sittlichem Rang und großer Sachkenntnis auf dem von dem Übereinkommen 
erfaßten Gebiet. Die Sachverständigen werden von den Vertragsstaaten unter ihren Staatsangehöri-
gen ausgewählt und sind in persönlicher Eigenschaft tätig; dabei ist auf eine gerechte geographische 
Verteilung und auf Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen sowie der wichtigsten Rechtssys-
teme zu achten. 
[...] 

Artikel 18 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zur Beratung 
durch den Ausschuß einen Bericht über die zur Durchführung dieses Übereinkommens getroffenen 
Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen und die diesbezüglichen Fort-
schritte vorzulegen, und zwar  
b) …. mindestens alle vier Jahre und so oft es der Ausschuß verlangt. 
[...] 
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Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT, „Folterkon-
vention“) 1984 
BGBl 1990 II, 247 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
 
 

Konvention über die Rechte des Kindes (CRC, „Kinderrechtskon-
vention“) 1989 
BGBl. 1992, II S.121 
Convention on the Rights of the Child (CRC)  
Fakultativprotokolle (Optional Protocols)  
... betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten (2000 – in Kraft 2005);  
... betreffend Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie (2000 - ). 

Art. 2 Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot 
(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewährleisten 
sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von der 
Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der 
Geburt oder des sonstigen Status des Kin- des, seiner Eltern oder seines Vormunds. 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind vor 
allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des des Status, der Tätigkeiten, der Mei-
nungsäußerungen oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormundes oder seiner Familien-
angehörigen geschützt wird. 
 
 

International Convention on the Protection of the Rights of All Mi-
grant Workers and Members of Their Families 1990 
Internationales Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen (von Deutschland nicht ratifiziert). 
 
 

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(CRPD) 2006 
BGBl. 2008 II, 1419 = Convention on the Rights of Persons with Disabilities  
Fakultativprotokoll ratifiziert 24.2.2009 

Artikel 1 [Zweck] 
Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschrechte 
und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewähr-
leisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. 
Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geisti-
ge oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 
an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. 

Artikel 2 [Begriffsbestimmungen] 
Im Sinne dieses Übereinkommens  

• schließt "Kommunikation" Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile Kommunikation, 
Großdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache Sprache 
übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, 
Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und 
Kommunikationstechnologie, ein; 

• schließt "Sprache" gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht ge-
sprochene Sprachen ein; 

• bedeutet "Diskriminierung aufgrund von Behinderung" jede Unterscheidung, Ausschließung 
oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf 
die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller 
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Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 
bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. [...] 

Artikel 3 [Allgemeine Grundsätze] 
Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind: 
a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, ein-
schließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit; 
b) die Nichtdiskriminierung; 
c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft; 
d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz die-
ser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 
e) die Chancengleichheit; 
f) die Zugänglichkeit; 
g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 
h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Ach-
tung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität. 

Artikel 4 [Allgemeine Verpflichtungen] 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung 
zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten, 
a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen Umsetzung der in die-
sem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen  
b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder 
Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen; 
c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen in allen poli-
tischen Konzepten und allen Programmen zu berücksichtigen; 
d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unterlassen und 
dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit diesem 
Übereinkommen handeln; 
e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch 
Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen; 
f ) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrichtungen in universellem 
Design, wie in Artikel 2 definiert, die den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen 
mit möglichst geringem Anpassungs- und Kostenaufwand gerecht werden, zu betreiben oder zu för-
dern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und sich bei der Entwicklung von Normen und Richt-
linien für universelles Design einzusetzen; 
g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Behinderungen geeignet 
sind, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten und un-
terstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu 
fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen Kosten den Vorrang zu geben; 
h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen übr Mobilitätshilfen, Geräte und unter-
stützende Technologien, einschließlich neuer Technologien, sowie andere Formen von Hilfe, Unter-
stützungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen;  
i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem Perso-
nal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, damit die aufgrund 
dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden können. 
(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder Vertrags-
staat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internatio-
nalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Verwirklichung dieser 
Rechte zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen, die nach 
dem Völkerrecht sofort anwendbar sind. 
(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur 
Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinde-
rungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge 
Konsultationen und beziehen sie aktiv ein. 
(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats oder in dem für diesen Staat gel-
tenden Völkerrecht enthalten sind, unberührt. … 
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Artikel 5 [Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung] 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz 
gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz 
und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.  
(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren 
Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleich-
viel aus welchen Gründen. 
(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen die 
Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu ge-
währleisten. 
(4) Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen Gleichbe-
rechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im 
Sinne dieses Übereinkommens.  

Artikel 6 [Frauen mit Behinderungen] 
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Dis-
kriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass 
sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt genießen können. 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung, der 
Förderung und der Stärkung der Autonomie der Frauen, um zu garantieren, dass sie die in diesem 
Übereinkommen genannten Menschenrechte und Grundfreiheiten ausüben und genießen können. 

Artikel 7 [Kinder mit Behinderungen] 
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit 
Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genie-
ßen können. 
(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 
(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Mei-
nung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, 
wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, 
und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen 
können. 

Artikel 8 [Bewusstseinsbildung] 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um 

a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das Bewusstsein für 
Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu 
fördern; 

b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderungen, ein-
schließlich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbereichen zu bekämp-
fen; 

c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen zu 
fördern. 

(2) Zu den diesbezüglichen Maßnahmen gehören 
a) die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kampagnen zur Bewusstseinsbildung 

in der Öffentlichkeit mit dem Ziel, 
i) die Aufgeschlossenheit gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen zu 

erhöhen,  
ii) eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen und ein größeres ge-

sellschaftliches Bewusstsein ihnen gegenüber zu fördern,  
iii) die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten von Menschen mit Be-

hinderungen und ihres Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu fördern;  
b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen mit Be-

hinderungen auf allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von früher Kind-
heit an; 

c) die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in einer dem Zweck 
dieses Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen; 

d) die Förderung von Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit 
Behinderungen und für deren Rechte. 
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Artikel 9 [Zugänglichkeit] 
(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen 
Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für 
Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transport-
mitteln, Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städti-
schen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten. Diese 
Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren ein-
schließen, gelten unter anderem für 

a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, 
einschließlich Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten; 

b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste und 
Notdienste.  

(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem geeignete Maßnahmen, 
a) um Mindeststandards und Leitlinien für die Zugänglichkeit von Einrichtungen und Diensten, 

die der Öffentlichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, auszuarbeiten und zu er-
lassen und ihre Anwendung zu überwachen; 

b) um sicherzustellen, dass private Rechtsträger, die Einrichtungen und Dienste, die der Öffent-
lichkeit offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, anbieten, alle Aspekte der Zugänglich-
keit für Menschen mit Behinderungen berücksichtigen; 

c) um betroffenen Kreisen Schulungen zu Fragen der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinde-
rungen anzubieten; 

d) um in Gebäuden und anderen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit offenstehen, Beschilderun-
gen in Brailleschrift und in leicht lesbarer und verständlicher Form anzubringen; 

e) um menschliche und tierische Hilfe sowie Mittelspersonen, unter anderem Personen zum Füh-
ren und Vorlesen sowie professionelle Gebärdensprachdolmetscher und - dolmetscherinnen, 
zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel, den Zugang zu Gebäuden und anderen Einrichtungen, 
die der Öffentlichkeit offenstehen, zu erleichtern; 

f) um andere geeignete Formen der Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 
zu fördern, damit ihr Zugang zu Informationen gewährleistet wird; 

g) um den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu den neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien und -systemen, einschließlich des Internets, zu fördern; 

h) um die Gestaltung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb zugänglicher Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und -systeme in einem frühen Stadium zu fördern, 
sodass deren Zugänglichkeit mit möglichst geringem Kostenaufwand erreicht wird. 
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2. Regionale Menschenrechte 
 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) 1950 
BGBl. 2002 II, 1054 = European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ECHR) 
und Zusatzprotokolle 

Artikel 14 
Der Genuß der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung ins-
besondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. 

Artikel 19 
Um die Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen, welche die Hohen Vertragsparteien in dieser 
Konvention und den Protokollen dazu übernommen haben, wird ein Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte, im folgenden als "Gerichtshof" bezeichnet, errichtet. Er nimmt seine Aufgaben als 
ständiger Gerichtshof wahr. 

Artikel 33 
Jede Hohe Vertragspartei kann den Gerichtshof wegen jeder behaupteten Verletzung dieser Konven-
tion und der Protokolle dazu durch eine andere Hohe Vertragspartei anrufen. 

Artikel 34 
Der Gerichtshof kann von jeder natürlichen Person, nichtstaatlichen Organisation oder Personengrup-
pe, die behauptet, durch eine der Hohen Vertragsparteien in einem der in dieser Konvention oder den 
Protokollen dazu anerkannten Rechte verletzt zu sein, mit einer Beschwerde befaßt werden. Die Ho-
hen Vertragsparteien verpflichten sich, die wirksame Ausübung dieses Rechts nicht zu behindern. 

Artikel 35 
1. Der Gerichtshof kann sich mit einer Angelegenheit erst nach Erschöpfung aller innerstaatlichen 
Rechtsbehelfe in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts und 
nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der endgültigen innerstaatlichen Entscheidung be-
fassen.  
[…] 
 
 

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 12, 2000 
von Deutschland unterzeichnet, aber nicht ratifiziert.  

Präambel 
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unterzeichnen – 
eingedenk des grundlegenden Prinzips, nach dem alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und An-
spruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz haben; […] 

Artikel 1 – Allgemeines Diskriminierungsverbot 
(1) Der Genuss eines jeden gesetzlich niedergelegten Rechtes ist ohne Diskriminierung insbesondere 
wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten. 
(2) Niemand darf von einer Behörde diskriminiert werden, insbesondere nicht aus einem der in Absatz 
1 genannten Gründe. 
 
 

Europäische Sozialcharta – revidiert  (1999) 
Hinweis: Vom Europarat initiierte erste Fassung 1965 in Kraft getreten, von Deutschland unterzeichnet (1961) 
und ratifiziert (1965). Die 1996 revidierte Fassung ist 1999 in Kraft getreten. 2007 von Deutschland unterzeichnet, 
aber noch nicht ratifiziert. Die Bestimmungen der Charta wurden in den Vertrag von Lissabon (Artikel 151 des 
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Vertrags über die Arbeitsweise der EU – siehe unten) und in die Charta der Grundrechte der EU (Präambel siehe 
unten) übernommen. 

[…] 

Teil I 
Die Vertragsparteien sind gewillt, mit allen zweckdienlichen Mitteln staatlicher und zwischenstaatlicher 
Art eine Politik zu verfolgen, die darauf abzielt, geeignete Voraussetzungen zu schaffen, damit die 
tatsächliche Ausübung der folgenden Rechte und Grundsätze gewährleistet ist: 
[…] 
20. Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. 
[…] 
27. Alle Personen mit Familienpflichten, die erwerbstätig sind oder erwerbstätig werden wollen, haben 
das Recht dazu, ohne sich einer Diskriminierung auszusetzen und, soweit dies möglich ist, ohne daß 
es dadurch zu einem Konflikt zwischen ihren Berufs- und ihren Familienpflichten kommt. 
[…] 

Teil II 
Artikel 4 – Das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt 
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf ein gerechtes Arbeitsentgelt zu gewährleisten, verpflich-
ten sich die Vertragsparteien: 

1. das Recht der Arbeitnehmer auf ein Arbeitsentgelt anzuerkennen, welches ausreicht, um 
ihnen und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard zu sichern; 

2. […] 
3. das Recht männlicher und weiblicher Arbeitnehmer auf gleiches Entgelt für gleichwertige Ar-

beit anzuerkennen; 
4. […] 

[…] 

Artikel 20 – Das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu gewährleisten, verpflichten sich 
die Vertragsparteien, dieses Recht anzuerkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um des-
sen Anwendung in den folgenden Bereichen zu gewährleisten oder zu fördern: 

a. Zugang zur Beschäftigung, Kündigungsschutz und berufliche Wiedereingliederung, 
b. Berufsberatung und berufliche Ausbildung, Umschulung und berufliche Rehabilitation, 
c. Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich des Entgelts, 
d. beruflicher Werdegang, einschließlich des beruflichen Aufstiegs.  

[...] 

Artikel 23 – Das Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz 
Artikel 26 – Das Recht auf Würde am Arbeitsplatz 
Um die wirksame Ausübung des Rechts aller Arbeitnehmer auf Schutz ihrer Würde am Arbeitsplatz zu 
gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, in Beratung mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen: 
das Bewußtsein, die Aufklärung und die Vorbeugung hinsichtlich sexueller Belästigung am Arbeits-
platz oder in Verbindung mit der Arbeit zu fördern und alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um 
Arbeitnehmer vor solchem Verhalten zu schützen; 
das Bewußtsein, die Aufklärung und die Vorbeugung hinsichtlich verwerflicher oder ausgesprochen 
feindseliger und beleidigender Handlungen, die am Arbeitsplatz oder in Verbindung mit der Arbeit 
wiederholt gegen einzelne Arbeitnehmer gerichtet werden, zu fördern und alle geeigneten Maßnah-
men zu ergreifen, um Arbeitnehmer vor solchem Verhalten zu schützen. 

Artikel 27 – Das Recht der Arbeitnehmer mit Familienpflichten auf Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung 
Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung männlicher und 
weiblicher Arbeitnehmer mit Familienpflichten sowie dieser Arbeitnehmer und der übrigen Arbeitneh-
mer zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien: 

1. geeignete Maßnahmen zu ergreifen: 



   

 18 

a. um Arbeitnehmern mit Familienpflichten zu ermöglichen, erwerbstätig zu werden und zu 
bleiben sowie nach einer durch diese Pflichten bedingten Abwesenheit wieder in das Er-
werbsleben einzutreten, einschließlich Maßnahmen im Bereich der Berufsberatung und 
der beruflichen Ausbildung, 

b. um bei den Beschäftigungsbedingungen und der Sozialen Sicherheit ihren Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen, 

c. um öffentliche oder private Dienste zu entwickeln oder zu fördern, insbesondere Kinderta-
gesstätten und andere Arten der Betreuung; 

2. für jeden Elternteil die Möglichkeit vorzusehen, innerhalb eines auf den Mutterschaftsurlaub 
folgenden Zeitraums für die Betreuung eines Kindes einen Elternurlaub zu erhalten, dessen 
Dauer und Bedingungen durch innerstaatliche Rechtsvorschriften, Gesamtarbeitsverträge o-
der Gepflogenheiten festgelegt werden; 

3. zu gewährleisten, daß Familienpflichten als solche kein triftiger Grund für eine Kündigung sein 
dürfen. 

[…] 

Artikel 30 – Das Recht auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung 
[…] 

Teil V 
Artikel E – Diskriminierungsverbot 
Der Genuß der in dieser Charta festgelegten Rechte muß ohne Unterscheidung insbesondere nach 
der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Gesundheit, der Zugehörigkeit zu einer natio-
nalen Minderheit, der Geburt oder dem sonstigen Status gewährleistet sein. 

Anhang Teil V 
Artikel E 
Eine sachlich und sinnvoll begründete unterschiedliche Behandlung wird nicht als diskriminierend an-
gesehen. 
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3. Weitere regionale Menschenrechtsdokumente 

 
African (Banjul) Charter on Human and Peoples‘ Rights, 1981 
 

à http://www.achpr.org 

 
Protocol to the African Charter on the Rights of Women in Africa, 
2003 

 
à http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Protocol on the Rights of 

Women.pdf 

 
American Convention on Human Rights (“Pact of San José”) 1969 
 

à http://www.cidh.org 

 
Inter-American Convention on the Granting of Civil Rights to Wom-
en, 1948 

 
à http://www.unhcr.org/refworld/publisher,OAS,,,3de4b0674,0.html 
 

Inter-American Convention on the Granting of Political Rights to 
Women. 1948  
 

à http://www.unhcr.org/refworld/publisher,OAS,,,3de4af0f4,0.html 
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II. Recht der Europäischen Union 

 
Vertrag über die Europäische Union, (EUV) 
Amtsblatt der Europäischen Union, Nr. C 83/13 vom 30.3.2010 

Artikel 2 
Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demo- kra-
tie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte 
der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesell- 
schaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solida- 
rität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. 

Artikel 3 (ex-Artikel 2 EUV) 
(1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. 
(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts ohne Binnengrenzen, in dem — in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die 
Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Be- kämp-
fung der Kriminalität — der freie Personenverkehr gewährleistet ist.  
(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. … Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierun-
gen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes. … Sie wahrt 
den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die Entwicklung 
des kulturellen Erbes Europas. 
[…] 
(5) In ihren Beziehungen zur übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte und Interessen und 
trägt zum Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, 
globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu freiem 
und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte, insbesonde-
re der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung des Völkerrechts, ins-
besondere zur Wahrung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen. 
[…] 
 
 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
Amtsblatt C 83/47 v. 30.3.2010 
Artikel 8 - (ex-Artikel 3 Absatz 2 EGV)  
Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstel-
lung von Männern und Frauen zu fördern. 
[…] 

Artikel 10 
Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Union darauf ab, 
Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämp-
fen. 
[…] 

Artikel 19 
(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im Rahmen der durch die 
Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkeiten gemäß einem besonderen Gesetzgebungsver-
fahren und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen tref-
fen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 
bekämpfen. 
(2) Abweichend von Absatz 1 können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren die Grundprinzipien für Fördermaßnahmen der Union unter Aus-
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schluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur 
Unterstützung der Maßnahmen festlegen, die die Mitgliedstaaten treffen, um zur Verwirklichung der in 
Absatz 1 genannten Ziele beizutragen. 
[…] 

Artikel 151 
Die Union und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen Grundrechte, wie sie in der am 
18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschaftschar-
ta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind, folgende Ziele: die Förderung 
der Beschäftigung, die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem We-
ge des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen, einen angemessenen sozialen Schutz, den sozi-
alen Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes Beschäf-
tigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen. 
Zu diesem Zweck führen die Union und die Mitgliedstaaten Maßnahmen durch, die der Vielfalt der 
einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere in den vertraglichen Beziehungen, sowie der Not-
wendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union zu erhalten, Rechnung tragen. 
Sie sind der Auffassung, dass sich eine solche Entwicklung sowohl aus dem eine Abstimmung der 
Sozialordnungen begünstigenden Wirken des Binnenmarkts als auch aus den in den Verträgen vor-
gesehenen Verfahren sowie aus der Angleichung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergeben 
wird. 
[…] 

Artikel 157 (ex-Artikel 141 EGV) 
(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher. 
(2) Unter „Entgelt“ im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter 
sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses 
dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachleistungen zahlt. Gleichheit des Ar-
beitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet, 
a) dass das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen Maßeinheit 
festgesetzt wird, 
b) dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz gleich ist. 
[…] 
(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern und Frauen im 
Arbeitsleben hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Erleich-
terung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Verhinderung bzw. zum 
Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische Vergünstigungen beizube-
halten oder zu beschließen. 
 
 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) 
Amtsblatt der Europäischen Union Nr. C 83/391 vom 30.03.2010, über Art. 6 EUV geltend  

Präambel 
[…] 
Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Union und des Subsidia-
ritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen und den 
gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Union und dem Europarat be-
schlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben. In diesem Zusammenhang erfolgt 
die Auslegung der Charta durch die Gerichte der Union und der Mitgliedstaaten unter gebührender 
Berücksichtigung der Erläuterungen, die unter der Leitung des Präsidiums des Konvents zur Ausarbei-
tung der Charta formuliert und unter der Verantwortung des Präsidiums des Europäischen Konvents 
aktualisiert wurden. 
[…] 

Artikel 1 – Würde des Menschen  
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. 

Artikel 3 – Recht auf Unversehrtheit 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. 
(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet werden: 
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a) die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Einzelheiten, 
b) das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von Personen 
zum Ziel haben, 
c) das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als solche zur Erzielung von Gewinnen zu 
nutzen, 
d) das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen. 

Artikel 7 – Achtung des Privat- und Familienlebens 
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer 
Kommunikation. 

Artikel 9 – Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen 
Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, werden nach den einzel-
staatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser Rechte regeln. 

Artikel 10 – Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht um-
fasst die Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion o-
der Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, 
Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen. 
[...] 

Artikel 14 – Recht auf Bildung 
(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiter-
bildung. 
(2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht teilzunehmen. 
(3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grundsätze sowie 
das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen reli-
giösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen, werden nach den ein-
zelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche ihre Ausübung regeln. 

Artikel 15 – Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten 
(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen Beruf aus-
zuüben. 
(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit zu su-
chen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen. 
(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten arbeiten dürfen, 
haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ent-
sprechen. 

TITEL III GLEICHHEIT 
Artikel 20 – Gleichheit vor dem Gesetz 
Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich. 

Artikel 21 – Nichtdiskriminierung 
(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethni-
schen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltan-
schauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minder-
heit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind 
verboten. 
(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede Dis-
kriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten. 

Artikel 22 – Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen  
Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 

Artikel 23 – Gleichheit von Männern und Frauen 
Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der 
Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.  
Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünstigun-
gen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen. 
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Artikel 24 – Rechte des Kindes 
(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. 
Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in 
einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. 
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das Wohl 
des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu bei-
den Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen. 

Artikel 25 – Rechte älterer Menschen 
Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges Le-
ben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. 

Artikel 26 – Integration von Menschen mit Behinderung 
Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teil-
nahme am Leben der Gemeinschaft. 

Artikel 33 – Familien- und Berufsleben 
(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet. 
(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu können, hat jeder Mensch das 
Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mutterschaft zusammenhängenden Grund sowie 
den Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub nach der Geburt 
oder Adoption eines Kindes. 

KAPITEL IV SOLIDARITÄT 
KAPITEL V BÜRGERRECHTE 
KAPITEL VI JUSTIZIELLE RECHTE 
KAPITEL VII ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Artikel 52 – Tragweite der garantierten Rechte 
(1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten muss 
gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. Unter Wah-
rung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen nur vorgenommen werden, 
wenn sie erforderlich sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielset-
zungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entspre-
chen. 
(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in den Verträgen geregelt sind, 
erfolgt im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Bedingungen und Grenzen. 
(3) Soweit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche Be-
deutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird. Diese Bestimmung 
steht dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz gewährt. 
[...] 

Artikel 53 Schutzniveau 
Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union 
und das Völkerrecht sowie durch die internationalen Übereinkommen, bei denen die Union, die Ge-
meinschaft oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der 
Mitgliedstaaten anerkannt werden. 
 
 

EU-Richtlinien: Überblick  
 

Ø Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (Neufassung) 
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Ø Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen 

Ø Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 
zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur 
Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen 

Ø Richtlinie 2000/78/EG („Rahmen-Richtlinie“) des Rates vom 27.11. 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Be-
ruf, ABl. EG Nr. L 303 vom 2.12.2000, 16 – 22  

Ø Richtlinie 2000/43/EG („Antirassismus-Richtlinie“) des Rates vom 29.6.2000 zur Anwendung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Her-
kunft, ABl. EG Nr. L 180 vom 19.7.2000, 22 – 26 

Ø Richtlinie 98/52/EG des Rates vom 13. Juli 1998 zur Ausdehnung der Richtlinie 97/80/EG zur 
Beweislast in Fällen geschlechtsbedingter Diskriminierung auf das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland 

Ø Richtlinie 97/80/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Beweislast bei Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts (aufgehoben)  

Ø Richtlinie 97/75/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zur Änderung und Ausdehnung der 
Richtlinie 96/34/EG zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung 
über Elternurlaub auf das Vereinigte Königreich 

Ø Richtlinie 96/97/EG des Rates vom 20. Dezember 1996 zur Änderung der Richtlinie 
86/378/EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit 

Ø Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von UNICE, CEEP und EGB ge-
schlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub 

Ø Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnah-
men zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Ar-
beitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz 

Ø Richtlinie 86/613/EWG des Rates vom 11. Dezember 1986 zur Verwirklichung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit - 
auch in der Landwirtschaft - ausüben, sowie über den Mutterschutz 

Ø Richtlinie 86/378/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Si-
cherheit (aufgehoben) 

Ø Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicher-
heit 

Ø Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, 
zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen 
(aufgehoben) 

Ø Richtlinie 75/117/EWG des Rates vom 10. Februar 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Män-
ner und Frauen (aufgehoben) 

 
 

Richtlinie 2006/54/EG („Geschlecht Neufassung“) 
 
[…]  
In Erwägung nachstehender Gründe:  
[...] 
(2) Die Gleichstellung von Männern und Frauen stellt nach Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 des Ver-
trags sowie nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ein grundlegendes Prinzip dar. In diesen Ver-
tragsbestimmungen wird die Gleichstellung von Männern und Frauen als Aufgabe und Ziel der Ge-
meinschaft bezeichnet, und es wird eine positive Verpflichtung begründet, sie bei allen Tätigkeiten der 
Gemeinschaft zu fördern. 
(3) Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die Tragweite des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen nicht auf das Verbot der Diskriminierung aufgrund des natürlichen Geschlechts 
einer Person beschränkt werden kann. Angesichts seiner Zielsetzung und der Art der Rechte, die da-
mit geschützt werden sollen, gilt er auch für Diskriminierungen aufgrund einer Geschlechtsumwand-
lung. 
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[...] 
(6) Die Belästigung einer Person und die sexuelle Belästigung stellen einen Verstoß gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen dar und sind somit als Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts im Sinne dieser Richtlinie anzusehen. Diese Formen der Diskriminierung 
kommen nicht nur am Arbeitsplatz vor, sondern auch im Zusammenhang mit dem Zugang zur Be-
schäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg. Diese Formen der Diskriminierung soll-
ten daher verboten werden, und es sollten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktio-
nen vorgesehen werden. 
[...] 
(10) Der Gerichtshof hat festgestellt, dass der Grundsatz des gleichen Entgelts unter bestimmten Um-
ständen nicht nur für Situationen gilt, in denen Männer und Frauen für denselben Arbeitgeber arbei-
ten. 
[...] 
(19) Die Sicherstellung des gleichen Zugangs zur Beschäftigung und zur entsprechenden Berufsbil-
dung ist grundlegend für die Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen. Jede Einschränkung dieses Grundsatzes sollte daher 
auf diejenigen beruflichen Tätigkeiten beschränkt bleiben, die aufgrund ihrer Art oder der Bedingun-
gen ihrer Ausübung die Beschäftigung einer Person eines bestimmten Geschlechts erfordern, sofern 
damit ein legitimes Ziel verfolgt und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprochen wird. 
[...] 
(28) Die wirksame Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung erfordert die Schaffung ange-
messener Verfahren durch die Mitgliedstaaten. 
(29) Die Schaffung angemessener rechtlicher und administrativer Verfahren zur Durchsetzung der 
Verpflichtungen aufgrund der vorliegenden Richtlinie ist wesentlich für die tatsächliche Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung. 
[...] 
(31) Um den durch diese Richtlinie gewährleisteten Schutz weiter zu verbessern, sollte auch die Mög-
lichkeit bestehen, dass sich Verbände, Organisationen und andere juristische Personen unbeschadet 
der nationalen Verfahrensregeln bezüglich der Vertretung und Verteidigung bei einem entsprechen-
den Beschluss der Mitgliedstaaten im Namen der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung 
an einem Verfahren beteiligen. 
[...] 

Artikel 1 Gegenstand 
Ziel der vorliegenden Richtlinie ist es, die Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen sicherzustellen. 
Zu diesem Zweck enthält sie Bestimmungen zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung in Bezug auf 
a) den Zugang zur Beschäftigung einschließlich des beruflichen Aufstiegs und zur Berufsbildung, 
b) Arbeitsbedingungen einschließlich des Entgelts, 
c) betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit. 
Weiter enthält sie Bestimmungen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Verwirklichung durch 
die Schaffung angemessener Verfahren wirksamer gestaltet wird. 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
a) "unmittelbare Diskriminierung" eine Situation, in der eine Person aufgrund ihres Geschlechts eine 
weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, 
erfahren hat oder erfahren würde; 
b) "mittelbare Diskriminierung" eine Situation, in der dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Krite-
rien oder Verfahren Personen des einen Geschlechts in besonderer Weise gegenüber Personen des 
anderen Geschlechts benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien o-
der Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und erforderlich; 
c) "Belästigung" unerwünschte auf das Geschlecht einer Person bezogene Verhaltensweisen, die be-
zwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchte-
rungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Um-
feld geschaffen wird; 
d) "sexuelle Belästigung" jede Form von unerwünschtem Verhalten sexueller Natur, das sich in uner-
wünschter verbaler, nicht-verbaler oder physischer Form äußert und das bezweckt oder bewirkt, dass 
die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, An-
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen und Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaf-
fen wird; 
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e) "Entgelt" die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und �gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen, 
die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer mittelbar oder unmittelbar als 
Geld- oder Sachleistung zahlt; 
f) "betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit" Systeme, die nicht durch die Richtlinie 79/7/EWG des 
Rates vom 19. Dezember 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit [16] geregelt werden und deren 
Zweck darin besteht, den abhängig Beschäftigten und den Selbständigen in einem Unternehmen oder 
einer Unternehmensgruppe, in einem Wirtschaftszweig oder den Angehörigen eines Berufes oder ei-
ner Berufsgruppe Leistungen zu gewähren, die als Zusatzleistungen oder Ersatzleistungen die gesetz-
lichen Systeme der sozialen Sicherheit ergänzen oder an ihre Stelle treten, unabhängig davon, ob der 
Beitritt zu diesen Systemen Pflicht ist oder nicht. 
(2) Im Sinne dieser Richtlinie gelten als Diskriminierung 
a) Belästigung und sexuelle Belästigung sowie jede nachteilige Behandlung aufgrund der Zurückwei-
sung oder Duldung solcher Verhaltensweisen durch die betreffende Person; 
b) die Anweisung zur Diskriminierung einer Person aufgrund des Geschlechts; 
c) jegliche ungünstigere Behandlung einer Frau im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Mutter-
schaftsurlaub im Sinne der Richtlinie 92/85/EWG. 

Artikel 3 Positive Maßnahmen 
Die Mitgliedstaaten können im Hinblick auf die Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern 
und Frauen im Arbeitsleben Maßnahmen im Sinne von Artikel 141 Absatz 4 des Vertrags beibehalten 
oder beschließen. 

TITEL II BESONDERE BESTIMMUNGEN 
KAPITEL 1 Gleiches Entgelt 
Artikel 4 Diskriminierungsverbot 
Bei gleicher Arbeit oder bei einer Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, wird mittelbare und unmit-
telbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Bezug auf sämtliche Entgeltbestandteile und -
bedingungen beseitigt. 
Insbesondere wenn zur Festlegung des Entgelts ein System beruflicher Einstufung verwendet wird, 
muss dieses System auf für männliche und weibliche Arbeitnehmer gemeinsamen Kriterien beruhen 
und so beschaffen sein, dass Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen werden. 

KAPITEL 2 Gleichbehandlung in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit 
Artikel 5 Diskriminierungsverbot 
Unbeschadet des Artikels 4 darf es in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit keine unmittel-
bare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geben, insbesondere hinsichtlich 
a) des Anwendungsbereichs solcher Systeme und die Bedingungen für den Zugang zu ihnen, 
b) der Beitragspflicht und der Berechnung der Beiträge, 
c) der Berechnung der Leistungen, einschließlich der Zuschläge für den Ehegatten und für unterhalts-
berechtigte Personen, sowie der Bedingungen betreffend die Geltungsdauer und die Aufrecherhaltung 
des Leistungsanspruchs. 

Artikel 6 Persönlicher Anwendungsbereich 
Dieses Kapitel findet entsprechend den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenhei-
ten Anwendung auf die Erwerbsbevölkerung einschließlich der Selbständigen, der Arbeitnehmer, de-
ren Erwerbstätigkeit durch Krankheit, Mutterschaft, Unfall oder unverschuldete Arbeitslosigkeit unter-
brochen ist, und der Arbeitssuchenden sowie auf die sich im Ruhestand befindlichen oder arbeitsun-
fähigen Arbeitnehmer und auf ihre anspruchsberechtigten Angehörigen. 

Artikel 7 Sachlicher Anwendungsbereich 
(1) Dieses Kapitel findet Anwendung 
a) auf betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit, die Schutz gegen folgende Risiken bieten: 
i) Krankheit, 
ii) Invalidität, 
iii) Alter, einschließlich vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, 
iv) Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 
v) Arbeitslosigkeit; 
b) auf betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit, die sonstige Sozialleistungen in Form von Geld- 
oder Sachleistungen vorsehen, insbesondere Leistungen an Hinterbliebene und Familienleistungen, 
wenn diese Leistungen als vom Arbeitgeber aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses an den Arbeit-
nehmer gezahlte Vergütungen gelten. 
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(2) Dieses Kapitel findet auch Anwendung auf Rentensysteme für eine besondere Gruppe von Arbeit-
nehmern wie beispielsweise Beamte, wenn die aus dem System zu zahlenden Leistungen aufgrund 
des Beschäftigungsverhältnisses mit dem öffentlichen Arbeitgeber gezahlt werden. Die Tatsache, 
dass ein solches System Teil eines allgemeinen durch Gesetz geregelten Systems ist, steht dem nicht 
entgegen. 

Artikel 8 Ausnahmen vom sachlichen Anwendungsbereich 
(1) Dieses Kapitel gilt nicht 
a) für Einzelverträge Selbständiger, 
b) für Systeme Selbständiger mit nur einem Mitglied, 
c) im Fall von abhängig Beschäftigten für Versicherungsverträge, bei denen der Arbeitgeber nicht Ver-
tragspartei ist, 
d) für fakultative Bestimmungen betrieblicher Systeme der sozialen Sicherheit, die einzelnen Mitglie-
dern eingeräumt werden, um ihnen 
i) entweder zusätzliche Leistungen 
ii) oder die Wahl des Zeitpunkts, zu dem die regulären Leistungen für Selbständige einsetzen, oder 
die Wahl zwischen mehreren Leistungen zu garantieren, 
e) für betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit, sofern die Leistungen durch freiwillige Beiträge der 
Arbeitnehmer finanziert werden. 
(2) Diesem Kapitel steht nicht entgegen, dass ein Arbeitgeber Personen, welche die Altersgrenze für 
die Gewährung einer Rente aus einem betrieblichen System der sozialen Sicherheit, jedoch noch 
nicht die Altersgrenze für die Gewährung einer gesetzlichen Rente erreicht haben, eine Zusatzrente 
gewährt, damit der Betrag der gesamten Leistungen dem Betrag entspricht oder nahe kommt, der 
Personen des anderen Geschlechts in derselben Lage, die bereits das gesetzliche Rentenalter er-
reicht haben, gewährt wird, bis die Bezieher der Zusatzrente das gesetzliche Rentenalter erreicht ha-
ben. 

Artikel 9 Beispiele für Diskriminierung 
(1) Dem Grundsatz der Gleichbehandlung entgegenstehende Bestimmungen sind solche, die sich 
unmittelbar oder mittelbar auf das Geschlecht stützen und Folgendes bewirken: 
a) Festlegung der Personen, die zur Mitgliedschaft in einem betrieblichen System der sozialen Sicher-
heit zugelassen sind; 
b) Regelung der Zwangsmitgliedschaft oder der freiwilligen Mitgliedschaft in einem betrieblichen Sys-
tem der sozialen Sicherheit; 
c) unterschiedliche Regeln für das Beitrittsalter zum System oder für die Mindestdauer der Beschäfti-
gung oder Zugehörigkeit zum System, die einen Leistungsanspruch begründen; 
d) Festlegung — außer in den unter den Buchstaben h und j genannten Fällen — unterschiedlicher 
Regeln für die Erstattung der Beiträge, wenn der Arbeitnehmer aus dem System ausscheidet, ohne 
die Bedingungen erfüllt zu haben, die ihm einen aufgeschobenen Anspruch auf die langfristigen Leis-
tungen garantieren; 
e) Festlegung unterschiedlicher Bedingungen für die Gewährung der Leistungen oder die Beschrän-
kung dieser Leistungen auf eines der beiden Geschlechter; 
f) Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand; 
g) Unterbrechung der Aufrechterhaltung oder des Erwerbs von Ansprüchen während eines gesetzlich 
oder tarifvertraglich festgelegten Mutterschaftsurlaubs oder Urlaubs aus familiären Gründen, der vom 
Arbeitgeber bezahlt wird; 
h) Gewährung unterschiedlicher Leistungsniveaus, es sei denn, dass dies notwendig ist, um versiche-
rungstechnischen Berechnungsfaktoren Rechnung zu tragen, die im Fall von Festbeitragssystemen je 
nach Geschlecht unterschiedlich sind; bei durch Kapitalansammlung finanzierten Festleistungssyste-
men ist hinsichtlich einiger Punkte eine Ungleichbehandlung gestattet, wenn die Ungleichheit der Be-
träge darauf zurückzuführen ist, dass bei der Durchführung der Finanzierung des Systems je nach 
Geschlecht unterschiedliche versicherungstechnische Berechnungsfaktoren angewendet worden sind; 
i) Festlegung unterschiedlicher Höhen für die Beiträge der Arbeitnehmer; 
j) Festlegung unterschiedlicher Höhen für die Beiträge der Arbeitgeber, außer 
i) im Fall von Festbeitragssystemen, sofern beabsichtigt wird, die Höhe der auf diesen Beiträgen be-
ruhenden Rentenleistungen für Männer und Frauen auszugleichen oder anzunähern; 
ii) im Fall von durch Kapitalansammlung finanzierten Festleistungssystemen, sofern die Arbeitgeber-
beiträge dazu bestimmt sind, die zur Deckung der Aufwendungen für die zugesagten Leistungen uner-
lässliche Finanzierungsgrundlage zu ergänzen; 
k) Festlegung unterschiedlicher oder nur für Arbeitnehmer eines der Geschlechter geltender Regelun-
gen — außer in den unter den Buchstaben h und j vorgesehenen Fällen — hinsichtlich der Garantie 
oder der Aufrechterhaltung des Anspruchs auf spätere Leistungen, wenn der Arbeitnehmer aus dem 
System ausscheidet. 
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(2) Steht die Gewährung von unter dieses Kapitel fallenden Leistungen im Ermessen der für das Sys-
tem zuständigen Verwaltungsstellen, so beachten diese den Grundsatz der Gleichbehandlung. 

Artikel 10 Durchführung in Bezug auf Selbständige 
Artikel 11 Möglichkeit des Aufschubs in Bezug auf Selbständige 
Artikel 12 Rückwirkung 
Artikel 13 Flexibles Rentenalter 
Haben Frauen und Männer zu gleichen Bedingungen Anspruch auf ein flexibles Rentenalter, so ist 
dies nicht als mit diesem Kapitel unvereinbar anzusehen. 

KAPITEL 3 Gleichbehandlung hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung zur Be-
rufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen 
Artikel 14 Diskriminierungsverbot 
(1) Im öffentlichen und privaten Sektor einschließlich öffentlicher Stellen darf es in Bezug auf folgende 
Punkte keinerlei unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geben: 
a) die Bedingungen — einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen — für den Zu-
gang zur Beschäftigung oder zu abhängiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tä-
tigkeitsfeld und beruflicher Position einschließlich des beruflichen Aufstiegs; 
b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsausbildung, der be-
ruflichen Weiterbildung und der Umschulung einschließlich der praktischen Berufserfahrung; 
c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich der Entlassungsbedingungen sowie das 
Arbeitsentgelt nach Maßgabe von Artikel 141 des Vertrags; 
d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation oder einer 
Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inan-
spruchnahme der Leistungen solcher Organisationen. 
(2) Die Mitgliedstaaten können im Hinblick auf den Zugang zur Beschäftigung einschließlich der zu 
diesem Zweck erfolgenden Berufsbildung vorsehen, dass eine Ungleichbehandlung wegen eines ge-
schlechtsbezogenen Merkmals keine Diskriminierung darstellt, wenn das betreffende Merkmal auf-
grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine we-
sentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen 
Zweck und eine angemessene Anforderung handelt. 

Artikel 15 Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub 
Frauen im Mutterschaftsurlaub haben nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs Anspruch darauf, an ih-
ren früheren Arbeitsplatz oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz unter Bedingungen, die für sie nicht 
weniger günstig sind, zurückzukehren, und darauf, dass ihnen auch alle Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen, auf die sie während ihrer Abwesenheit Anspruch gehabt hätten, zugute kommen. 

Artikel 16 Vaterschaftsurlaub und Adoptionsurlaub 
Diese Richtlinie lässt das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, eigene Rechte auf Vaterschaftsurlaub 
und/oder Adoptionsurlaub anzuerkennen. Die Mitgliedstaaten, die derartige Rechte anerkennen, tref-
fen die erforderlichen Maßnahmen, um männliche und weibliche Arbeitnehmer vor Entlassung infolge 
der Inanspruchnahme dieser Rechte zu schützen, und gewährleisten, dass sie nach Ablauf des Ur-
laubs Anspruch darauf haben, an ihren früheren Arbeitsplatz oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz 
unter Bedingungen, die für sie nicht weniger günstig sind, zurückzukehren, und darauf, dass ihnen 
auch alle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, auf die sie während ihrer Abwesenheit Anspruch 
gehabt hätten, zugute kommen. 

TITEL III HORIZONTALE BESTIMMUNGEN 
KAPITEL 1 Rechtsmittel und Rechtsdurchsetzung 
Artikel 17 Rechtsschutz 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtli-
nie gegebenenfalls nach Inanspruchnahme anderer zuständiger Behörden oder, wenn die Mitglied-
staaten es für angezeigt halten, nach einem Schlichtungsverfahren auf dem Gerichtsweg geltend ma-
chen können, selbst wenn das Verhältnis, während dessen die Diskriminierung vorgekommen sein 
soll, bereits beendet ist. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere juristische Perso-
nen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interes-
se daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich entweder im 
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Namen der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung mit deren Einwilligung an den in dieser 
Richtlinie zur Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren 
beteiligen können. 
(3) Die Absätze 1 und 2 lassen einzelstaatliche Regelungen über Fristen für die Rechtsverfolgung be-
treffend den Grundsatz der Gleichbehandlung unberührt. 

Artikel 18 Schadenersatz oder Entschädigung 
Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnungen die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass der einer Person durch eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
entstandene Schaden — je nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten — tatsächlich und wirk-
sam ausgeglichen oder ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden 
angemessene Art und Weise geschehen muss. Dabei darf ein solcher Ausgleich oder eine solche 
Entschädigung nur in den Fällen durch eine im Voraus festgelegte Höchstgrenze begrenzt werden, in 
denen der Arbeitgeber nachweisen kann, dass der einem Bewerber durch die Diskriminierung im Sin-
ne dieser Richtlinie entstandene Schaden allein darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner Be-
werbung verweigert wurde. 

Artikel 19 Beweislast 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit dem System ihrer nationalen Gerichtsbarkeit die er-
forderlichen Maßnahmen, nach denen dann, wenn Personen, die sich durch die Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes für beschwert halten und bei einem Gericht bzw. einer anderen zu-
ständigen Stelle Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Diskriminierung vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat. 
(2) Absatz 1 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für die klagende Partei günstigere Beweislast-
regelung vorzusehen, unberührt. 
(3) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in denen die 
Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle obliegt. 
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden ebenfalls Anwendung auf 
a) die Situationen, die von Artikel 141 des Vertrags und — sofern die Frage einer Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts angesprochen ist — von den Richtlinien 92/85/EWG und 96/34/EG erfasst 
werden; 
b) zivil- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor, die 
Rechtsbehelfe nach innerstaatlichem Recht bei der Anwendung der Vorschriften gemäß Buchstabe a 
vorsehen, mit Ausnahme der freiwilligen oder in den innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehe-
nen außergerichtlichen Verfahren. 
(5) Soweit von den Mitgliedstaaten nicht anders geregelt, gilt dieser Artikel nicht für Strafverfahren. 

KAPITEL 2 Förderung der Gleichbehandlung — Dialog 
Artikel 20 Stellen zur Förderung der Gleichbehandlung 
(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin besteht, die Ver-
wirklichung der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu 
fördern, zu analysieren, zu beobachten und zu unterstützen. Diese Stellen können Teil von Einrich-
tungen sein, die auf nationaler Ebene für den Schutz der Menschenrechte oder der Rechte des Ein-
zelnen verantwortlich sind. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Befugnissen dieser Stellen gehört, 
a) unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, Organisationen oder anderer juristischer 
Personen nach Artikel 17 Absatz 2 die Opfer von Diskriminierungen auf unabhängige Weise dabei zu 
unterstützen, ihre Beschwerde wegen Diskriminierung zu verfolgen; 
b) unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung durchzuführen; 
c) unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen, die mit 
diesen Diskriminierungen in Zusammenhang stehen; 
d) auf geeigneter Ebene mit entsprechenden europäischen Einrichtungen, wie beispielsweise einem 
künftigen Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen verfügbare Informationen auszutauschen. 

Artikel 21 Sozialer Dialog 
Artikel 22 Dialog mit Nichtregierungsorganisationen 
Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit den jeweiligen Nichtregierungsorganisationen, die gemäß 
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ein rechtmäßiges Interesse daran ha-
ben, sich an der Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu beteiligen, um die 
Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu fördern. 
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KAPITEL 3 Allgemeine horizontale Bestimmungen 
[…] 

Artikel 24 Viktimisierung 
Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnungen die erforderlichen Maßnah-
men, um die Arbeitnehmer sowie die aufgrund der innerstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Ge-
pflogenheiten vorgesehenen Arbeitnehmervertreter vor Entlassung oder anderen Benachteiligungen 
durch den Arbeitgeber zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde innerhalb des betreffenden 
Unternehmens oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes erfolgen. 

Artikel 25 Sanktionen 
Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen die einzel-
staatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle erforderli-
chen Maßnahmen, um deren Anwendung zu gewährleisten. Die Sanktionen, die auch Schadenersatz-
leistungen an die Opfer umfassen können, müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen diese Vorschriften der Kommission spätestens bis zum 5. Oktober 2005 mit 
und unterrichten sie unverzüglich über alle späteren Änderungen dieser Vorschriften. 

Artikel 26 Vorbeugung von Diskriminierung 
Die Mitgliedstaaten ersuchen in Einklang mit ihren nationalen Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder 
Gepflogenheiten die Arbeitgeber und die für Berufsbildung zuständigen Personen, wirksame Maß-
nahmen zu ergreifen, um allen Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und insbeson-
dere Belästigung und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sowie beim Zugang zur Beschäftigung, 
zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg vorzubeugen. 
[…] 

Artikel 29 Durchgängige Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts 
Die Mitgliedstaaten berücksichtigen aktiv das Ziel der Gleichstellung von Männern und Frauen bei der 
Formulierung und Durchführung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Politiken und Tätigkeiten in 
den in dieser Richtlinie genannten Bereichen. 

Artikel 30 Verbreitung von Informationen 
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die in Anwendung dieser Richtlinie ergehenden Maß-
nahmen sowie die bereits geltenden einschlägigen Vorschriften allen Betroffenen in geeigneter Form 
und gegebenenfalls in den Betrieben bekannt gemacht werden. 
 
 

Richtlinie 2004/113/EG (Dienstleistungen) 
 
[…] 

Artikel 3 Geltungsbereich 
(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für alle 
Personen, die Güter und Dienstleistungen bereitstellen, die der Öffentlichkeit ohne Ansehen der Per-
son zur Verfügung stehen, und zwar in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher 
Stellen, und die außerhalb des Bereichs des Privat- und Familienlebens und der in diesem Kontext 
stattfindenden Transaktionen angeboten werden. 
(2) Diese Richtlinie berührt nicht die freie Wahl des Vertragspartners durch eine Person, solange die-
se ihre Wahl nicht vom Geschlecht des Vertragspartners abhängig macht. 
(3) Diese Richtlinie gilt weder für den Inhalt von Medien und Werbung noch im Bereich der Bildung. 
(4) Diese Richtlinie gilt nicht im Bereich Beschäftigung und Beruf. Diese Richtlinie gilt nicht für selbst-
ständige Tätigkeiten, soweit diese von anderen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erfasst werden. 
[…] 

Artikel 5 Versicherungsmathematische Faktoren 
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass spätestens bei den nach dem 21. Dezember 2007 
neu abgeschlossenen Verträgen die Berücksichtigung des Faktors Geschlecht bei der Berechnung 
von Prämien und Leistungen im Bereich des Versicherungswesens und verwandter Finanzdienstleis-
tungen nicht zu unterschiedlichen Prämien und Leistungen führt. 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten vor dem 21. Dezember 2007 beschlie-
ßen, proportionale Unterschiede bei den Prämien und Leistungen dann zuzulassen, wenn die Berück-
sichtigung des Geschlechts bei einer auf relevanten und genauen versicherungsmathematischen und 
statistischen Daten beruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. Die betreffenden Mit-
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gliedstaaten informieren die Kommission und stellen sicher, dass genaue Daten in Bezug auf die Be-
rücksichtigung des Geschlechts als bestimmender versicherungsmathematischer Faktor erhoben, 
veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert werden. Diese Mitgliedstaaten überprüfen ihre Entscheidung 
fünf Jahre nach dem 21. Dezember 2007, wobei sie dem in Artikel 16 genannten Bericht der Kommis-
sion Rechnung tragen, und übermitteln der Kommission die Ergebnisse dieser Überprüfung. 
(3) Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen Fall zu unter-
schiedlichen Prämien und Leistungen führen. 
Die Mitgliedstaaten können die Durchführung der aufgrund dieses Absatzes erforderlichen Maßnah-
men bis spätestens zwei Jahre nach dem 21. Dezember 2007 aufschieben. In diesem Fall unterrich-
ten die betreffenden Mitgliedstaaten unverzüglich die Kommission. 
 
 

Richtlinie 2000/43/EG („Antirassismus-Richtlinie“) 
 
[…] 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
[…] 
 (3) Die Gleichheit vor dem Gesetz und der Schutz aller Menschen vor Diskriminierung ist ein allge-
meines Menschenrecht. Dieses Recht wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im 
VN-Übereinkommen über die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen, im Internatio-
nalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, im Internationalen 
Pakt der VN über bürgerliche und politische Rechte sowie im Internationalen Pakt der VN über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte und in der Europäischen Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und der Grundfreiheiten anerkannt, die von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden. 
(4) Es ist wichtig, daß diese Grundrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Vereinigungsfreiheit, 
geachtet werden. Ferner ist es wichtig, daß im Zusammenhang mit dem Zugang zu und der Versor-
gung mit Gütern und Dienstleistungen der Schutz der Privatsphäre und des Familienlebens sowie der 
in diesem Kontext getätigten Geschäfte gewahrt bleibt. 
(5) Das Europäische Parlament hat eine Reihe von Entschließungen zur Bekämpfung des Rassismus 
in der Europäischen Union angenommen. 
(6) Die Europäische Union weist Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz verschiedener 
menschlicher Rassen zu belegen, zurück. Die Verwendung des Begriffs "Rasse" in dieser Richtlinie 
impliziert nicht die Akzeptanz solcher Theorien. 
[…] 
 
(9) Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft können die Verwirkli-
chung der im EG-Vertrag festgelegten Ziele unterminieren, insbesondere die Erreichung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus und eines hohen Maßes an sozialem Schutz, die Hebung des Lebensstan-
dards und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt sowie die Solidarität. 
Ferner kann das Ziel der Weiterentwicklung der Europäischen Union zu einem Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts beeinträchtigt werden. 
[…] 
 (12) Um die Entwicklung demokratischer und toleranter Gesellschaften zu gewährleisten, die allen 
Menschen - ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft - eine Teilhabe ermöglichen, 
sollten spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder 
der ethnischen Herkunft über die Gewährleistung des Zugangs zu unselbständiger und selbständiger 
Erwerbstätigkeit hinausgehen und auch Aspekte wie Bildung, Sozialschutz, einschließlich sozialer Si-
cherheit und der Gesundheitsdienste, soziale Vergünstigungen, Zugang zu und Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen, mit abdecken. 
(13) Daher sollte jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft in den von der Richtlinie abgedeckten Bereichen gemeinschaftsweit untersagt 
werden. Dieses Diskriminierungsverbot sollte auch hinsichtlich Drittstaatsangehörigen angewandt 
werden, betrifft jedoch keine Ungleichbehandlungen aufgrund der Staatsangehörigkeit und läßt die 
Vorschriften über die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen und ihren Zugang zu 
Beschäftigung und Beruf unberührt. 
(14) Bei der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ohne Ansehen der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft sollte die Gemeinschaft im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 EG-Vertrag bemüht 
sein, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, zumal 
Frauen häufig Opfer mehrfacher Diskriminierungen sind. 
[…] 
(17) Das Diskriminierungsverbot sollte nicht der Beibehaltung oder dem Erlaß von Maßnahmen ent-
gegenstehen, mit denen bezweckt wird, Benachteiligungen von Angehörigen einer bestimmten Rasse 
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oder ethnischen Gruppe zu verhindern oder auszugleichen, und diese Maßnahmen können Organisa-
tion von Personen einer bestimmten Rasse oder ethnischen Herkunft gestatten, wenn deren Zweck 
hauptsächlich darin besteht, für die besonderen Bedürfnisse dieser Personen einzutreten. 
(18) Unter sehr begrenzten Bedingungen kann eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein, 
wenn ein Merkmal, das mit der Rasse oder ethnischen Herkunft zusammenhängt, eine wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen legitimen Zweck und eine 
angemessene Anforderung handelt. Diese Bedingungen sollten in die Informationen aufgenommen 
werden, die die Mitgliedstaaten der Kommission übermitteln. 

KAPITEL I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
[…] 

Artikel 2 Der Begriff "Diskriminierung" [vgl. RL 200/78] 
Artikel 3 Geltungsbereich 
(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für alle 
Personen in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, in bezug auf: 
a) die Bedingungen - einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen - für den Zugang 
zu unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher 
Position, sowie für den beruflichen Aufstieg; 
b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsausbildung, der be-
ruflichen Weiterbildung und der Umschulung einschließlich der praktischen Berufserfahrung; 
c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich Entlassungsbedingungen und Arbeits-
entgelt; 
d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation oder einer 
Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Innan-
spruchnahme der Leistungen solcher Organisationen; 
e) den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste; 
f) die sozialen Vergünstigungen; 
g) die Bildung; 
h) den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 
(2) Diese Richtlinie betrifft nicht unterschiedliche Behandlungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
und berührt nicht die Vorschriften und Bedingungen für die Einreise von Staatsangehörigen dritter 
Staaten oder staatenlosen Personen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder deren Aufenthalt in 
diesem Hoheitsgebiet sowie eine Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsangehörigen 
dritter Staaten oder staatenlosen Personen ergibt. 

Artikel 4 Wesentliche und entscheidende berufliche Anforderungen [vgl. RL 2000/78] 
Artikel 5 Positive Maßnahmen 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Gewährleistung der vol-
len Gleichstellung in der Praxis spezifische Maßnahmen, mit denen Benachteiligungen aufgrund der 
Rasse oder ethnischen Herkunft verhindert oder ausgeglichen werden, beizubehalten oder zu be-
schließen. 
[…] 

KAPITEL II RECHTSBEHELFE UND RECHTSDURCHSETZUNG 
Artikel 7 Rechtsschutz 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtli-
nie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg sowie, wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt hal-
ten, in Schlichtungsverfahren geltend machen können, selbst wenn das Verhältnis, während dessen 
die Diskriminierung vorgekommen sein soll, bereits beendet ist. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß Verbände, Organisationen oder andere juristische Perso-
nen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interes-
se daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich entweder im 
Namen der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung und mit deren Einwilligung an den in 
dieser Richtlinie zur Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsver-
fahren beteiligen können. 
(3) Die Absätze 1 und 2 lassen einzelstaatliche Regelungen über Fristen für die Rechtsverfolgung be-
treffend den Gleichbehandlungsgrundsatz unberührt. 
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Artikel 8 Beweislast 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationalen Gerichtswesen die erforderlichen 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, daß immer dann, wenn Personen, die sich durch die Nichtanwen-
dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für verletzt halten und bei einem Gericht oder einer anderen 
zuständigen Stelle Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelba-
ren Diskriminierung vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen, daß keine Verletzung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat. 
(2) Absatz 1 läßt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für den Kläger günstigere Beweislastregelung 
vorzusehen, unberührt. 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Strafverfahren. 
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten auch für Verfahren gemäß Artikel 7 Absatz 2. 
(5) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in denen die 
Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder der zuständigen Stelle obliegt. 

Artikel 9 Viktimisierung 
Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung die erforderlichen Maßnah-
men, um den einzelnen vor Benachteiligungen zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde 
oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erfol-
gen. 

Artikel 10 Unterrichtung 
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die gemäß dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen so-
wie die bereits geltenden einschlägigen Vorschriften allen Betroffenen in geeigneter Form in ihrem 
Hoheitsgebiet bekanntgemacht werden. 

Artikel 11 Sozialer Dialog 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den nationalen Gepflogenheiten und Verfahren geeig-
nete Maßnahmen zur Förderung des sozialen Dialogs zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, mit 
dem Ziel, die Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durch Überwachung der betriebli-
chen Praxis, durch Tarifverträge, Verhaltenskodizes, Forschungsarbeiten oder durch einen Austausch 
von Erfahrungen und bewährten Lösungen voranzubringen. 
(2) Soweit vereinbar mit den nationalen Gepflogenheiten und Verfahren, fordern die Mitgliedstaaten 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ohne Eingriff in deren Autonomie auf, auf geeigneter Ebene Antidiskri-
minierungsvereinbarungen zu schließen, die die in Artikel 3 genannten Bereiche betreffen, soweit die-
se in den Verantwortungsbereich der Tarifparteien fallen. Die Vereinbarungen müssen den in dieser 
Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen sowie den einschlägigen nationalen Durchführungsbe-
stimmungen entsprechen. 

Artikel 12 Dialog mit Nichtregierungsorganisationen 
Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit geeigneten Nichtregierungsorganisationen, die gemäß ih-
ren nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ein rechtmäßiges Interesse daran haben, sich 
an der Bekämpfung von Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu be-
teiligen, um den Grundsatz der Gleichbehandlung zu fördern. 

KAPITEL III MlT DER FÖRDERUNG DER GLEICHBEHANDLUNG BEFASSTE 
STELLEN 
Artikel 13 
(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin besteht, die Ver-
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft zu fördern. Diese Stellen können Teil einer Einrichtung sein, die 
auf nationaler Ebene für den Schutz der Menschenrechte oder der Rechte des einzelnen zuständig 
ist. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß es zu den Zuständigkeiten dieser Stellen gehört, 
- unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, der Organisationen oder anderer juristischer 
Personen nach Artikel 7 Absatz 2 die Opfer von Diskriminierungen auf unabhängige Weise dabei zu 
unterstützen, ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung nachzugehen; 
- unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung durchzuführen; 
- unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu allen Aspekten vorzulegen, die mit 
diesen Diskriminierungen in Zusammenhang stehen. 
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Richtlinie 2000/78/EG („Rahmen-Richtlinie“)  
[…] 
in Erwägung folgender Gründe:  
[…] 
11) Diskriminierungen wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung können die Verwirklichung der im EG-Vertrag festgelegten Ziele un-
terminieren, insbesondere die Erreichung eines hohen Beschäftigungsniveaus und eines hohen Ma-
ßes an sozialem Schutz, die Hebung des Lebensstandards und der Lebensqualität, den wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalt, die Solidarität sowie die Freizügigkeit. 
(12) … Dieses Diskriminierungsverbot sollte auch für Staatsangehörige dritter Länder gelten, betrifft 
jedoch nicht die Ungleichbehandlungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit und lässt die Vorschrif-
ten über die Einreise und den Aufenthalt von Staatsangehörigen dritter Länder und ihren Zugang zu 
Beschäftigung und Beruf unberührt. 
[…] 
(14) Diese Richtlinie berührt nicht die einzelstaatlichen Bestimmungen über die Festsetzung der Al-
tersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand. 
[…] 
(17) Mit dieser Richtlinie wird unbeschadet der Verpflichtung, für Menschen mit Behinderung ange-
messene Vorkehrungen zu treffen, nicht die Einstellung, der berufliche Aufstieg, die Weiterbeschäfti-
gung oder die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen einer Person vorgeschrieben, wenn 
diese Person für die Erfuellung der wesentlichen Funktionen des Arbeitsplatzes oder zur Absolvierung 
einer bestimmten Ausbildung nicht kompetent, fähig oder verfügbar ist. 
(18) Insbesondere darf mit dieser Richtlinie den Streitkräften sowie der Polizei, den Haftanstalten oder 
den Notfalldiensten unter Berücksichtigung des rechtmäßigen Ziels, die Einsatzbereitschaft dieser 
Dienste zu wahren, nicht zur Auflage gemacht werden, Personen einzustellen oder weiter zu beschäf-
tigen, die nicht den jeweiligen Anforderungen entsprechen, um sämtliche Aufgaben zu erfuellen, die 
ihnen übertragen werden können. 
(19) Ferner können die Mitgliedstaaten zur Sicherung der Schlagkraft ihrer Streitkräfte sich dafür ent-
scheiden, dass die eine Behinderung und das Alter betreffenden Bestimmungen dieser Richtlinie auf 
alle Streitkräfte oder einen Teil ihrer Streitkräfte keine Anwendung finden. Die Mitgliedstaaten, die eine 
derartige Entscheidung treffen, müssen den Anwendungsbereich dieser Ausnahmeregelung festlegen. 
(20) Es sollten geeignete Maßnahmen vorgesehen werden, d. h. wirksame und praktikable Maßnah-
men, um den Arbeitsplatz der Behinderung entsprechend einzurichten, z. B. durch eine entsprechen-
de Gestaltung der Räumlichkeiten oder eine Anpassung des Arbeitsgeräts, des Arbeitsrhythmus, der 
Aufgabenverteilung oder des Angebots an Ausbildungs- und Einarbeitungsmaßnahmen. 
(21) Bei der Prüfung der Frage, ob diese Maßnahmen zu übermäßigen Belastungen führen, sollten 
insbesondere der mit ihnen verbundene finanzielle und sonstige Aufwand sowie die Größe, die finan-
ziellen Ressourcen und der Gesamtumsatz der Organisation oder des Unternehmens und die Verfüg-
barkeit von öffentlichen Mitteln oder anderen Unterstützungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. 
(22) Diese Richtlinie lässt die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über den Familienstand und davon 
abhängige Leistungen unberührt. 
(23) Unter sehr begrenzten Bedingungen kann eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein, 
wenn ein Merkmal, das mit der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, dem Alter oder der 
sexuellen Ausrichtung zusammenhängt, eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung 
darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt. 
Diese Bedingungen sollten in die Informationen aufgenommen werden, die die Mitgliedstaaten der 
Kommission übermitteln. 
(24) Die Europäische Union hat in ihrer der Schlussakte zum Vertrag von Amsterdam beigefügten Er-
klärung Nr. 11 zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften ausdrücklich aner-
kannt, dass sie den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mit-
gliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, achtet und ihn nicht beeinträchtigt und dass 
dies in gleicher Weise für den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften gilt. Die Mitgliedstaaten 
können in dieser Hinsicht spezifische Bestimmungen über die wesentlichen, rechtmäßigen und ge-
rechtfertigten beruflichen Anforderungen beibehalten oder vorsehen, die Voraussetzung für die Aus-
übung einer diesbezüglichen beruflichen Tätigkeit sein können. 
(25) Das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters stellt ein wesentliches Element zur Erreichung 
der Ziele der beschäftigungspolitischen Leitlinien und zur Förderung der Vielfalt im Bereich der Be-
schäftigung dar. Ungleichbehandlungen wegen des Alters können unter bestimmten Umständen je-
doch gerechtfertigt sein und erfordern daher besondere Bestimmungen, die je nach der Situation der 
Mitgliedstaaten unterschiedlich sein können. Es ist daher unbedingt zu unterscheiden zwischen einer 
Ungleichbehandlung, die insbesondere durch rechtmäßige Ziele im Bereich der Beschäftigungspolitik, 
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des Arbeitsmarktes und der beruflichen Bildung gerechtfertigt ist, und einer Diskriminierung, die zu 
verbieten ist. 
(26) Das Diskriminierungsverbot sollte nicht der Beibehaltung oder dem Erlass von Maßnahmen ent-
gegenstehen, mit denen bezweckt wird, Benachteiligungen von Personen mit einer bestimmten Reli-
gion oder Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, einem bestimmten Alter oder einer be-
stimmten sexuellen Ausrichtung zu verhindern oder auszugleichen, und diese Maßnahmen können 
die Einrichtung und Beibehaltung von Organisationen von Personen mit einer bestimmten Religion 
oder Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, einem bestimmten Alter oder einer bestimmten 
sexuellen Ausrichtung zulassen, wenn deren Zweck hauptsächlich darin besteht, die besonderen Be-
dürfnisse dieser Personen zu fördern. 
[…] 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Artikel 1 Zweck 
Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung der Diskrimi-
nierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuel-
len Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf die Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten. 

Artikel 2 Der Begriff "Diskriminierung"  
(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet "Gleichbehandlungsgrundsatz", dass es keine unmittelbare 
oder mittelbare Diskriminierung wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe geben darf. 
(2) Im Sinne des Absatzes 1 
a) liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine Person wegen eines der in Artikel 1 genann-
ten Gründe in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine ande-
re Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde; 
b) liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung, einer bestimmten Be-
hinderung, eines bestimmten Alters oder mit einer bestimmten sexuellen Ausrichtung gegenüber an-
deren Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn: 
i) diese Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, 
und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich, oder 
ii) der Arbeitgeber oder jede Person oder Organisation, auf die diese Richtlinie Anwendung findet, ist 
im Falle von Personen mit einer bestimmten Behinderung aufgrund des einzelstaatlichen Rechts ver-
pflichtet, geeignete Maßnahmen entsprechend den in Artikel 5 enthaltenen Grundsätzen vorzusehen, 
um die sich durch diese Vorschrift, dieses Kriterium oder dieses Verfahren ergebenden Nachteile zu 
beseitigen. 
(3) Unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem der Gründe nach Artikel 1 in Zusammenhang ste-
hen und bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichne-
tes Umfeld geschaffen wird, sind Belästigungen, die als Diskriminierung im Sinne von Absatz 1 gelten. 
In diesem Zusammenhang können die Mitgliedstaaten den Begriff "Belästigung" im Einklang mit den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten definieren. 
(4) Die Anweisung zur Diskriminierung einer Person wegen eines der Gründe nach Artikel 1 gilt als 
Diskriminierung im Sinne des Absatzes 1. 
(5) Diese Richtlinie berührt nicht die im einzelstaatlichen Recht vorgesehenen Maßnahmen, die in ei-
ner demokratischen Gesellschaft für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, die Verteidigung 
der Ordnung und die Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit und zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. 

Artikel 3 Geltungsbereich  
(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für alle 
Personen in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, in Bezug auf 
a) die Bedingungen - einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen - für den Zugang 
zu unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher 
Position, einschließlich des beruflichen Aufstiegs; 
b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsausbildung, der be-
ruflichen Weiterbildung und der Umschulung, einschließlich der praktischen Berufserfahrung; 
c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbedingungen und des 
Arbeitsentgelts; 
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d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation oder einer 
Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inan-
spruchnahme der Leistungen solcher Organisationen. 
(2) Diese Richtlinie betrifft nicht unterschiedliche Behandlungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
und berührt nicht die Vorschriften und Bedingungen für die Einreise von Staatsangehörigen dritter 
Länder oder staatenlosen Personen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder deren Aufenthalt in 
diesem Hoheitsgebiet sowie eine Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsangehörigen 
dritter Länder oder staatenlosen Personen ergibt. 
(3) Diese Richtlinie gilt nicht für Leistungen jeder Art seitens der staatlichen Systeme oder der damit 
gleichgestellten Systeme einschließlich der staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit oder des so-
zialen Schutzes. 
(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass diese Richtlinie hinsichtlich von Diskriminierungen we-
gen einer Behinderung und des Alters nicht für die Streitkräfte gilt. 

Artikel 4 Berufliche Anforderungen 
(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absätze 1 und 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Un-
gleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusammenhang mit einem der in Artikel 1 genann-
ten Diskriminierungsgründe steht, keine Diskriminierung darstellt, wenn das betreffende Merkmal auf-
grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine we-
sentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen 
Zweck und eine angemessene Anforderung handelt. 
(2) Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen 
öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltan-
schauungen beruht, Bestimmungen in ihren zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden 
Rechtsvorschriften beibehalten oder in künftigen Rechtsvorschriften Bestimmungen vorsehen, die 
zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspie-
geln und wonach eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung einer Person 
keine Diskriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der 
Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerecht-
fertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. Eine solche Ungleich-
behandlung muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Grundsätze der Mitgliedstaaten so-
wie die allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts beachten und rechtfertigt keine Diskriminie-
rung aus einem anderen Grund. 
Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im übrigen eingehalten werden, können die Kirchen und 
anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder 
Weltanschauungen beruht, im Einklang mit den einzelstaatlichen verfassungsrechtlichen Bestimmun-
gen und Rechtsvorschriften von den für sie arbeitenden Personen verlangen, dass sie sich loyal und 
aufrichtig im Sinne des Ethos der Organisation verhalten. 

Artikel 5 Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung 
Um die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf Menschen mit Behinderung zu gewähr-
leisten, sind angemessene Vorkehrungen zu treffen. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber die geeigne-
ten und im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen ergreift, um den Menschen mit Behinderung den 
Zugang zur Beschäftigung, die Ausübung eines Berufes, den beruflichen Aufstieg und die Teilnahme 
an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, es sei denn, diese Maßnahmen würden den 
Arbeitgeber unverhältnismäßig belasten. Diese Belastung ist nicht unverhältnismäßig, wenn sie durch 
geltende Maßnahmen im Rahmen der Behindertenpolitik des Mitgliedstaates ausreichend kompen-
siert wird. 

Artikel 6 Gerechtfertigte Ungleichbehandlung wegen des Alters 
(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Ungleichbehand-
lungen wegen des Alters keine Diskriminierung darstellen, sofern sie objektiv und angemessen sind 
und im Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel, worunter insbesondere rechtmäßige 
Ziele aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu verstehen sind, 
gerechtfertigt sind und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind. 
Derartige Ungleichbehandlungen können insbesondere Folgendes einschließen: 
a) die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen 
Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen 
für Entlassung und Entlohnung, um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Arbeitneh-
mern und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen; 
b) die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das Dienstalter 
für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbundene Vorteile; 
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c) die Festsetzung eines Hoechstalters für die Einstellung aufgrund der spezifischen Ausbildungsan-
forderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder aufgrund der Notwendigkeit einer angemessenen 
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand. 
(2) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass bei den betriebli-
chen Systemen der sozialen Sicherheit die Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für die 
Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der 
Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte 
oder Gruppen bzw. Kategorien von Beschäftigten und die Verwendung im Rahmen dieser Systeme 
von Alterskriterien für versicherungsmathematische Berechnungen keine Diskriminierung wegen des 
Alters darstellt, solange dies nicht zu Diskriminierungen wegen des Geschlechts führt. 

Artikel 7 Positive und spezifische Maßnahmen 
(1) Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zur Gewährleistung der 
völligen Gleichstellung im Berufsleben spezifische Maßnahmen beizubehalten oder einzuführen, mit 
denen Benachteiligungen wegen eines in Artikel 1 genannten Diskriminierungsgrunds verhindert oder 
ausgeglichen werden. 
(2) Im Falle von Menschen mit Behinderung steht der Gleichbehandlungsgrundsatz weder dem Recht 
der Mitgliedstaaten entgegen, Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit am Ar-
beitsplatz beizubehalten oder zu erlassen, noch steht er Maßnahmen entgegen, mit denen Bestim-
mungen oder Vorkehrungen eingeführt oder beibehalten werden sollen, die einer Eingliederung von 
Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt dienen oder diese Eingliederung fördern. 
[…] 

KAPITEL II RECHTSBEHELFE UND RECHTSDURCHSETZUNG 
Artikel 9 Rechtsschutz 
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtli-
nie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg sowie, wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt hal-
ten, in Schlichtungsverfahren geltend machen können, selbst wenn das Verhältnis, während dessen 
die Diskriminierung vorgekommen sein soll, bereits beendet ist. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere juristische Perso-
nen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interes-
se daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich entweder im 
Namen der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung und mit deren Einwilligung an den in 
dieser Richtlinie zur Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsver-
fahren beteiligen können. 
(3) Die Absätze 1 und 2 lassen einzelstaatliche Regelungen über Fristen für die Rechtsverfolgung be-
treffend den Gleichbehandlungsgrundsatz unberührt. 

Artikel 10 Beweislast 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationalen Gerichtswesen die erforderlichen 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass immer dann, wenn Personen, die sich durch die Nichtan-
wendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für verletzt halten und bei einem Gericht oder einer an-
deren zuständigen Stelle Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen, dass keine Ver-
letzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat. 
(2) Absatz 1 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für den Kläger günstigere Beweislastregelung 
vorzusehen, unberührt. 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Strafverfahren. 
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten auch für Verfahren gemäß Artikel 9 Absatz 2. 
(5) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in denen die 
Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder der zuständigen Stelle obliegt. 

Artikel 11 Viktimisierung 
Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung die erforderlichen Maßnah-
men, um die Arbeitnehmer vor Entlassung oder anderen Benachteiligungen durch den Arbeitgeber zu 
schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde innerhalb des betreffenden Unternehmens oder auf 
die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgen. 
[…] 

Artikel 13 Sozialer Dialog 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den einzelstaatlichen Gepflogenheiten und Verfahren 
geeignete Maßnahmen zur Förderung des sozialen Dialogs zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern mit dem Ziel, die Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durch Überwachung der 
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betrieblichen Praxis, durch Tarifverträge, Verhaltenskodizes, Forschungsarbeiten oder durch einen 
Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren, voranzubringen. 
(2) Soweit vereinbar mit den einzelstaatlichen Gepflogenheiten und Verfahren, fordern die Mitglied-
staaten Arbeitgeber und Arbeitnehmer ohne Eingriff in deren Autonomie auf, auf geeigneter Ebene 
Antidiskriminierungsvereinbarungen zu schließen, die die in Artikel 3 genannten Bereiche betreffen, 
soweit diese in den Verantwortungsbereich der Tarifparteien fallen. Die Vereinbarungen müssen den 
in dieser Richtlinie sowie den in den einschlägigen nationalen Durchführungsbestimmungen festgeleg-
ten Mindestanforderungen entsprechen. 

Artikel 14 Dialog mit Nichtregierungsorganisationen 
Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit den jeweiligen Nichtregierungsorganisationen, die gemäß 
den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ein rechtmäßiges Interesse daran ha-
ben, sich an der Bekämpfung von Diskriminierung wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe zu 
beteiligen, um die Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu fördern. 

KAPITEL III  BESONDERE BESTIMMUNGEN 
Artikel 15 Nordirland 
(1) Angesichts des Problems, dass eine der wichtigsten Religionsgemeinschaften Nordirlands im dor-
tigen Polizeidienst unterrepräsentiert ist, gilt die unterschiedliche Behandlung bei der Einstellung der 
Bediensteten dieses Dienstes - auch von Hilfspersonal - nicht als Diskriminierung, sofern diese unter-
schiedliche Behandlung gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ausdrücklich gestattet ist. 
(2) Um eine Ausgewogenheit der Beschäftigungsmöglichkeiten für Lehrkräfte in Nordirland zu gewähr-
leisten und zugleich einen Beitrag zur Überwindung der historischen Gegensätze zwischen den wich-
tigsten Religionsgemeinschaften Nordirlands zu leisten, finden die Bestimmungen dieser Richtlinie 
über Religion oder Weltanschauung keine Anwendung auf die Einstellung von Lehrkräften in Schulen 
Nordirlands, sofern dies gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ausdrücklich gestattet ist. 
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III. Nationales Recht 

1. Verfassungsrecht 
 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949 – Stand 
2013) 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBl. I S. 1478) 

Artikel 1 [Menschenwürde, Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt] 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. [...] 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung 
als unmittelbar geltendes Recht.  

Artikel 2 [Allgemeines Freiheitsrecht, Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, 
Freiheit der Person] 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte ande-
rer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.  

Artikel 3 [Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Männern und Frauen; 
Diskriminierungsverbote] 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin.  
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Artikel 4 [Glaubens- und Gewissensfreiheit] 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich. 
(1) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 
[...] 

Artikel 5 [Meinungsfreiheit, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit] 
Artikel 6 Ehe und Familie; nichteheliche Kinder 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von 
der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus 
anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche 
und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kin-
dern. 

Artikel 7 [Schulwesen] 
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. 
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunter-
richt zu bestimmen. 
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen 
ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen 
seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
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[...] 

Artikel 8 [Versammlungsfreiheit] 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen 
zu versammeln. 
[...] 

Artikel 9 [Vereinigungsfreiheit] 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, 
sind verboten. 
[...] 

Artikel 12 [Berufsfreiheit] 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die 
Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. 
[...]  

Artikel 12a [Dienstverpflichtungen] 
(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im 
Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. 
[...]  
(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwe-
sen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt 
werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Le-
bensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen 
werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden.  
[...]  

Artikel 14 [Eigentum und Erbrecht] 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die 
Gesetze bestimmt. 
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 
[...]  

Artikel 15 [Sozialisierung] 
Artikel 16a [Asylrecht] 
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraus-
setzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz [...] bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 
können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbe-
helf vollzogen werden. 
(3) Durch Gesetz [...] können Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der 
Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort 
weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung 
stattfindet. Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange 
er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung poli-
tisch verfolgt wird. 
[...]  

Artikel 20 [Verfassungsgrundsätze und Widerstandsrecht] 
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung aus-
geübt. 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Recht-
sprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht 
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
[…] 
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Artikel 33 [Staatsbürgerliche Rechte] 
(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. 
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu 
jedem öffentlichen Amte. 
(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern so-
wie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. 
Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer 
Weltanschauung ein Nachteil erwachsen. 
[...]  
(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. 

Artikel 38 [Wahlrecht] 
(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei-
cher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 
(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht 
hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 
(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. 
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2. Einfaches Bundesrecht 

 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
Vom 14. August 2006 (BGBl. I, 1897), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I, 
160) 

Abschnitt 1 Allgemeiner Teil 
§ 1 Ziel des Gesetzes 
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 

§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unzu-
lässig in Bezug auf: 
1.die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den Zugang zu 
unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher 
Position, sowie für den beruflichen Aufstieg, 
2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungsbedin-
gungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der 
Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 
3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung einschließ-
lich der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen 
Berufserfahrung, 
4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung oder einer 
Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inan-
spruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen, 
5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, 
6. die sozialen Vergünstigungen, 
7. die Bildung, 
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 
(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebs-
rentengesetz. 
(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung wird durch die-
ses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimm-
ter Personengruppen dienen. 
(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kün-
digungsschutz. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 genannten 
Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren 
Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Ge-
schlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer 
Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor. 
(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in 
besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung 
dieses Ziels angemessen und erforderlich. 
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem in 
§ 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der be-
treffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdi-
gungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein 
unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und 
Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen In-
halts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen 
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gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere 
wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigun-
gen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 
(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt als Be-
nachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn 
jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte 
wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann. 

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe 
Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so kann die-
se unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die 
Rechtfertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedliche Behandlung erfolgt. 

§ 5 Positive Maßnahmen 
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist eine unterschiedliche Behand-
lung auch zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile we-
gen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen. 

Abschnitt 2 Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung 
Unterabschnitt 1 Verbot der Benachteiligung 
§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich 
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,  
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen 
anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestell-
ten. 
Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie 
die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 
(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind natürliche und 
juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 be-
schäftigen. Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch dieser als 
Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichge-
stellten tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 
(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen Aufstieg 
betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts für Selbstständige und Organmitglieder, insbesonde-
re Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vorstände, entsprechend. 

§ 7 Benachteiligungsverbot 
(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt werden; dies gilt 
auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grun-
des bei der Benachteiligung nur annimmt. 
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 versto-
ßen, sind unwirksam. 
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verletzung ver-
traglicher Pflichten. 

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen 
(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, wenn die-
ser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine we-
sentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die 
Anforderung angemessen ist. 
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grun-
des besondere Schutzvorschriften gelten. 

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschau-
ung 
(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der Weltan-
schauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtun-
gen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 
Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimm-
te Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religions-
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gemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tä-
tigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. 
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung berührt 
nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrich-
tungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 
Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein loyales 
und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu können. 

§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters 
Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig, wenn sie 
objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung die-
ses Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige unterschiedliche Behandlungen kön-
nen insbesondere Folgendes einschließen: 
1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen 
Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen 
für Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche Eingliederung 
von Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren 
Schutz sicherzustellen, 
2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das Dienstalter 
für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbundene Vorteile, 
3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifischen Ausbildungsan-
forderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemessenen 
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand, 
4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit als Vo-
raussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität 
einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für be-
stimmte Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten und die Verwendung von Alterskriterien im 
Rahmen dieser Systeme für versicherungsmathematische Berechnungen, 
5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündigung zu einem 
Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann; § 41 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt, 
6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes, 
wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung geschaf-
fen haben, in der die wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine 
verhältnismäßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar berücksichtigt worden sind, oder Be-
schäftigte von den Leistungen des Sozialplans ausgeschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert 
sind, weil sie, gegebenenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind. 

Unterabschnitt 2 Organisationspflichten des Arbeitgebers 
§ 11 Ausschreibung 
Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden. 

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen 
wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. 2Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maß-
nahmen. 
(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der beruflichen Aus- 
und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, 
dass diese unterbleiben. 2Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter Weise zum Zwecke 
der Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1. 
(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der Arbeitgeber 
die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung der 
Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen. 
(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, 
so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen 
zum Schutz der Beschäftigten zu ergreifen. 
(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informationen über die für die Be-
handlung von Beschwerden nach § 13 zuständigen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienststelle 
bekannt zu machen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter Stelle 
oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle üblichen Informations- und Kommunikations-
technik erfolgen. 
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Unterabschnitt 3 Rechte der Beschäftigten 
§ 13 Beschwerderecht 
(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs, des Unterneh-
mens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäfti-
gungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen eines 
in § 1 genannten Grundes benachteiligt fühlen. 2Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der 
oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen. 
(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt. 

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht 
Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung einer 
Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten berechtigt, 
ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich 
ist. 2§ 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt. 

§ 15 Entschädigung und Schadensersatz 
(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hier-
durch entstandenen Schaden zu ersetzen. 2Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. 
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Beschäftigte eine an-
gemessene Entschädigung in Geld verlangen. 2Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei 
Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier 
Auswahl nicht eingestellt worden wäre. 
(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur Entschä-
digung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. 
(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich geltend 
gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. 2Die Frist 
beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung 
und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte 
von der Benachteiligung Kenntnis erlangt. 
(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvorschriften 
ergeben, unberührt. 
(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begründet keinen 
Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder 
einen beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen Rechtsgrund. 

§ 16 Maßregelungsverbot 
(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten nach diesem 
Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen Abschnitt verstoßende Anweisung auszufüh-
ren, benachteiligen. 2Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei unterstützen oder als 
Zeuginnen oder Zeugen aussagen. 
(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen durch betroffene Beschäf-
tigte darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden, die diese Beschäftigten 
berührt. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) § 22 gilt entsprechend. 

Unterabschnitt 4 Ergänzende Vorschriften 
§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten 
(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretungen sind aufgefordert, im 
Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten an der Verwirklichung des in § 1 genannten 
Ziels mitzuwirken. 
(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgeset-
zes vorliegen, können bei einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus diesem 
Abschnitt der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Voraussetzung des § 
23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die dort genannten Rechte gerichtlich geltend ma-
chen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend. 2Mit dem Antrag 
dürfen nicht Ansprüche des Benachteiligten geltend gemacht werden. 

§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mitgliedschaft oder die Mitwirkung 
in einer 
1. Tarifvertragspartei, 
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2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören oder die eine überragen-
de Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich innehat, wenn ein grundlegendes Interesse 
am Erwerb der Mitgliedschaft besteht, sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen. 
(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 darstellt, 
besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten Vereinigungen. 

Abschnitt 3 Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr 
§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 
(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des 
Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begrün-
dung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die 
1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fäl-
len zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art des 
Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer 
Vielzahl von Fällen zustande kommen oder 
2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist unzulässig. 
(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft ist darüber 
hinaus auch bei der Begründung, Durchführung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher Schuldver-
hältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig. 
(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaf-
fung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie 
ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig. 
(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf familien- und erbrechtliche 
Schuldverhältnisse. 
(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivilrechtliche Schuldverhältnisse, 
bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen be-
gründet wird. Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die Parteien oder ihre 
Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. Die Vermietung von Wohnraum zum 
nicht nur vorübergehenden Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, 
wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet. 

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung 
(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für eine unterschiedliche 
Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Ge-
schlechts ein sachlicher Grund vorliegt. 2Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschied-
liche Behandlung 
1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen Zwecken vergleichbarer 
Art dient, 
2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit Rechnung trägt, 
3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung der Gleichbehandlung fehlt, 
4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Ausübung der Religionsfreiheit 
oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrich-
tungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche 
Pflege einer Religion zur Aufgabe machen, unter Beachtung des jeweiligen Selbstverständnisses ge-
rechtfertigt ist. 
(2) Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 bei 
den Prämien oder Leistungen nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei einer auf relevanten 
und genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhenden Risikobewertung ein 
bestimmender Faktor ist. 2Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen 
auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen. 3Eine unterschiedliche Behand-
lung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im Falle des § 
19 Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation be-
ruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranzie-
hung statistischer Erhebungen. 

§ 21 Ansprüche 
(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot unbeschadet weite-
rer Ansprüche die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 2Sind weitere Beeinträchtigungen zu 
besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen. 
(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende verpflichtet, den hier-
durch entstandenen Schaden zu ersetzen. 2Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat. 3Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der 
Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
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(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt. 
(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, kann sich der Benachteili-
gende nicht berufen. 
(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten geltend 
gemacht werden. 2Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn der 
Benachteiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war. 

Abschnitt 4 Rechtsschutz 
§ 22 Beweislast 
Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß 
gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat. 

§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände 
(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig und 
nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von benachteiligten 
Personen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. 2Die Befugnisse nach den 
Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben oder einen Zusammen-
schluss aus mindestens sieben Verbänden bilden. 
(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen Ver-
fahren, in denen eine Vertretung durch Anwälte und Anwältinnen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, 
als Beistände Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. 2Im Übrigen bleiben die Vorschriften 
der Verfahrensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen weiterer Vortrag unter-
sagt werden kann, unberührt. 
(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks die Besorgung von Rechts-
angelegenheiten Benachteiligter gestattet. 
(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu Gunsten von behinderten 
Menschen bleiben unberührt. 

Abschnitt 5 Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstellung ent-
sprechend für 
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände sowie 
der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder, 
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre Heranziehung zum Zivil-
dienst betroffen ist. 

Abschnitt 6 Antidiskriminierungsstelle 
§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird unbeschadet der Zustän-
digkeit der Beauftragten des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle des Bun-
des zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes (Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes) errichtet. 
(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Per-
sonal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 2Sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen. 

§ 26 Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ernennt 
auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des. Sie steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum 
Bund. Sie ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über die Ernennung durch die 
Bundesministerin oder den Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod 
1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages, 
2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 41 Abs. 1 des Bundesbeamtenge-
setzes, 
3. mit der Entlassung. 
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Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend entlässt die 
Leiterin oder den Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf deren Verlangen oder wenn 
Gründe vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem 
Dienst rechtfertigen. Im Falle der Beendigung des Amtsverhältnisses erhält die Leiterin oder der Leiter 
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine von der Bundesministerin oder dem Bundesminister 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vollzogene Urkunde. Die Entlassung wird mit der Aushändi-
gung der Urkunde wirksam. 
(4) Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gegenüber dem Bund 
wird durch Vertrag mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geregelt. 
2Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Bundesregierung. 
(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes bestellt, scheidet er oder sie mit Beginn des Amtsverhältnisses aus dem bisherigen Amt aus. 
Für die Dauer des Amtsverhältnisses ruhen die aus dem Beamtenverhältnis begründeten Rechte und 
Pflichten mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Be-
lohnungen oder Geschenken. Bei unfallverletzten Beamtinnen oder Beamten bleiben die gesetzlichen 
Ansprüche auf das Heilverfahren und einen Unfallausgleich unberührt. 

§ 27 Aufgaben 
(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt worden zu sein, kann 
sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. 
(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhängige Weise Personen, die sich 
nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. 
2Hierbei kann sie insbesondere 
1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im Rahmen gesetzlicher Rege-
lungen zum Schutz vor Benachteiligungen informieren, 
2. Beratung durch andere Stellen vermitteln, 
3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben. 
Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung zuständig sind, leitet die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren 
Einverständnis unverzüglich an diese weiter. 
(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige Weise folgende Aufgaben wahr, 
soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundesta-
ges berührt ist: 
1. Öffentlichkeitsarbeit, 
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen, 
3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteiligungen. 
(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Be-
auftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem Deutschen 
Bundestag alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Gründen vor 
und geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Benachteiligungen. 2Sie können 
gemeinsam wissenschaftliche Untersuchungen zu Benachteiligungen durchführen. 
(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Be-
auftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages sollen bei Benachteiligungen aus 
mehreren der in § 1 genannten Gründe zusammenarbeiten. 

§ 28 Befugnisse 
(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen des § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Beteiligte 
um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hier-
zu ihr Einverständnis erklärt. 
(2) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind verpflichtet, 
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbeson-
dere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener 
Daten bleiben unberührt. 

§ 29 Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und anderen Einrichtungen 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisationen sowie 
Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor Be-
nachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigneter Form einbeziehen. 

§ 30 Beirat 
(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen, die sich den 
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird 
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten und Empfehlungen an den Deutschen Bundes-
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tag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 
Nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten. 
(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im Einvernehmen mit der 
Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie den entsprechend zuständigen Beauftragten 
der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages die Mitglieder dieses Beirats und für jedes 
Mitglied eine Stellvertretung. In den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Grup-
pen und Organisationen sowie Expertinnen und Experten in Benachteiligungsfragen berufen werden. 
Die Gesamtzahl der Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht überschreiten. Der Beirat soll zu 
gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein. 
(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf. 
(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz ehrenamtlich aus. 2Sie haben 
Anspruch auf Aufwandsentschädigung sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und Übernachtungs-
gelder. 3Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

Abschnitt 7 Schlussvorschriften 
§ 31 Unabdingbarkeit 
Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der geschützten Personen abgewi-
chen werden. 
[…] 
 
 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 
Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I, 42, 2909 und 2003 I, 738), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2749). 

§ 134 Gesetzliches Verbot 
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem 
Gesetz ein anderes ergibt. 
[…] 

§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 
[…] 

§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes 
[…] 

§ 253 Immaterieller Schaden 
[…] 
(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbe-
stimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden 
ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden. 
[…] 

§ 554a Barrierefreiheit 
(1) Der Mieter kann vom Vermieter die Zustimmung zu baulichen Veränderungen oder sonstigen Ein-
richtungen verlangen, die für eine behindertengerechte Nutzung der Mietsache oder den Zugang zu 
ihr erforderlich sind, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat. Der Vermieter kann seine Zustim-
mung verweigern, wenn sein Interesse an der unveränderten Erhaltung der Mietsache oder des Ge-
bäudes das Interesse des Mieters an einer behindertengerechten Nutzung der Mietsache überwiegt. 
Dabei sind auch die berechtigten Interessen anderer Mieter in dem Gebäude zu berücksichtigen. 
(2) Der Vermieter kann seine Zustimmung von der Leistung einer angemessenen zusätzlichen Si-
cherheit für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes abhängig machen. § 551 Abs. 3 und 
4 gilt entsprechend. 
(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 
[…] 

§ 612 Vergütung 
[…] 
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§ 612a Maßregelungsverbot 
Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht benach-
teiligen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. 
[…] 

§ 823 Schadensersatzpflicht 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des dar-
aus entstehenden Schadens verpflichtet. 
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezwe-
ckendes Gesetz verstößt. […] 

§ 825 Bestimmung zu sexuellen Handlungen 
Wer einen anderen durch Hinterlist, Drohung oder Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses zur 
Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen bestimmt, ist ihm zum Ersatz des daraus entstehen-
den Schadens verpflichtet. 

§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 
Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, 
ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 
[…] 

§ 1355 Ehename 
(1) Die Ehegatten sollen einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen) bestimmen. Die Ehegatten 

führen den von ihnen bestimmten Ehenamen. Bestimmen die Ehegatten keinen Ehenamen, so füh-
ren sie ihren zur Zeit der Eheschließung geführten Namen auch nach der Eheschließung. 

(2) Zum Ehenamen können die Ehegatten durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den Ge-
burtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens geführten Na-
men der Frau oder des Mannes bestimmen. 

(3) Die Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens soll bei der Eheschließung erfolgen. Wird die 
Erklärung später abgegeben, so muss sie öffentlich beglaubigt werden. 

(4) Ein Ehegatte, dessen Name nicht Ehename wird, kann durch Erklärung gegenüber dem Standes-
beamten dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung über die Bestim-
mung des Ehenamens geführten Namen voranstellen oder anfügen. Dies gilt nicht, wenn der Ehe-
name aus mehreren Namen besteht. Besteht der Name eines Ehegatten aus mehreren Namen, so 
kann nur einer dieser Namen hinzugefügt werden. Die Erklärung kann gegenüber dem Standesbe-
amten widerrufen werden; in diesem Falle ist eine erneute Erklärung nach Satz 1 nicht zulässig. 
Die Erklärung und der Widerruf müssen öffentlich beglaubigt werden. 

(5) Der verwitwete oder geschiedene Ehegatte behält den Ehenamen. Er kann durch Erklärung ge-
genüber dem Standesbeamten seinen Geburtsnamen oder den Namen wieder annehmen, den er 
bis zur Bestimmung des Ehenamens geführt hat, oder dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder 
den zur Zeit der Bestimmung des Ehenamens geführten Namen voranstellen oder anfügen. Absatz 
4 gilt entsprechend. 

(6) Geburtsname ist der Name, der in die Geburtsurkunde eines Ehegatten zum Zeitpunkt der Erklä-
rung gegenüber dem Standesbeamten einzutragen ist. 

[…] 
 
 

Strafgesetzbuch (StGB) 
Bekanntmachung vom 13. November 1998, BGBl. I, 3322, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95). 

§ 46 Grundsätze der Strafzumessung 
(1) Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der 
Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen. 
(2) Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, ge-
geneinander ab. Dabei kommen namentlich in Betracht: 
die Beweggründe und die Ziele des Täters, 
die Gesinnung, die aus der Tat spricht, und der bei der Tat aufgewendete Wille, 
das Maß der Pflichtwidrigkeit, 
die Art der Ausführung und die verschuldeten Auswirkungen der Tat, 
das Vorleben des Täters, seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie 
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sein Verhalten nach der Tat, besonders sein Bemühen, den Schaden wiedergutzumachen, sowie das 
Bemühen des Täters, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen. 
(3) Umstände, die schon Merkmale des gesetzlichen Tatbestandes sind, dürfen nicht berücksichtigt 
werden. 

§ 130 Volksverhetzung 
(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 

1. gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte 
Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörig-
keit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufsta-
chelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder 

2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der 
Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten 
Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder ver-
leumdet, 

wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. Schriften (§ 11 Absatz 3), die zum Hass gegen eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevöl-
kerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten 
Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 
gegen sie auffordern oder ihre Menschenwürde dadurch angreifen, dass sie beschimpft, bös-
willig verächtlich gemacht oder verleumdet werden, 
a) verbreitet, 
b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,  
c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder 
d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszu-
führen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a bis 
c zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder 

2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Tele-
dienste verbreitet. 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herr-
schaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbu-
ches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffent-
lich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer 
Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch 
stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder recht-
fertigt. 

(5) Absatz 2 gilt auch für Schriften (§ 11 Abs. 3) des in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Inhalts. 
(6) In den Fällen des Absatzes 2, auch in Verbindung mit Absatz 5, und in den Fällen der Absätze 3 

und 4 gilt § 86 Abs. 3 entsprechend. 
[…] 

§ 131 Gewaltdarstellung 
(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen 

Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Ver-
harmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des 
Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt, 
1. verbreitet,  
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder 
4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszufüh-

ren unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu 
verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, 

Medien- oder Teledienste verbreitet. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des 

Zeitgeschehens oder der Geschichte dient. 
(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt; dies 

gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen sei-
ne Erziehungspflicht gröblich verletzt. 

[…] 
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§ 174 Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen 
(1) Wer sexuelle Handlungen 

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Be-
treuung in der Lebensführung anvertraut ist, 

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Be-
treuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses untergeordnet ist, unter Mißbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreu-
ungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit oder 

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind vornimmt 
oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren bestraft. 

(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt, 

um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Der Versuch ist strafbar.  
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 kann das 

Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des Ver-
haltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist. 

§ 174a Sexueller Mißbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken 
und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 
[…] 

§ 174b Sexueller Mißbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 
[…] 

§ 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 
(1) Wer eine andere Person 

1. mit Gewalt, 
2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder 
3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgelie-

fert ist, 
nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter oder 
einem 
Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 

1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem 
Opfer vornimmt oder an sich von ihm vornehmen läßt, die dieses besonders erniedrigen, ins-
besondere, wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), 
oder 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.  
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 

1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person durch 

Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder 
3. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 

(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter 
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder  
2. das Opfer 

a) bei der Tat körperlich schwer mißhandelt oder  
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren zu erkennen. 

§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 
[…] 

§ 179 Sexueller Mißbrauch widerstandsunfähiger Personen 
[…] 
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§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
[…] 

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten 
(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen der Prostitution nachge-
hen und in dem diese in persönlicher oder wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten werden, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 (2) Ebenso wird bestraft, wer 

1. einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der Prostitution Wohnung, gewerbsmäßig 
Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder 

2. eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution Wohnung gewährt, zur Prostitution 
anhält oder im Hinblick auf sie ausbeutet. 

 § 181a Zuhälterei 
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer 

1. eine andere Person, die der Prostitution nachgeht, ausbeutet oder 
2. seines Vermögensvorteils wegen eine andere Person bei der Ausübung der Prostitution über-

wacht, Ort, Zeit, Ausmaß oder andere Umstände der Prostitutionsausübung bestimmt oder 
Maßnahmen trifft, die sie davon abhalten sollen, die Prostitution aufzugeben, 

und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall hinausgehen. 
 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die persönliche oder 
wirtschaftliche Unabhängigkeit einer anderen Person dadurch beeinträchtigt, dass er gewerbsmäßig 
die Prostitutionsausübung der anderen Person durch Vermittlung sexuellen Verkehrs fördert und im 
Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall hinausgehen. 
(3) Nach den Absätzen 1 und 2 wird auch bestraft, wer die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Hand-
lungen oder die in Absatz 2 bezeichnete Förderung gegenüber seinem Ehegatten vornimmt. 

 § 183 Exhibitionistische Handlungen 
 (1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
 (2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde wegen des be-
sonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten 
hält. 
 (3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur Bewährung aussetzen, 
wenn zu erwarten ist, daß der Täter erst nach einer längeren Heilbehandlung keine exhibitionistischen 
Handlungen mehr vornehmen wird. 
 (4) Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen Handlung 

1. nach einer anderen Vorschrift, die im Höchstmaß Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geld-
strafe androht, oder 

2. nach § 174 Abs. 2 Nr. 1 oder § 176 Abs. 3 Nr. 1 bestraft wird. 

§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 
[…] 

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften 
[…] 

§ 184a Verbreitung gewalt- oder tier -pornographischer Schriften 
[…] 

§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die sexuelle Handlungen von, an oder vor Kindern (§ 
176 Abs. 1) zum Gegenstand haben (kinderpornographische Schriften), 

1. verbreitet, 
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder 
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszu-

führen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder 
Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen den Besitz von kinderpornographischen 
Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben. 
[...] 
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§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften 
(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die sexuelle Handlungen von, an oder vor Personen 
von vierzehn bis achtzehn Jahren zum Gegenstand haben (jugendpornographische Schriften), 

1. verbreitet, 
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder 
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszu-

führen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummer 1 oder 
Nummer 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Ebenso wird bestraft, wer es unternimmt, einem anderen den Besitz von jugendpornographischen 
Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren zu erkennen, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die 
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und die jugendpornographischen 
Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben. 
(4) Wer es unternimmt, sich den Besitz von jugendpornographischen Schriften zu verschaffen, die ein 
tatsächliches Geschehen wiedergeben, oder wer solche Schriften besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Handlungen von Perso-
nen in Bezug auf solche jugendpornographischen Schriften, die sie im Alter von unter achtzehn Jah-
ren mit Einwilligung der dargestellten Personen hergestellt haben. 
[...] 

§ 184d Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, Medien- oder 
Teledienste 
Nach den §§ 184 bis 184c wird auch bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch Rundfunk, 
Medien- oder Teledienste verbreitet. In den Fällen des § 184 Abs. 1 ist Satz 1 bei einer Verbreitung 
durch Medien- oder Teledienste nicht anzuwenden, wenn durch technische oder sonstige Vorkehrun-
gen sichergestellt ist, dass die pornographische Darbietung Personen unter achtzehn Jahren nicht 
zugänglich ist. 

§ 184e Ausübung der verbotenen Prostitution 
Wer einem durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, der Prostitution an bestimmten Orten über-
haupt oder zu bestimmten Tageszeiten nachzugehen, beharrlich zuwiderhandelt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft. 

§ 184f Jugendgefährdende Prostitution 
Wer der Prostitution 

1. in der Nähe einer Schule oder anderen Örtlichkeit, die zum Besuch durch Personen unter 
achtzehn Jahren bestimmt ist, oder 

2. in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren wohnen, 
in einer Weise nachgeht, die diese Personen sittlich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 184g Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. sexuelle Handlungen nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von ei-
niger Erheblichkeit sind, 

2. sexuelle Handlungen vor einem anderen nur solche, die vor einem anderen vorgenommen 
werden, der den Vorgang wahrnimmt. 

§ 185 Beleidigung 
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidi-
gung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
[…] 

§ 238 Nachstellung 
(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich 

1. seine räumliche Nähe aufsucht, 
2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln der sonstigen Mitteln der Kommunikation 

oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht, 
3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen von 

Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt aufzu-
nehmen, 
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4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit sei-
ner selbst oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht oder 

5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt 
und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das Opfer, 
einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe stehende Person durch die Tat in 
die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 
(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer 
anderen dem Opfer nahe stehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren. 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafver-
folgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschrei-
ten von Amts wegen für geboten hält. 
 
 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
19. Februar 1987, BGBl. I, 602, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.7.2009 (BGBl. I 
S. 2353) 

§ 118 Belästigung der Allgemeinheit 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die All-
gemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden, wenn die Handlung nicht nach 
anderen Vorschriften geahndet werden kann. 

§ 119 Grob anstößige und belästigende Handlungen 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. öffentlich in einer Weise, die geeignet ist, andere zu belästigen, oder 
2. in grob anstößiger Weise durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Abbildungen 

oder Darstellungen oder durch das öffentliche Zugänglichmachen von Datenspeichern Gele-
genheit zu sexuellen Handlungen anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen In-
halts bekanntgibt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer auf die in Absatz 1 bezeichnete Weise Mittel oder Gegenstän-
de, die dem sexuellen Gebrauch dienen, anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen In-
halts bekanntgibt. 
(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer öffentlich Schriften, Ton- oder Bildträger, Datenspeicher, Ab-
bildungen oder Darstellungen sexuellen Inhalts an Orten ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zu-
gänglich macht, an denen dies grob anstößig wirkt. 
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu eintau-
send Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 

§ 120 Verbotene Ausübung der Prostitution, Werbung für Prostitution 
 
 

Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstel-
lungen (Gewaltschutzgesetz, GewSchG) 
Vom 11. Dezember 2001, BGBl. 2001 I, 3513  

§ 1 Gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen 
(1) Hat eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit oder die Freiheit einer anderen Person 
widerrechtlich verletzt, hat das Gericht auf Antrag der verletzten Person die zur Abwendung weiterer 
Verletzungen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die Anordnungen sollen befristet werden; die 
Frist kann verlängert werden. Das Gericht kann insbesondere anordnen, dass der Täter es unterlässt, 

1. die Wohnung der verletzten Person zu betreten, 
2. sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person aufzuhalten, 
3. zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich die verletzte Person regelmäßig 

aufhält, 
4. Verbindung zur verletzten Person, auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, 

aufzunehmen, 
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5. Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen, soweit dies nicht zur Wahrneh-
mung berechtigter Interessen erforderlich ist. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn 
1. eine Person einer anderen mit einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit o-

der der Freiheit widerrechtlich gedroht hat oder 
2. eine Person widerrechtlich und vorsätzlich 

a) in die Wohnung einer anderen Person oder deren befriedetes Besitztum eindringt oder 
b) eine andere Person dadurch unzumutbar belästigt, dass sie ihr gegen den ausdrücklich er-

klärten Willen wiederholt nachstellt oder sie unter Verwendung von Fernkommunikations-
mitteln verfolgt. 

Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe b liegt eine unzumutbare Belästigung nicht vor, wenn die 
Handlung der Wahrnehmung berechtigter Interessen dient. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 kann das Gericht die Maßnahmen nach 
Absatz 1 auch dann anordnen, wenn eine Person die Tat in einem die freie Willensbestimmung aus-
schließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen hat, in den sie sich durch 
geistige Getränke oder ähnliche Mittel vorübergehend versetzt hat. 

§ 2 Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung 
(1) Hat die verletzte Person zum Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Abs. 3, mit dem Täter einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt geführt, so kann sie von 
diesem verlangen, ihr die gemeinsam genutzte Wohnung zur alleinigen Benutzung zu überlassen. 
(2) Die Dauer der Überlassung der Wohnung ist zu befristen, wenn der verletzten Person mit dem Tä-
ter das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück, auf dem sich die Woh-
nung befindet, zusteht oder die verletzte Person mit dem Täter die Wohnung gemietet hat. Steht dem 
Täter allein oder gemeinsam mit einem Dritten das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch 
an dem Grundstück zu, auf dem sich die Wohnung befindet, oder hat er die Wohnung allein oder ge-
meinsam mit einem Dritten gemietet, so hat das Gericht die Wohnungsüberlassung an die verletzte 
Person auf die Dauer von höchstens sechs Monaten zu befristen. Konnte die verletzte Person inner-
halb der vom Gericht nach Satz 2 bestimmten Frist anderen angemessenen Wohnraum zu zumutba-
ren Bedingungen nicht beschaffen, so kann das Gericht die Frist um höchstens weitere sechs Monate 
verlängern, es sei denn, überwiegende Belange des Täters oder des Dritten stehen entgegen. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht und das dingli-
che Wohnrecht. 
(3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 

1. wenn weitere Verletzungen nicht zu besorgen sind, es sei denn, dass der verletzten Person 
das weitere Zusammenleben mit dem Täter wegen der Schwere der Tat nicht zuzumuten ist 
oder 

2. wenn die verletzte Person nicht innerhalb von drei Monaten nach der Tat die Überlassung der 
Wohnung schriftlich vom Täter verlangt oder 

3. soweit der Überlassung der Wohnung an die verletzte Person besonders schwerwiegende Be-
lange des Täters entgegenstehen. 

(4) Ist der verletzten Person die Wohnung zur Benutzung überlassen worden, so hat der Täter alles zu 
unterlassen, was geeignet ist, die Ausübung dieses Nutzungsrechts zu erschweren oder zu vereiteln. 
(5) Der Täter kann von der verletzten Person eine Vergütung für die Nutzung verlangen, soweit dies 
der Billigkeit entspricht. 
(6) Hat die bedrohte Person zum Zeitpunkt einer Drohung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch in Ver-
bindung mit Abs. 3, einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt mit dem Täter geführt, kann 
sie die Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung verlangen, wenn dies erforderlich ist, um 
eine unbillige Härte zu vermeiden. Eine unbillige Härte kann auch dann gegeben sein, wenn das Wohl 
von im Haushalt lebenden Kindern beeinträchtigt ist. Im Übrigen gelten die Absätze 2 bis 5 entspre-
chend. 
[...] 

§ 3 Geltungsbereich, Konkurrenzen 
(1) Steht die verletzte oder bedrohte Person im Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 
unter elterlicher Sorge, Vormundschaft oder unter Pflegschaft, so treten im Verhältnis zu den Eltern 
und zu sorgeberechtigten Personen an die Stelle von §§ 1 und 2 die für das Sorgerechts-, Vormund-
schafts- oder Pflegschaftsverhältnis maßgebenden Vorschriften. 
(2) Weitergehende Ansprüche der verletzten Person werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 
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§ 4 Strafvorschriften 
Wer einer bestimmten vollstreckbaren Anordnung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 oder 3, jeweils auch in Ver-
bindung mit Abs. 2 Satz 1, zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft. Die Strafbarkeit nach anderen Vorschriften bleibt unberührt. 
 
 

Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten 
(Prostitutionsgesetz, ProstG) 
Vom 20. Dezember 2001. BGBl. 2001 I, 3983 

§ 1 
Sind sexuelle Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt vorgenommen worden, so begründet 
diese Vereinbarung eine rechtswirksame Forderung. Das Gleiche gilt, wenn sich eine Person, insbe-
sondere im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, für die Erbringung derartiger Handlungen 
gegen ein vorher vereinbartes Entgelt für eine bestimmte Zeitdauer bereithält. 

§ 2 
Die Forderung kann nicht abgetreten und nur im eigenen Namen geltend gemacht werden. Gegen 
eine Forderung gemäß § 1 Satz 1 kann nur die vollständige, gegen eine Forderung nach § 1 Satz 2 
auch die teilweise Nichterfüllung, soweit sie die vereinbarte Zeitdauer betrifft, eingewendet werden. 
Mit Ausnahme des Erfüllungseinwandes gemäß des § 362 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der 
Einrede der Verjährung sind weitere Einwendungen und Einreden ausgeschlossen. 

§ 3 
Bei Prostituierten steht das eingeschränkte Weisungsrecht im Rahmen einer abhängigen Tätigkeit der 
Annahme einer Beschäftigung im Sinne des Sozialversicherungsrechts nicht entgegen. 
 
 

Betriebsverfassungsgesetz  (BetrVG) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.Juli 2009 (BGBl. I S. 12424). 
 
[...] 

§ 15 Zusammensetzung nach Beschäftigungsarten und Geschlechtern 
(1) Der Betriebsrat soll sich möglichst aus Arbeitnehmern der einzelnen Organisationsbereiche und 
der verschiedenen Beschäftigungsarten der im Betrieb tätigen Arbeitnehmer zusammensetzen. 
(2) Das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, muss mindestens entsprechend sei-
nem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei Mit-
gliedern besteht. 
[...] 

§ 75 Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen 
(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen nach 
den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede Benachteili-
gung von Personen aus Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstam-
mung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinde-
rung, ihres Alters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen 
ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. 
(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftig-
ten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern. Sie haben die Selbständigkeit und Eigeninitiative der 
Arbeitnehmer und Arbeitsgruppen zu fördern. 

§ 80 Allgemeine Aufgaben 
(1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben: 

1.darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnun-
gen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt 
werden; 
2. […] 
2a. die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesonde-
re bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Auf-
stieg, zu fördern; 
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2b. die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern; 
3. […] 
4. die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen 
zu fördern; 
5. die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und durchzuführen 
und mit dieser zur Förderung der Belange der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng zu-
sammenzuarbeiten; er kann von der Jugend- und Auszubildendenvertretung Vorschläge und 
Stellungnahmen anfordern; 
6. die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern; 
7. die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis zwischen ihnen 
und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern, sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen; 

[…] 
 
 

Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundes-
verwaltung und in den Gerichten des Bundes (Bundesgleichstel-
lungsgesetz, BGleiG) 
Vom 30. November 2001 (BGBl. I S. 3234), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 54 des Gesetzes 
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160 Nr. 7) 

§ 1 Ziel des Gesetzes 
(1) Dieses Gesetz dient der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der Beseitigung bestehen-
der und der Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts in dem in § 3 genann-
ten Geltungsbereich dieses Gesetzes. Nach Maßgabe dieses Gesetzes werden Frauen gefördert, um 
bestehende Benachteiligungen abzubauen. Ziel des Gesetzes ist es auch, die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer zu verbessern. Dabei wird den besonderen Belan-
gen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen Rechnung getragen. 
(2) Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes sollen die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern auch sprachlich zum Ausdruck bringen. Dies gilt auch für den dienstlichen Schriftverkehr. 

§ 2 Verpflichtete 
Alle Beschäftigten, insbesondere auch solche mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, sind verpflich-
tet, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Diese Verpflichtung ist als durchgängiges 
Leitprinzip in allen Aufgabenbereichen der Dienststelle sowie auch bei der Zusammenarbeit von 
Dienststellen zu berücksichtigen. 

§ 3 Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für alle Beschäftigten in der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltung 
unabhängig von ihrer Rechtsform sowie in den Gerichten des Bundes. … 
(2) Bei der Umwandlung eines Unternehmens aus bundeseigener Verwaltung in die Rechtsform eines 
Unternehmens des privaten Rechts soll auf die entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses 
Gesetzes hingewirkt werden. 
(3) Bei der Gewährung von freiwilligen staatlichen Leistungen durch Dienststellen des Bundes an insti-
tutionelle Leistungsempfänger soll durch vertragliche Vereinbarungen sichergestellt werden, dass die 
Leistungsempfänger die Grundzüge dieses Gesetzes anwenden. Dies gilt auch für Einrichtungen, die 
mit Bundesmitteln im Wege der Zuweisung institutionell gefördert werden. 

§ 4 Begriffsbestimmungen 
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Beamtinnen und Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen 
und Arbeiter sowie zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte, ferner Inhaberinnen und Inhaber öffentlich-
rechtlicher Ämter sowie Richterinnen und Richter. 
(2) Familienpflichten im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine beschäftigte Person mindestens 
ein Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen tat-
sächlich betreut oder pflegt. 
[...] 
(6) Frauen sind dann als unterrepräsentiert anzusehen, wenn der Frauenanteil an den Beschäftigten 
in den einzelnen Bereichen nach Absatz 3 jeweils unter 50 Prozent liegt. 
(7) Eine unmittelbare Diskriminierung von Frauen ist gegeben, wenn Frauen wegen ihres Geschlechts 
bei einer Vereinbarung oder Maßnahme im Vergleich zu Männern unterschiedlich behandelt werden, 
soweit nicht die Vereinbarung oder Maßnahme die Art der auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand 
hat und ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für diese Tätigkeit ist. Eine mittel-
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bare Diskriminierung von Frauen liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren einen wesentlich höheren Anteil von Frauen benachteiligen, es sei denn, die betref-
fenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind angemessen und notwendig und sie sind durch 
nicht auf das Geschlecht bezogene sachliche Gründe gerechtfertigt. 
[…] 

§ 6 Arbeitsplatzausschreibung 
(1) Die Dienststelle darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb der Dienststelle nur für 
Männer oder nur für Frauen ausschreiben. Der gesamte Ausschreibungstext muss so ausgestaltet 
sein, dass er nicht nur auf Personen eines Geschlechts zugeschnitten ist. Die Arbeitsplätze sind ein-
schließlich der Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zur Besetzung auch in Teilzeit 
auszuschreiben, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
[…] 
(3) Arbeitsplatzausschreibungen müssen mit den Anforderungen der zu besetzenden Arbeitsplätze 
übereinstimmen und im Hinblick auf mögliche künftige Funktionen der Bewerberinnen und Bewerber 
auch das vorausgesetzte Anforderungs- und Qualifikationsprofil der Laufbahn oder der Funktionsbe-
reiche enthalten. 

§ 7 Bewerbungsgespräche 
(1) Bei der Besetzung von Arbeitsplätzen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind 
zu Vorstellungsgesprächen oder besonderen Auswahlverfahren mindestens ebenso viele Frauen wie 
Männer einzuladen, die die in der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation aufweisen, sofern Be-
werbungen von Frauen in ausreichender Zahl vorliegen. 
(2) In Vorstellungs- oder Auswahlgesprächen sind Fragen nach dem Familienstand, einer bestehen-
den oder geplanten Schwangerschaft sowie der Sicherstellung der Betreuung von Kindern, behinder-
ten oder pflegebedürftigen Angehörigen neben der Berufstätigkeit unzulässig. 
(3) Auswahlkommissionen sollen zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein. Ist dies 
aus triftigen Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu machen. 

§ 8 Auswahlentscheidungen bei Einstellung, beruflichem Aufstieg, Vergabe von Aus-
bildungsplätzen 
Sind Frauen in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert, hat die Dienststelle sie bei der Vergabe von 
Ausbildungsplätzen, Einstellung, Anstellung und beruflichem Aufstieg bei Vorliegen von gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung (Qualifikation) bevorzugt zu berücksichtigen, sofern nicht in 
der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Dies gilt für 

1. die Besetzung von Beamten-, Angestellten- und Arbeiterstellen, auch mit Vorgesetzten- und 
Leitungsaufgaben, von Stellen für die Berufsausbildung sowie für Richterstellen, soweit nicht 
für die Berufung eine Wahl oder die Mitwirkung eines Wahlausschusses vorgeschrieben ist, 

2. die Beförderung, Höhergruppierung, Höherreihung und Übertragung höher bewerteter Dienst-
posten und Arbeitsplätze auch in Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

Die Ausnahmeregelung in Satz 2 Nr. 1 gilt entsprechend für die Stellen von Mitgliedern des Bundes-
rechnungshofes, für deren Ernennung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 des Bundesrechnungshofgesetzes 
der Ständige Ausschuss des Großen Senats des Bundesrechnungshofes zu hören ist. 

§ 9 Qualifikation; Benachteiligungsverbote 
(1) Die Feststellung der Qualifikation bestimmt sich ausschließlich nach den Anforderungen der zu 
besetzenden Arbeitsplätze, insbesondere nach den Ausbildungsvoraussetzungen und den beruflichen 
Erfahrungen. Dienstalter, Lebensalter und der Zeitpunkt der letzten Beförderung finden nur insoweit 
Berücksichtigung, als ihnen für die Eignung, Leistung und Befähigung der Bewerberinnen und Bewer-
ber Bedeutung zukommt. Spezifische, durch Betreuungs- und Pflegeaufgaben erworbene Erfahrun-
gen und Fähigkeiten sind zu berücksichtigen, soweit sie für die Ausübung der jeweiligen Tätigkeit von 
Bedeutung sind. 
(2) Folgende Gründe sind bei der vergleichenden Bewertung nicht zu berücksichtigen: 
1. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, geringere aktive Dienst- oder Beschäftigungsjahre, Reduzie-
rungen der Arbeitszeit oder Verzögerungen beim Abschluss einzelner Ausbildungsgänge auf Grund 
der Wahrnehmung von Familienpflichten, 
2. die Einkommenssituation des Ehepartners oder der Ehepartnerin, des Lebenspartners oder der Le-
benspartnerin, des Lebensgefährten oder der Lebensgefährtin, 
3. zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und die 
Absicht, von der Möglichkeit der Arbeitsreduzierung Gebrauch zu machen. 

§ 10 Fortbildung 
(1) Die Dienststelle hat durch geeignete Maßnahmen die Fortbildung von Frauen zu unterstützen. … 
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(2) Die Dienststelle muss Beschäftigten mit Familienpflichten die Teilnahme in geeigneter Weise er-
möglichen. Soweit erforderlich, sind zusätzliche Veranstaltungen anzubieten, die den räumlichen und 
zeitlichen Bedürfnissen von Beschäftigten mit Familienpflichten entsprechen. Möglichkeiten der Kin-
derbetreuung sollen im Bedarfsfall angeboten werden. 
[…] 
(4) Beschäftigte der Personalverwaltung und alle Vorgesetzten sind verpflichtet, sich über Maßnah-
men zur Gleichstellung von Frauen und Männern sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit zu informieren. Sie sollen entsprechende Fortbildungsveranstaltungen besuchen. 
[…] 
(6) Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbildungsveranstaltungen einzuset-
zen. 

§ 11 Gleichstellungsplan 
(1) Der Gleichstellungsplan ist ein wesentliches Instrument der Personalplanung, insbesondere der 
Personalentwicklung, und zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Seine Umsetzung ist besonde-
re Verpflichtung der Personalverwaltung sowie jeder Funktionsträgerin und jedes Funktionsträgers mit 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 
(2) Der Gleichstellungsplan muss die Situation der weiblichen Beschäftigten im Vergleich zur Situation 
der männlichen Beschäftigten beschreiben und die bisherige Förderung der Frauen in den einzelnen 
Bereichen (§ 4 Abs. 3) auswerten. Insbesondere sind zur Erhöhung des Frauenanteils in den einzel-
nen Bereichen Maßnahmen zur Durchsetzung notwendiger personeller und organisatorischer Verbes-
serungen im Rahmen konkreter Zielvorgaben und eines zeitlichen Stufenplans zu entwickeln. In je-
dem Gleichstellungsplan ist mindestens die Hälfte der zu besetzenden Personalstellen eines Be-
reichs, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, zur Besetzung durch Frauen vorzusehen. Sind zur Be-
seitigung des Ungleichgewichts nicht genügend Frauen mit der notwendigen Qualifikation zu gewin-
nen, können entsprechend weniger Personalstellen zur Besetzung mit Frauen vorgesehen werden. 
Dies ist im Gleichstellungsplan darzulegen. Personenbezogene Daten darf der Gleichstellungsplan 
nicht enthalten. 
(3) Wenn personalwirtschaftliche Maßnahmen vorgesehen sind, die Stellen sperren oder zum Wegfall 
bringen, ist im Gleichstellungsplan vorzugeben, dass der Frauenanteil in Bereichen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, mindestens gleich bleibt. 
(4) Der Gleichstellungsplan wird von der Dienststelle unter frühzeitiger Beteiligung der Gleichstel-
lungsbeauftragten für vier Jahre erstellt. Er ist nach zwei Jahren der aktuellen Entwicklung anzupas-
sen. Bei dieser Anpassung sind insbesondere die Gründe sowie ergänzende Maßnahmen aufzuneh-
men, wenn erkennbar ist, dass die Ziele des Gleichstellungsplans sonst nicht oder nicht innerhalb der 
vorgesehenen Zeiträume erreicht werden können. 
(5) Der Gleichstellungsplan sowie die Aktualisierungen sind in der Dienststelle zu veröffentlichen. Den 
Vorgesetzten ist der Gleichstellungsplan gesondert zur Verfügung zu stellen. 
(6) Wenn die Zielvorgaben des Gleichstellungsplans nicht umgesetzt worden sind, sind die Gründe im 
nächsten Gleichstellungsplan darzulegen sowie zusätzlich der höheren Dienststelle mitzuteilen. 

§ 12 Familiengerechte Arbeitszeiten und Rahmenbedingungen 
Die Dienststelle hat Arbeitszeiten und sonstige Rahmenbedingungen anzubieten, die Frauen und 
Männern die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit erleichtern, soweit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. 
[…] 

§ 24 Statistische Angaben 
(1) Die Dienststelle erfasst in den einzelnen Bereichen jährlich statistisch die Zahl der Frauen und 
Männer 

1. unter den Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und Teilzeittätigkeit sowie familienbedingter 
Beurlaubung, 

2. bei Bewerbung, Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fortbildung, 
3. sowie deren Noten bei den dienstlichen Beurteilungen im Berichtsjahr, gegliedert nach Voll- 

und Teilzeittätigkeit. 
Die statistischen Angaben sind jährlich der obersten Bundesbehörde mitzuteilen. 
(2) Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverordnung die einzelnen Vorgaben für die Erfassung 
und Mitteilung der statistischen Angaben unter Berücksichtigung der Personalstandsstatistik nach 
dem Finanz- und Personalstatistikgesetz. Die Rechtsverordnung beschränkt den Kreis der mittei-
lungspflichtigen Dienststellen auf das Notwendige. 
[…] 
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Gesetz über die Berufung und Entsendung von Frauen und Män-
nern in Gremien im Einflussbereich des Bundes (Bundesgremien-
besetzungsgesetz, BGremBG) 
vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1406, 1413) 

§ 4 Vorschlagsverfahren bei der Berufung 
(1) Erfolgt eine Berufung aufgrund der Benennung oder des Vorschlages einer vorschlagsberechtigten 
Stelle, so hat diese, soweit ihr Personen verschiedenen Geschlechts mit der besonderen persönlichen 
und fachlichen Eignung und Qualifikation zur Verfügung stehen, für jeden auf sie entfallenden Sitz 
jeweils eine Frau und einen Mann zu benennen oder vorzuschlagen (Doppelbenennung). 
(2) Eine Doppelbenennung kann unterbleiben, soweit 
1. einer vorschlagsberechtigten Stelle mehrere Sitze in einem Gremium zustehen und sie gleich viele 
Frauen und Männer benennt oder vorschlägt; bei einer ungeraden Anzahl von Sitzen bleibt für einen 
Sitz die Pflicht zur Doppelbenennung bestehen, 
2. der vorschlagsberechtigten Stelle eine Doppelbenennung aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den nicht möglich oder aus sachlichen, nicht auf das Geschlecht bezogenen Gründen unzumutbar ist; 
in diesem Fall hat sie der berufenden Stelle die Gründe hierfür schriftlich darzulegen, 
3. der berufenden Stelle aufgrund eines Gesetzes ein Auswahlrecht nicht zusteht. 
(3) Benennt eine Stelle Personen als Mitglieder für ein Gremium, für das sie selbst berufende Stelle 
ist, so findet anstelle des Verfahrens nach Absatz 1 das Verfahren nach § 7 Anwendung. 
(4) Ist die Bundesregierung vorschlagsberechtigte Stelle, so ist das in den Absätzen 1 bis 3 genannte 
Verfahren innerhalb der zuständigen Bundesministerien oder des zuständigen Bundeskanzleramtes 
auf den Vorschlag an das Bundeskabinett entsprechend anzuwenden. 

§ 7 Entsendung 
(1) Ist ein Bundesministerium oder eine diesem nachgeordnete Behörde, eine Bundesoberbehörde 
oder eine bundesunmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts entsendende Stelle, so sind 
der für die Entscheidung über die Entsendung zuständigen Person schriftlich Vorschläge vorzulegen. 
Ist die Bundesregierung entsendende Stelle, so ist das in Satz 1 und den Absätzen 2 und 3 genannte 
Verfahren innerhalb der zuständigen Bundesministerien oder des zuständigen Bundeskanzleramtes 
auf den Vorschlag an das Bundeskabinett entsprechend anzuwenden. 
(2) Bei den Vorschlägen ist für jeden auf die entsendende Stelle entfallenden Sitz jeweils eine Frau 
und ein Mann zu benennen, soweit Personen verschiedenen Geschlechts mit der besonderen persön-
lichen und fachlichen Eignung und Qualifikation zur Verfügung stehen. § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 gilt ent-
sprechend. 
(3) Die entsendende Stelle hat bei der Entsendung von Mitgliedern in Gremien außerhalb des Be-
reichs des Bundes Frauen und Männer angemessen zu berücksichtigen. 
 
 

Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX)  
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 
Vom 19. Juni 2001. BGBl. 2001 I, 1046. Zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. De-
zember 2012 (BGBl. I S. 2598). 

§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und 
den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und gleich-
berechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder 
ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung 
bedrohter Frauen und Kinder Rechnung getragen. 

§ 2 Behinderung 
(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Ge-
sundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typi-
schen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie 
sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung 
von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäfti-
gung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches 
haben. 
(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit einem Grad 
der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen 
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des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigne-
ten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behin-
derte Menschen). 
[...] 

§ 4 Leistungen zur Teilhabe 
(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um unabhängig von der 
Ursache der Behinderung  

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten 
oder ihre Folgen zu mildern, 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, 
zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer So-
zialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern, 

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu si-
chern oder 

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen 
oder zu erleichtern. 

(2) Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele nach Maßga-
be dieses Buches und der für die zuständigen Leistungsträger geltenden besonderen Vorschriften 
neben anderen Sozialleistungen erbracht. Die Leistungsträger erbringen die Leistungen im Rahmen 
der für sie geltenden Rechtsvorschriften nach Lage des Einzelfalls so vollständig, umfassend und in 
gleicher Qualität, dass Leistungen eines anderen Trägers möglichst nicht erforderlich werden.  
(3) Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, 
dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht be-
hinderten Kindern betreut werden können. Dabei werden behinderte Kinder alters- und entwicklungs-
entsprechend an der Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberech-
tigten intensiv in Planung und Gestaltung der Hilfen einbezogen. 

§ 5 Leistungsgruppen 
Zur Teilhabe werden erbracht  

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 
2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 
3. Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, 
4. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 

[...] 

§ 63 Klagerecht der Verbände 
Werden behinderte Menschen in ihren Rechten nach diesem Buch verletzt, können an ihrer Stelle und 
mit ihrem Einverständnis Verbände klagen, die nach ihrer Satzung behinderte Menschen auf Bundes- 
oder Landesebene vertreten und nicht selbst am Prozess beteiligt sind. In diesem Fall müssen alle 
Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den behinderten Menschen 
selbst vorliegen.  
[...] 

§ 66 Berichte über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer Teilha-
be 
[...] 

§ 71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
(1) Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 
20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 haben auf wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehin-
derte Menschen zu beschäftigen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen. 
Abweichend von Satz 1 haben Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 40 Ar-
beitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat einen schwerbehinderten Menschen, Arbeitgeber mit jah-
resdurchschnittlich monatlich weniger als 60 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat zwei 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.  
(2) [aufgehoben]  
(3) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten  

1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das Bundespräsidial-
amt, die Verwaltungen des Deutschen Bundestages und Bundesrates, das Bundesverfas-
sungsgericht, die obersten Gerichtshöfe des Bundes, der Bundesgerichtshof jedoch zusam-
mengefasst mit dem Generalbundesanwalt, sowie das Bundeseisenbahnvermögen, 
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2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren nachgeordneten 
Dienststellen, die Verwaltungen der Landtage, die Rechnungshöfe (Rechnungskammern), die 
Organe der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und jede sonstige Landesbehörde, zu-
sammengefasst jedoch diejenigen Behörden, die eine gemeinsame Personalverwaltung ha-
ben, 

3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften, 
4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts. 

[…] 

§ 77 Ausgleichsabgabe 
(1) Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, 
entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen eine Aus-
gleichsabgabe. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen nicht auf. Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigungsquote ermittelt. 
(2) Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz  

1. 105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis weniger 
als dem geltenden Pflichtsatz, 

2. 180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger 
als 3 Prozent, 

3. 260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent. 
Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwer-
behinderte Menschen  

1. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen 
bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als einem schwerbehinderten 
Menschen 105 Euro und 

2. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen 
bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als zwei schwerbehinderten 
Menschen 105 Euro und bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als ei-
nem schwerbehinderten Menschen 180 Euro. 

(3) Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach § 18 
Abs. 1 des Vierten Buches. Sie erhöht sich zum 1. Januar eines Kalenderjahres, wenn sich die Be-
zugsgröße seit der letzten Neubestimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe um wenigstens 10 
Prozent erhöht hat. Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe erfolgt, indem der Faktor für die Verände-
rung der Bezugsgröße mit dem jeweiligen Betrag der Ausgleichsabgabe vervielfältigt wird. Die sich 
ergebenden Beträge sind auf den nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden. Das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und die sich nach Satz 3 ergebenden Be-
träge der Ausgleichsabgabe im Bundesanzeiger bekannt. 
(4) Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Erstattung der Anzeige nach 
§ 80 Abs. 2 an das für seinen Sitz zuständige Integrationsamt. Ist ein Arbeitgeber mehr als drei Mona-
te im Rückstand, erlässt das Integrationsamt einen Feststellungsbescheid über die rückständigen Be-
träge und zieht diese ein. Für rückständige Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt das Integrationsamt 
nach dem 31. März Säumniszuschläge nach Maßgabe des § 24 Abs. 1 des Vierten Buches; für ihre 
Verwendung gilt Absatz 5 entsprechend. Das Integrationsamt kann in begründeten Ausnahmefällen 
von der Erhebung von Säumniszuschlägen absehen. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den 
Feststellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. Gegenüber privaten Arbeitgebern wird 
die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren durchgeführt. 
Bei öffentlichen Arbeitgebern wendet sich das Integrationsamt an die Aufsichtsbehörde, gegen deren 
Entscheidung es die Entscheidung der obersten Bundes- oder Landesbehörde anrufen kann. Die 
Ausgleichsabgabe wird nach Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Eingang der Anzeige bei der 
Bundesagentur für Arbeit folgt, weder nachgefordert noch erstattet. 
(5) Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 
Nr. 3) verwendet werden, soweit Mittel für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu leisten sind 
oder geleistet werden. Aus dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe dürfen persönliche und sächliche 
Kosten der Verwaltung und Kosten des Verfahrens nicht bestritten werden. Das Integrationsamt gibt 
dem Beratenden Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt (§ 103) auf dessen 
Verlangen eine Übersicht über die Verwendung der Ausgleichsabgabe. 
(6) Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung nach § 79 bestimmten Prozentsatz des 
Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds (§ 78) weiter. Zwischen den Integrations-
ämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. Der auf das einzelne Integrationsamt entfallende Anteil am 
Aufkommen an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem Verhältnis der Wohnbe-
völkerung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes zur Wohnbevölkerung im Geltungsbereich 
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dieses Gesetzbuches und dem Verhältnis der Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Integrationsam-
tes in den Betrieben und Dienststellen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen im 
Sinne des § 73 beschäftigten und der bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemeldeten schwerbe-
hinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur entsprechenden Zahl der schwerbe-
hinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetz-
buchs. 
(7) Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe werden von diesen ge-
sondert verwaltet. Die Rechnungslegung und die formelle Einrichtung der Rechnungen und Belege 
regeln sich nach den Bestimmungen, die für diese Stellen allgemein maßgebend sind. 
(8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz 1) gelten hinsichtlich der in § 
71 Abs. 3 Nr. 1 genannten Stellen der Bund und hinsichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 2 genannten Stel-
len das Land als ein Arbeitgeber. 
 
 

Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behinderten-
gleichstellungsgesetz, BGG) 
Vom 27. April 2002 (BGBl. I, 1468). Zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2007 (BGBl. I,  
3024) 

§ 1 Gesetzesziel 
Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu ver-
hindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesell-
schaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Dabei wird 
besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen. 

§ 2 Behinderte Frauen 
Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind die besonderen Belange 
behinderter Frauen zu berücksichtigen und bestehende Benachteiligungen zu beseitigen. Dabei sind 
besondere Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
behinderten Frauen und zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen zulässig. 

§ 3 Behinderung 
Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesund-
heit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zu-
stand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 

§ 4 Barrierefreiheit 
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, 
Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunika-
tionseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugäng-
lich und nutzbar sind. 

§ 5 Zielvereinbarungen 
(1) Soweit nicht besondere gesetzliche oder verordnungsrechtliche Vorschriften entgegenstehen, sol-
len zur Herstellung der Barrierefreiheit Zielvereinbarungen zwischen Verbänden, die nach § 13 Abs. 3 
anerkannt sind, und Unternehmen oder Unternehmensverbänden der verschiedenen Wirtschaftsbran-
chen für ihren jeweiligen sachlichen und räumlichen Organisations- oder Tätigkeitsbereich getroffen 
werden. Die anerkannten Verbände können die Aufnahme von Verhandlungen über Zielvereinbarun-
gen verlangen. 
(2) Zielvereinbarungen zur Herstellung von Barrierefreiheit enthalten insbesondere 
1. die Bestimmung der Vereinbarungspartner und sonstige Regelungen zum Geltungsbereich und 

zur Geltungsdauer, 
2. die Festlegung von Mindestbedingungen darüber, wie gestaltete Lebensbereiche im Sinne von § 

4 künftig zu verändern sind, um dem Anspruch behinderter Menschen auf Zugang und Nutzung 
zu genügen, 

3. den Zeitpunkt oder einen Zeitplan zur Erfüllung der festgelegten Mindestbedingungen. 
Sie können ferner eine Vertragsstrafenabrede für den Fall der Nichterfüllung oder des Verzugs enthal-
ten. 
(3) Ein Verband nach Absatz 1, der die Aufnahme von Verhandlungen verlangt, hat dies gegenüber 
dem Zielvereinbarungsregister (Absatz 5) unter Benennung von Verhandlungsparteien und Verhand-
lungsgegenstand anzuzeigen. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung gibt diese Anzei-
ge auf seiner Internetseite bekannt. Innerhalb von vier Wochen nach der Bekanntgabe haben andere 
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Verbände im Sinne des Absatzes 1 das Recht, den Verhandlungen durch Erklärung gegenüber den 
bisherigen Verhandlungsparteien beizutreten. Nachdem die beteiligten Verbände behinderter Men-
schen eine gemeinsame Verhandlungskommission gebildet haben oder feststeht, dass nur ein Ver-
band verhandelt, sind die Verhandlungen innerhalb von vier Wochen aufzunehmen. 
(4) Ein Anspruch auf Verhandlungen nach Absatz 1 Satz 3 besteht nicht, 
1. während laufender Verhandlungen im Sinne des Absatzes 3 für die nicht beigetretenen Verbände 

behinderter Menschen, 
2. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die ankündigen, einer Zielvereinbarung beizutreten, über 

die von einem Unternehmensverband Verhandlungen geführt werden, 
3. für den Geltungsbereich und die Geltungsdauer einer zustande gekommenen Zielvereinbarung, 
4. in Bezug auf diejenigen Unternehmen, die einer zustande gekommenen Zielvereinbarung unter 

einschränkungsloser Übernahme aller Rechte und Pflichten beigetreten sind. 
(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung führt ein Zielvereinbarungsregister, in das 
der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von Zielvereinbarungen nach den Absätzen 1 und 2 
eingetragen werden. Der die Zielvereinbarung abschließende Verband behinderter Menschen ist ver-
pflichtet, innerhalb eines Monats nach Abschluss einer Zielvereinbarung dem Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung diese als beglaubigte Abschrift und in informationstechnisch erfassbarer 
Form zu übersenden sowie eine Änderung oder Aufhebung innerhalb eines Monats mitzuteilen. 

§ 6 Gebärdensprache und andere Kommunikationshilfen 
(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache anerkannt. 
(2) Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kommunikationsform der deutschen Sprache anerkannt. 
(3) Hörbehinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige) und sprachbehinderte Men-
schen haben nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze das Recht, die Deutsche Gebärdensprache 
oder lautsprachbegleitende Gebärden zu verwenden. Soweit sie sich nicht in Deutscher Gebärden-
sprache oder mit lautsprachbegleitenden Gebärden verständigen, haben sie nach Maßgabe der ein-
schlägigen Gesetze das Recht, andere geeignete Kommunikationshilfen zu verwenden. 

§ 7 Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt 
(1) Die Dienststellen und sonstigen Einrichtungen der Bundesverwaltung, einschließlich der bundes-
unmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen im Rahmen 
ihres jeweiligen Aufgabenbereichs die in § 1 genannten Ziele aktiv fördern und bei der Planung von 
Maßnahmen beachten. Das Gleiche gilt für Landesverwaltungen, einschließlich der landesunmittelba-
ren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie Bundesrecht ausfüh-
ren. In Bereichen bestehender Benachteiligungen behinderter Menschen gegenüber nicht behinderten 
Menschen sind besondere Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung dieser Benachteiligung zu-
lässig. Bei der Anwendung von Gesetzen zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern ist den besonderen Belangen behinderter Frauen Rechnung zu tragen. 
(2) Ein Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des Absatzes 1 darf behinderte Menschen nicht benachtei-
ligen. Eine Benachteiligung liegt vor, wenn behinderte und nicht behinderte Menschen ohne zwingen-
den Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch behinderte Menschen in der gleichberech-
tigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt werden. 
(3) Besondere Benachteiligungsverbote zu Gunsten von behinderten Menschen in anderen Rechts-
vorschriften, insbesondere im Neunten Buch Sozialgesetzbuch, bleiben unberührt. 

§ 8 Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr 
(1) Zivile Neubauten sowie große zivile Um- oder Erweiterungsbauten des Bundes einschließlich der 
bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden. Von diesen 
Anforderungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die An-
forderungen an die Barrierefreiheit erfüllt werden. Die landesrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 
die Bauordnungen, bleiben unberührt. 
(2) Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zu-
gängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr sind nach Maß-
gabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten. Weitergehende lan-
desrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 
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§ 9 Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshil-
fen 
§ 10 Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken 
§ 11 Barrierefreie Informationstechnik 
(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 gestalten ihre Internetauftritte und -
angebote sowie die von ihnen zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen, die mit Mit-
teln der Informationstechnik dargestellt werden, nach Maßgabe der nach Satz 2 zu erlassenden Ver-
ordnung schrittweise technisch so, dass sie von behinderten Menschen grundsätzlich uneinge-
schränkt genutzt werden können. Das Bundesministerium des Innern bestimmt im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, nach Maßgabe der technischen, finanziellen und verwaltungsorganisa-
torischen Möglichkeiten 
1. die in den Geltungsbereich der Verordnung einzubeziehenden Gruppen behinderter Menschen, 
2. die anzuwendenden technischen Standards sowie den Zeitpunkt ihrer verbindlichen Anwendung, 
3. die zu gestaltenden Bereiche und Arten amtlicher Informationen. 
(2) Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass auch gewerbsmäßige Anbieter von Internetseiten so-
wie von grafischen Programmoberflächen, die mit Mitteln der Informationstechnik dargestellt werden, 
durch Zielvereinbarungen nach § 5 ihre Produkte entsprechend den technischen Standards nach Ab-
satz 1 gestalten. 

§ 12 Vertretungsbefugnisse in verwaltungs- oder sozialrechtlichen Verfahren 
Werden behinderte Menschen in ihren Rechten aus § 7 Abs. 2, §§ 8, 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2 o-
der § 11 Abs. 1 verletzt, können an ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis Verbände nach § 13 Abs. 
3, die nicht selbst am Verfahren beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen; Gleiches gilt bei Verstößen 
gegen Vorschriften des Bundesrechts, die einen Anspruch auf Herstellung von Barrierefreiheit im Sin-
ne des § 4 oder auf Verwendung von Gebärden oder anderen Kommunikationshilfen im Sinne des § 6 
Abs. 3 vorsehen. In diesen Fällen müssen alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem Rechts-
schutzersuchen durch den behinderten Menschen selbst vorliegen. 

§ 13 Verbandsklagerecht 
(1) Ein nach Absatz 3 anerkannter Verband kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, Klage nach 
Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung oder des Sozialgerichtsgesetzes erheben auf Feststellung 
eines Verstoßes gegen 
1. das Benachteiligungsverbot für Träger der öffentlichen Gewalt nach § 7 Abs. 2 und die Verpflich-

tung des Bundes zur Herstellung der Barrierefreiheit in § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2, 
§ 11 Abs. 1, 

2. die Vorschriften des Bundesrechts zur Herstellung der Barrierefreiheit in § 46 Abs. 1 Satz 3 und 4 
Bundeswahlordnung, § 39 Abs. 1 Satz 3 und 4 Europawahlordnung, § 54 Satz 2 Wahlordnung für 
die Sozialversicherung, § 17 Abs. 1 Nr. 4 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, § 4 Abs. 1 Nr. 2a 
Gaststättengesetz, § 3 Nr. 1 Buchstabe d Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, § 3 Abs. 1 Satz 
2 und § 8 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz, § 8 Abs. 3 Satz 3 und 4 sowie § 13 Abs. 2a Perso-
nenbeförderungsgesetz, § 2 Abs. 3 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, § 3 Abs. 5 Satz 1 Stra-
ßenbahn-Bau- und Betriebsordnung, § 19d und § 20b Luftverkehrsgesetz oder 3. 

3. die Vorschriften des Bundesrechts zur Verwendung von Gebärdensprache oder anderer geeigne-
ter Kommunikationshilfen in § 17 Abs. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, § 57 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch und § 19 Abs. 1 Satz 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch. 

Satz 1 gilt nicht, wenn eine Maßnahme aufgrund einer Entscheidung in einem verwaltungs- oder sozi-
algerichtlichen Streitverfahren erlassen worden ist. 
(2) Eine Klage ist nur zulässig, wenn der Verband durch die Maßnahme in seinem satzungsgemäßen 
Aufgabenbereich berührt wird. Soweit ein behinderter Mensch selbst seine Rechte durch eine Gestal-
tungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen können, kann die Klage nach Absatz 
1 nur erhoben werden, wenn der Verband geltend macht, dass es sich bei der Maßnahme um einen 
Fall von allgemeiner Bedeutung handelt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Vielzahl gleichge-
lagerter Fälle vorliegt. Für Klagen nach Absatz 1 Satz 1 gelten die Vorschriften des 8. Abschnitts der 
Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend mit der Maßgabe, dass es eines Vorverfahrens auch dann 
bedarf, wenn die angegriffene Maßnahme von einer obersten Bundes- oder einer obersten Landesbe-
hörde erlassen worden ist. 
(3) Auf Vorschlag der Mitglieder des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen, die nach § 64 
Abs. 2 Satz 2, 1., 3. oder 12. Aufzählungspunkt des Neunten Buches Sozialgesetzbuch berufen sind, 
kann das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung die Anerkennung erteilen. Es soll die Aner-
kennung erteilen, wenn der vorgeschlagene Verband 
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1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend die Belange behinderter Menschen för-
dert, 

2. nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder oder Mitgliedsverbände dazu berufen ist, Interes-
sen behinderter Menschen auf Bundesebene zu vertreten, 

3. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sinne 
der Nummer 1 tätig gewesen ist, 

4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang seiner 
bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit des Vereines zu berücksich-
tigen und 

5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
von der Körperschaftsteuer befreit ist. 

§ 14 Amt der oder des Beauftragten für die Belange behinderter Menschen 
§ 15 Aufgabe und Befugnisse 
 
 

Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartner-
schaftsgesetz, LPartG) 
vom 16. 2. 2001 (BGBl. I S. 266), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1696) 

§ 1 Form und Voraussetzungen 
(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber dem Standesbeamten persönlich und bei 
gleichzeitiger Anwesenheit erklären, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wollen 
(Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner), begründen eine Lebenspartnerschaft. Die Erklärungen 
können nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden. 
(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln befragen, ob sie eine Lebenspartnerschaft 
begründen wollen. Wenn die Lebenspartner diese Frage bejahen, soll der Standesbeamte erklären, 
dass die Lebenspartnerschaft nunmehr begründet ist. Die Begründung der Lebenspartnerschaft kann 
in Gegenwart von bis zu zwei Zeugen erfolgen. 
(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam begründet werden 

1. mit einer Person, die minderjährig oder verheiratet ist oder bereits mit einer anderen Person 
eine Lebenspartnerschaft führt; 

2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind; 
3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern; 
4. wenn die Lebenspartner bei der Begründung der Lebenspartnerschaft darüber einig sind, kei-

ne Verpflichtungen gemäß § 2 begründen zu wollen. 
 
 

Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der 
Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen (Transsexuellen-
gesetz, TSG)  
Vom 10. September 1980 (BGBl. I S. 1654), zuletzt geändert durch BVerfG, Beschl. – 1 BvR 3295/07 
– vom 11. 1. 2011 (BGBl. I S. 224) 

§ 1 Voraussetzungen 
(1) Die Vornamen einer Person sind auf ihren Antrag vom Gericht zu ändern, wenn 

1. sie sich auf Grund ihrer transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag an-
gegebenen Geschlecht, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und seit 
mindestens drei Jahren unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben, 

2. mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sich ihr Zugehörigkeitsempfinden zum 
anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird und 

3. sie 
a) Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, 
b) als Staatenloser oder heimatloser Ausländer ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, 
c) als Asylberechtigter oder ausländischer Flüchtling ihren Wohnsitz im Inland hat oder 
d) als Ausländer, dessen Heimatrecht keine diesem Gesetz vergleich- bare Regelung kennt, 

aa) ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt oder 
bb) eine verlängerbare Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich dauer- haft rechtmäßig im 
Inland aufhält. 

(2) In dem Antrag sind die Vornamen anzugeben, die der Antragsteller künftig führen will. 
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§ 8 Voraussetzungen 
 (1) Auf Antrag einer Person, die sich auf Grund ihrer transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem 
Geburtseintrag angegebenen, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und die seit 
mindestens drei Jahren unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben, ist vom 
Gericht festzustellen, daß sie als dem anderen Geschlecht zugehörig anzusehen ist, wenn sie  

1. die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erfüllt,  
2. (weggefallen) 
3. dauernd fortpflanzungsunfähig ist und 
4. sich einem ihre äußeren Geschlechtsmerkmale verändernden operativen Eingriff unterzogen 

hat, durch den eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts 
erreicht worden ist. 

(2) In dem Antrag sind die Vornamen anzugeben, die der Antragsteller künftig führen will; dies ist nicht 
erforderlich, wenn seine Vornamen bereits auf Grund von § 1 geändert worden sind. 
Fußnote 
(+++ § 8 Abs. 1 Nr. 2: Nicht anwendbar bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung gem. Beschluss des BVerfGE v. 
27.5.2008 - 1 BvL 10/05 - +++)  
(+++ § 8 Abs. 1 Nr. 3 u. 4: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG unvereinbar und bis zum Inkrafttreten einer gesetz-
lichen Neuregelung nicht anwendbar gem. BVerfGE v. 11.1.2011 I 224 - 1 BvR 3295/07 - +++)  
§ 8 Abs. 1 Nr. 1: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit d. GG unvereinbar und daher nichtig, BVerfGE v. 16.3.1982 I 619 
- 1 BvR 938/81 - 
 
 

Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen (Gendiag-
nostikgesetz - GenDG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529, 3672) 

Abschnitt 1: ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 
§ 1 Zweck des Gesetzes 
Zweck dieses Gesetzes ist es, die Voraussetzungen für genetische Untersuchungen und im Rahmen 
genetischer Untersuchungen durchgeführte genetische Analysen sowie die Verwendung genetischer 
Proben und Daten zu bestimmen und eine Benachteiligung auf Grund genetischer Eigenschaften zu 
verhindern, um insbesondere die staatliche Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Würde des 
Menschen und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren. 

§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für genetische Untersuchungen und im Rahmen genetischer Untersuchungen 
durchgeführte genetische Analysen bei geborenen Menschen sowie bei Embryonen und Föten wäh-
rend der Schwangerschaft und den Umgang mit dabei gewonnenen genetischen Proben und geneti-
schen Daten bei genetischen Untersuchungen zu medizinischen Zwecken, zur Klärung der Abstam-
mung sowie im Versicherungsbereich und im Arbeitsleben. 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für genetische Untersuchungen und Analysen und den Umgang mit gene-
tischen Proben und Daten 

1. zu Forschungszwecken,  
2. auf Grund von Vorschriften  

a) über das Strafverfahren, über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, des Bun-
deskriminalamtgesetzes und der Polizeigesetze der Länder,  

b) des Infektionsschutzgesetzes und der auf Grund des Infektionsschutzgesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen.  

§ 3 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes 

1. ist genetische Untersuchung eine auf den Untersuchungszweck gerichtete  
a) genetische Analyse zur Feststellung genetischer Eigenschaften oder  
b) vorgeburtliche Risikoabklärung  

2. einschließlich der Beurteilung der jeweiligen Ergebnisse,  
3. ist genetische Analyse eine auf die Feststellung genetischer Eigenschaften gerichtete Analyse  

a) der Zahl und der Struktur der Chromosomen (zytogenetische Analyse),  
b) der molekularen Struktur der Desoxyribonukleinsäure oder der Ribonukleinsäure (mo-

lekulargenetische Analyse) oder  
c) der Produkte der Nukleinsäuren (Genproduktanalyse), 

4. ist vorgeburtliche Risikoabklärung eine Untersuchung des Embryos oder Fötus, mit der die 
Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen bestimmter genetischer Eigenschaften mit Bedeutung für 
eine Erkrankung oder gesundheitliche Störung des Embryos oder Fötus ermittelt werden soll,  
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5. sind genetische Eigenschaften ererbte oder während der Befruchtung oder bis zur Geburt er-
worbene, vom Menschen stammende Erbinformationen,  

6. ist verantwortliche ärztliche Person die Ärztin oder der Arzt, die oder der die genetische Unter-
suchung zu medizinischen Zwecken vornimmt,  

7. ist genetische Untersuchung zu medizinischen Zwecken eine diagnostische oder eine prädik-
tive genetische Untersuchung,  

8. ist eine diagnostische genetische Untersuchung eine genetische Untersuchung mit dem Ziel  
a) der Abklärung einer bereits bestehenden Erkrankung oder gesundheitlichen Störung,  
b) der Abklärung, ob genetische Eigenschaften vorliegen, die zusammen mit der Einwir-

kung bestimmter äußerer Faktoren oder Fremdstoffe eine Erkrankung oder gesund-
heitliche Störung auslösen können,  

c) der Abklärung, ob genetische Eigenschaften vorliegen, die die Wirkung eines Arznei-
mittels beeinflussen können, oder  

d) der Abklärung, ob genetische Eigenschaften vorliegen, die den Eintritt einer möglichen 
Erkrankung oder gesundheitlichen Störung ganz oder teilweise verhindern können,  

9. ist prädiktive genetische Untersuchung eine genetische Untersuchung mit dem Ziel der Abklä-
rung  

a) einer erst zukünftig auftretenden Erkrankung oder gesundheitlichen Störung oder  
b) einer Anlageträgerschaft für Erkrankungen oder gesundheitliche Störungen bei Nach-

kommen,  
10. ist genetische Reihenuntersuchung eine genetische Untersuchung zu medizinischen Zwe-

cken, die systematisch der gesamten Bevölkerung oder bestimmten Personengruppen in der 
gesamten Bevölkerung angeboten wird, ohne dass bei der jeweiligen betroffenen Person not-
wendigerweise Grund zu der Annahme besteht, sie habe die genetischen Eigenschaften, de-
ren Vorhandensein mit der Untersuchung geklärt werden soll,  

11. ist genetische Probe biologisches Material, das zur Verwendung für genetische Analysen vor-
gesehen ist oder an dem solche Analysen vorgenommen wurden,  

12. sind genetische Daten die durch eine genetische Untersuchung oder die im Rahmen einer ge-
netischen Untersuchung durchgeführte genetische Analyse gewonnenen Daten über geneti-
sche Eigenschaften,  

13. sind Beschäftigte  
a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,  
b) die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,  
c) Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der 

beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung (Rehabilitanden),  
d) die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigten,  
e) Personen, die nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz beschäftigt werden,  
f) Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-

che Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftig-
ten und die ihnen Gleichgestellten,  

g) Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist,  

14. sind Arbeitgeber (Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber) natürliche oder juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Nummer 12 beschäftigen, bei in 
Heimarbeit Beschäftigten und den ihnen Gleichgestellten die Auftraggeber oder Zwischen-
meister oder bei Beschäftigten, die einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen werden, auch 
die Dritten.  

§ 4 Benachteiligungsverbot 
 (1) Niemand darf wegen seiner oder der genetischen Eigenschaften einer genetisch verwandten Per-
son, wegen der Vornahme oder Nichtvornahme einer genetischen Untersuchung oder Analyse bei 
sich oder einer genetisch verwandten Person oder wegen des Ergebnisses einer solchen Untersu-
chung oder Analyse benachteiligt werden. 
(2) Die Geltung von Benachteiligungsverboten oder Geboten der Gleichbehandlung nach anderen 
Vorschriften und Grundsätzen wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-
rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen. 
[…] 
Abschnitt 2: GENETISCHE UNTERSUCHUNGEN ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
§ 7 Arztvorbehalt 
[…] 
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§ 8 Einwilligung 
[…] 

§ 14 Genetische Untersuchungen bei nicht einwilligungsfähigen Personen 
[…] 

§ 15 Vorgeburtliche genetische Untersuchungen 
(1) Eine genetische Untersuchung darf vorgeburtlich nur zu medizinischen Zwecken und nur vorge-
nommen werden, soweit die Untersuchung auf bestimmte genetische Eigenschaften des Embryos 
oder Fötus abzielt, die nach dem allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft und Technik seine 
Gesundheit während der Schwangerschaft oder nach der Geburt beeinträchtigen, oder wenn eine Be-
handlung des Embryos oder Fötus mit einem Arzneimittel vorgesehen ist, dessen Wirkung durch be-
stimmte genetische Eigenschaften beeinflusst wird und die Schwangere nach § 9 aufgeklärt worden 
ist und diese nach § 8 Abs. 1 eingewilligt hat. Wird anlässlich einer Untersuchung nach Satz 1 oder 
einer sonstigen vorgeburtlichen Untersuchung das Geschlecht eines Embryos oder Fötus festgestellt, 
kann dies der Schwangeren mit ihrer Einwilligung nach Ablauf der zwölften Schwangerschaftswoche 
mitgeteilt werden. 
(2) Eine vorgeburtliche genetische Untersuchung, die darauf abzielt, genetische Eigenschaften des 
Embryos oder des Fötus für eine Erkrankung festzustellen, die nach dem allgemein anerkannten 
Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres aus-
bricht, darf nicht vorgenommen werden. 
(3) Vor einer vorgeburtlichen genetischen Untersuchung und nach Vorliegen des Untersuchungser-
gebnisses ist die Schwangere entsprechend § 10 Abs. 2 und 3 genetisch zu beraten und ergänzend 
auf den Beratungsanspruch nach § 2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes hinzuweisen; der Inhalt 
der Beratung ist zu dokumentieren. 
(4) Wird die vorgeburtliche genetische Untersuchung bei einer Schwangeren vorgenommen, die nicht 
in der Lage ist, Wesen, Bedeutung und Tragweite der vorgeburtlichen genetischen Untersuchung zu 
erkennen und ihren Willen hiernach auszurichten, findet § 14 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Anwendung. Die ge-
netische Untersuchung darf nur vorgenommen werden, wenn zuvor  
1. der Vertreter der Schwangeren nach § 9 aufgeklärt worden ist, 
2. eine Ärztin oder ein Arzt, die oder der die Voraussetzungen nach § 7 Abs. 1 und 3 erfüllt, den 

Vertreter entsprechend Absatz 2 genetisch beraten und 
3. der Vertreter nach § 8 Abs. 1 eingewilligt hat. 

Die §§ 1627 und 1901 Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden Anwendung. 

Abschnitt 3: GENETISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR KLÄRUNG DER ABSTAM-
MUNG 
§ 17 Genetische Untersuchungen zur Klärung der Abstammung 
(1) Eine genetische Untersuchung zur Klärung der Abstammung darf nur vorgenommen werden, wenn 
die Person, deren genetische Probe untersucht werden soll, zuvor über die Untersuchung aufgeklärt 
worden ist und in die Untersuchung und die Gewinnung der dafür erforderlichen genetischen Probe 
eingewilligt hat; für die Einwilligung gilt § 8 entsprechend. Die Aufklärung muss durch die für die Vor-
nahme der Untersuchung verantwortliche Person erfolgen; für die Aufklärung gilt § 9 Abs. 2 Nr. 1 ers-
ter Halbsatz, Nr. 2 bis 5 und Abs. 3 entsprechend. Es dürfen nur die zur Klärung der Abstammung 
erforderlichen Untersuchungen an der genetischen Probe vorgenommen werden. Feststellungen über 
andere Tatsachen dürfen nicht getroffen werden. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die eine genetische Untersuchung zur Klärung der Ab-
stammung vornehmen lassen. 
(3) Bei einer Person, die nicht in der Lage ist, Wesen, Bedeutung und Tragweite der genetischen Un-
tersuchung zu erkennen und ihren Willen hiernach auszurichten, darf eine genetische Untersuchung 
zur Klärung der Abstammung vorgenommen werden, wenn 

1. die Untersuchung der Person zuvor in einer ihr gemäßen Weise so weit wie möglich vers-
tändlich gemacht worden ist und sie die Untersuchung oder die Gewinnung der dafür erforder-
lichen genetischen Probe nicht ablehnt, 

2. der Vertreter der Person zuvor über die Untersuchung aufgeklärt worden ist und dieser in die 
Untersuchung und die Gewinnung der dafür erforderlichen genetischen Probe eingewilligt hat 
und 

3. die Person voraussichtlich allenfalls geringfügig und nicht über die mit der Untersuchung und 
der Gewinnung der dafür erforderlichen genetischen Probe in der Regel verbundenen Risiken 
hinaus gesundheitlich beeinträchtigt wird. 

Für die Aufklärung und die Einwilligung des Vertreters gelten Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 ent-
sprechend. Die §§ 1627 und 1901 Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden Anwendung. 
[…] 
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Abschnitt 4: GENETISCHE UNTERSUCHUNGEN IM VERSICHERUNGSBEREICH 
 

§ 18 Genetische Untersuchungen und Analysen im Zusammenhang mit dem Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages 
(1) Der Versicherer darf von Versicherten weder vor noch nach Abschluss des Versicherungsvertra-
ges 

1. die Vornahme genetischer Untersuchungen oder Analysen verlangen oder 
2. die Mitteilung von Ergebnissen oder Daten aus bereits vorgenommenen genetischen Untersu-

chungen oder Analysen verlangen oder solche Ergebnisse oder Daten entgegennehmen oder 
verwenden. 

Für die Lebensversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Erwerbsufähigkeitsversicherung 
und die Pflegerentenversicherung gilt Satz 1 Nr. 2 nicht, wenn eine Leistung von mehr als 300 000 
Euro oder mehr als 30 000 Euro Jahresrente vereinbart wird. 
(2) Vorerkrankungen und Erkrankungen sind anzuzeigen; insoweit sind die §§ 19 bis 22 und 47 des 
Versicherungsvertragsgesetzes anzuwenden. 

Abschnitt 5: GENETISCHE UNTERSUCHUNGEN IM ARBEITSLEBEN 
§ 19 Genetische Untersuchungen und Analysen vor und nach Begründung des Be-
schäftigungsverhältnisses 
Der Arbeitgeber darf von Beschäftigten weder vor noch nach Begründung des Beschäftigungsverhält-
nisses 

1. die Vornahme genetischer Untersuchungen oder Analysen verlangen oder  
2. die Mitteilung von Ergebnissen bereits vorgenommener genetischer Untersuchungen oder 

Analysen verlangen, solche Ergebnisse entgegennehmen oder verwenden.  
[…] 

§ 21 Arbeitsrechtliches Benachteiligungsverbot 
(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte bei einer Vereinbarung oder Maßnahme, insbesondere bei der 
Begründung des Beschäftigungsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung oder der 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht wegen ihrer oder der genetischen Eigenschaften 
einer genetisch verwandten Person benachteiligen. Dies gilt auch, wenn sich Beschäftigte weigern, 
genetische Untersuchungen oder Analysen bei sich vornehmen zu lassen oder die Ergebnisse bereits 
vorgenommener genetischer Untersuchungen oder Analysen zu offenbaren. 
(2) Die §§ 15 und 22 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gelten entsprechend. 
[…] 
 
 

Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- 
und Befristungsgesetz; TzBfG) 
Vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. 12. 2011 (BGBl. I 
S. 2854) 

§ 4 Verbot der Diskriminierung 
(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt wer-
den als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe ei-
ne unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeits-
entgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in dem Umfang zu gewähren, der 
dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mers entspricht. 
(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des Arbeitsvertrages nicht 
schlechter behandelt werden, als ein vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer, es sei 
denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem befristet be-
schäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung, die für einen 
bestimmten Bemessungszeitraum gewährt wird, mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem 
Anteil seiner Beschäftigungsdauer am Bemessungszeitraum entspricht. Sind bestimmte Beschäfti-
gungsbedingungen von der Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in demselben Betrieb oder 
Unternehmen abhängig, so sind für befristet beschäftigte Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu berück-
sichtigen wie für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn, dass eine unterschiedliche Be-
rücksichtigung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist.  
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3. Berliner Landesrecht 
 

Verfassung von Berlin (VvB)  
Vom 23. November 1995. Zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. März 2010 (GVBl. Für Berlin, 
S. 134) 

Art. 6 [Schutz der Menschenwürde] 
Art. 7 [Allgemeines Persönlichkeitsrecht] 
Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer ver-
letzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.  
[...] 

Art. 10 [Gleichheit vor dem Gesetz] 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder 
seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden. 
(3) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land ist verpflichtet, die Gleichstellung und die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
herzustellen und zu sichern. Zum Ausgleich bestehender Ungleichheiten sind Maßnahmen zur Förde-
rung zulässig. 

Art. 11 [Gleichstellung Behinderter] 
Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. Das Land ist verpflichtet, für die 
gleichwertigen Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung zu sorgen. 

Art. 12 [Ehe, Familie, Kinder] 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 
(2) Andere auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften haben Anspruch auf Schutz vor Diskriminie-
rung. 

Art. 13 [Gleichstellung nichtehelicher Kinder] 
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf gewaltfreie Er-
ziehung und auf den besonderen Schutz der Gemeinschaft vor Gewalt, Vernachlässigung und Aus-
beutung. Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte des Kindes als eigen-
ständiger Persönlichkeit und trägt Sorge für kindgerechte Lebensbedingungen. 
(2) Den nichtehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibli-
che und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen 
Kindern. 
[...] 

Art. 19 [Staatsbürgerliche Rechte; Zugang zu öffentl. Ämtern] 
(1) Niemand darf im Rahmen der geltenden Gesetze an der Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte 
oder öffentlicher Ehrenämter gehindert werden, insbesondere nicht durch sein Arbeitsverhältnis. 
(2) Der Zugang zu allen öffentlichen Ämtern steht jedem ohne Unterschied der Herkunft, des Ge-
schlechts, der Partei und des religiösen Bekenntnisses offen, wenn er die nötige Eignung besitzt.  
[...] 

Art. 29 [Glaubens- und Religionsfreiheit] 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 
(2) Rassenhetze und Bekundung nationalen oder religiösen Hasses widersprechen dem Geist der 
Verfassung und sind unter Strafe zu stellen.  
 
 

Gesetz zu Artikel 10 Abs. 2 der Verfassung von Berlin (Gleichbe-
rechtigung von Menschen unterschiedlicher sexueller Identität) 
Vom 24.6.2004. GVBl. für Berlin 2004 Nr. 26, 256  
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§ 1 Allgemeine Vorschriften, Grundsatz 
Ziel dieses Gesetzes ist die Umsetzung des Gebots in Artikel 10 Abs. 2 der Verfassung von Berlin, 
dass niemand wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden darf. 

§ 2 Vorschriften für die öffentliche Verwaltung und öffentlichen Betriebe 
Alle Berliner Behörden sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wirken 
im Rahmen ihrer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufgaben aktiv auf das Erreichen des Ziels 
nach § 1 hin. Das Gleiche gilt für Betriebe und Unternehmen, die sich mehrheitlich im Eigentum des 
Landes Berlin befinden. 

§ 3 Privatrechtliche Unternehmen des Landes Berlin 
Werden durch Gesetz Einrichtungen des Landes Berlin in juristische Personen des privaten Rechts 
umgewandelt, so sollen Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Menschen unterschiedlicher sexuel-
ler Identität entsprechend den Regelungen dieses Gesetzes vorgesehen werden. 
 
 

Gesetz zu Artikel 29 der Verfassung von Berlin (Weltanschauungs-
symbolegesetz – WASymbG) 
Vom 27. Januar 2005. GVBl. für Berlin 2005, 92.  

Präambel 
Alle Beschäftigten genießen Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses. Keine Beschäftigte und kein Beschäftigter darf wegen ihres oder 
seines Glaubens oder ihres oder seines weltanschaulichen Bekenntnisses diskriminiert werden.  
Gleichzeitig ist das Land Berlin zu weltanschaulich-religiöser Neutralität verpflichtet. Deshalb müssen 
sich Beschäftigte des Landes Berlin in den Bereichen, in denen die Bürgerin oder der Bürger in be-
sonderer Weise dem staatlichen Einfluss unterworfen ist, in ihrem religiösen oder weltanschaulichen 
Bekenntnis zurückhalten.  

§ 1  
Beamtinnen und Beamte, die im Bereich der Rechtspflege, des Justizvollzugs oder der Polizei be-
schäftigt sind, dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen 
Symbole, die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religi-
ons- oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltan-
schaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt im Bereich der Rechtspflege nur für Beamtin-
nen und Beamte, die hoheitlich tätig sind. 

§ 2 
Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in den öffentlichen Schulen nach dem 
Schulgesetz dürfen innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Sym-
bole, die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltan-
schaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt nicht für die Erteilung von Religions- und Welt-
anschauungsunterricht. 
 
 

Landesgleichstellungsgesetz (LGG Berlin) 
in der Fassung vom 6. September 2002, komplett neu gef. durch Art. I Neuntes G zur Änd. des Lan-
desgleichstellungsG (GVBl. S. 280), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 11. 2010 (GVBl. S. 502). 

§ 2 Grundsatz 
(1) Frauen und Männer sind gleichzustellen. Zur Verwirklichung der Gleichstellung werden nach Maß-
gabe dieses Gesetzes Frauen gefördert und bestehende Benachteiligungen von Frauen abgebaut.  
(2) Frauen und Männer dürfen wegen ihres Geschlechts oder ihres Familienstandes nicht diskriminiert 
werden.  

§ 3 Gleichstellungsverpflichtung 
(1) Die Einrichtungen nach § 1 sind verpflichtet, aktiv auf die Gleichstellung von Männern und Frauen 
in der Beschäftigung und auf die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanzen hinzuwirken. Die Er-
füllung dieser Verpflichtung ist besondere Aufgabe der Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungs-
funktionen. 3Sie ist in den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen als Leistungskriterium festzu-
schreiben sowie bei der Beurteilung ihrer Leistung einzubeziehen.  
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(2) Frauen sind unterrepräsentiert, wenn in Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen, in einer Besol-
dungs-, Vergütungs-, Entgelt- oder Lohngruppe einer Laufbahn bzw. Berufsfachrichtung in einer Ein-
richtung nach §1 mehr Männer als Frauen beschäftigt sind.  
(3) Führen personalwirtschaftliche Maßnahmen zu einem Stellenabbau, so ist sicherzustellen, dass 
sich der Anteil von Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, nicht verringert. Dies gilt 
auch für den Fall, dass personalwirtschaftliche Maßnahmen eine Unterrepräsentanz von Frauen be-
gründen und für Vorgesetzten- und Leitungspositionen.  
(4) Besteht eine Einrichtung nach § 1aus mehreren Dienststellen im Sinne des Personalvertretungs-
gesetzes, so gelten die Absätze 1 bis 3 in diesen entsprechend.  
(5) Soweit in übergeordneten Dienststellen Entscheidungen für nachgeordnete Dienststellen getroffen 
werden, hat jede beteiligte Dienststelle die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrzunehmen.  

§ 4 Frauenförderplan 
(1) Jede Einrichtung nach § 1 erstellt auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und Analyse der 
Beschäftigtenstruktur sowie der zu erwartenden Fluktuation oder Einsparungsmaßnahmen einen 
Frau- enförderplan. Bestehen in einer Einrichtung nach § 1 mehrere Dienststellen im Sinne des Per-
sonalvertretungsgesetzes, so können diese Frauenförderpläne erlassen. Der Frauenförderplan ist für 
einen Zeitraum von sechs Jahren zu erstellen und danach fortzuschreiben. Spätestens nach zwei Jah-
ren ist er an die aktuelle Entwicklung anzu- passen. 
(2) Im Frauenförderplan ist mindestens festzulegen, in welcher Zeit und mit welchen personellen, or-
ganisatorischen und fortbildenden Maßnahmen die Gleichstellungsverpflichtung nach § 3 innerhalb 
der jeweiligen Einrichtung oder Dienststelle gefördert werden kann. Dazu ist für jede einzelne Besol-
dungs-, Vergütungs-, Entgelt- und Lohngruppe sowie jede Vorgesetzten- und Leitungsebene festzu-
stellen, ob Frauen unterrepräsentiert sind. Für jeweils zwei Jahre sind verbindliche Zielvorgaben zur 
Erhöhung des Frauenanteils in den einzelnen Besoldungs-, Vergütungs-, Entgelt- oder Lohngruppen 
der einzelnen Laufbahn oder Berufsfachrichtung sowie auf den Vorgesetz- ten- und Leitungsebenen 
festzulegen. Bei der Festlegung von Zielvorgaben ist festzustellen, welche für die Besetzung von Stel-
len in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, erforderlichen Qualifikationen die beschäf-
tigten Frauen bereits aufweisen, erwerben oder erwerben können (Personalentwicklungsplanung). 
Dabei sind insbesondere solche Stellen zu berücksichtigen, die voraussichtlich neu zu besetzen sind. 
Es ist festzulegen, wie viele Frauen an Qualifikationsmaßnahmen teilnehmen, die für die Besetzung 
einer Stelle in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, förderlich sind. 
(3) Die Zahl der Auszubildenden, getrennt nach Geschlechtern, Laufbahn oder Berufsfachrichtung und 
Ausbildungsberuf ist darzu- stellen und in die Personalentwicklungsplanung einzubeziehen. 
(4) Im Zentralen Personalüberhangmanagement (Stellenpool) sind durch die besonderen Aufgaben 
und Strukturen Ausnahmen von den Vorgaben der Absätze 2 und 3 zulässig. 
(5) An der Erstellung des Frauenförderplans ist die Frauenvertreterin zu beteiligen; die Rechte des 
Personalrats bleiben unberührt. 
(6) Besteht eine Einrichtung nach § 1 aus mehreren Dienststellen im Sinne des Personalvertretungs-
gesetzes, so sind an der Erstellung, Fortschreibung und Anpassung des dienststellenübergreifenden 
Frauenförderplans alle betroffenen Frauenvertreterinnen mit dem Ziel einer einvernehmlichen Rege-
lung frühzeitig zu beteiligen; die Rechte der Personalräte bleiben unberührt. Dies gilt auch für die Ent-
scheidung gemäß Absatz 1 Satz 2. 
(7) Frauenförderpläne sowie deren Fortschreibungen oder Anpassungen sind dem für Frauenpolitik 
zuständigen Mitglied des Senats zur Kenntnis zu geben. 
(8) Die Festlegungen im Frauenförderplan sind Bestandteil der Personalentwicklungsplanung. 
(9) Wird ein Frauenförderplan nicht erstellt, angepasst oder fort- geschrieben oder ein bestehender 
nicht umgesetzt, so kann die zu- ständige Frauenvertreterin das unmittelbar gegenüber dem für Frau- 
enpolitik zuständigen Senatsmitglied beanstanden. 

§ 5 Stellen- und Funktionsausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen 
Stellen- und Funktionsausschreibungen, öffentliche Bekanntmachungen 
(1) Alle Stellen und Funktionen sind intern auszuschreiben. In Bereichen oberhalb der Besoldungs-
gruppe A 9 bzw. der entsprechen- den tarifvertraglichen Regelungen, in denen Frauen unterrepräsen- 
tiert sind, sind Stellen und Funktionen öffentlich auszuschreiben. 
(2) Zur gezielten Ansprache von Frauen kann zusätzlich in der Tagespresse oder in anderen geeigne-
ten Publikationsorganen ausgeschrieben werden. 
(3) Zu besetzende Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen der Anstalten, Körperschaften und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts sind in Form einer Ausschreibung öffentlich bekannt zu machen, 
sofern eine Unterrepräsentanz von Frauen besteht. Entsprechendes gilt nach § 1a für solche Positio-
nen der juristischen Personen des privaten Rechts und Personengesellschaften mit Mehrheitsbeteili-
gungen des Landes Berlin. 
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(4) Die öffentliche Bekanntmachung für die in Absatz 3 genannten Positionen erfolgt überregional in 
der Tages- und Wochenpresse oder in anderen geeigneten Publikationsorganen wie Fachzeitschrif- 
ten und im Internet. Sie erfolgt auf der Grundlage eines Anforderungsprofils zu den fachlichen und 
persönlichen Voraussetzungen für die zu besetzenden Positionen. 
(5) Bei Stellen- und Funktionsausschreibungen und öffentlichen Bekanntmachungen ist sowohl die 
männliche als auch die weibliche Sprachform zu verwenden, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht 
ist unverzichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit. Sofern eine Einrichtung im Sinne des § 1 oder 
Dienststelle nach dem Personalvertretungsgesetz verpflichtet ist, den Anteil von Frauen zu erhöhen, 
ist das in der Ausschreibung oder Bekanntmachung zu erwähnen und darauf hinzuweisen, dass Be-
werbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind. 
(6) Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung können Wiederbestellungen von Vorständen und Ge-
schäftsleitungen ausgenommen werden. Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung oder Aus- 
schreibung werden ebenfalls herausragende künstlerische Positionen ausgenommen sowie Arbeits-
bereiche im Leitungsbereich der Einrichtungen gemäß § 1, die regelmäßig an die laufende Legislatur 
oder Bestellung gebunden sind und ein besonderes persönliches Vertrauensverhältnis erfordern, ins-
besondere persönliche Referentinnen und Referenten sowie Pressesprecherinnen und Pressespre-
cher. 
(7) Ausschreibungspflichten und Ausnahmen hiervon aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften blei-
ben von den vorstehenden Regelungen unberührt. 

§ 6 Auswahlverfahren 
(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind entweder alle Bewerberinnen oder 
mindestens ebenso viele Frauen wie Männer zum Vorstellungsgespräch einzuladen, sofern sie die in 
der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation für die Stelle oder Funktion besitzen und Bewerbungen 
von Frauen in ausreichender Zahl vorliegen. 
(2) Entsprechendes gilt für die Besetzung von Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen der Anstal-
ten, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts und der juristischen Personen des priva-
ten Rechts und Personengesellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen des Landes Berlin. 
(3) Die Berücksichtigung von Frauen im Auswahlverfahren ist in Bereichen, in denen sie unterreprä-
sentiert sind, in geeigneter Form zu dokumentieren und den an der Personalfindung Beteiligten recht- 
zeitig vor der Auswahlentscheidung zur Kenntnis zu bringen. 
(4) Soweit Dritte mit der Personalfindung beauftragt werden, ist sicherzustellen, dass die Regelungen 
dieses Gesetzes Beachtung finden. 

§ 7 Ausbildung 
(1) Der Zugang zu Ausbildungsplätzen muss diskriminierungsfrei gestaltet sein. 
(2) Ausbildungsplätze sind in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, in jeder Einrichtung 
nach § 1 oder Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes je Ausbildungsgang und Ver- 
gaberunde mindestens zur Hälfte an Frauen zu vergeben. 
(3) Wenn für die Besetzung von Ausbildungsplätzen nicht genügend Bewerbungen von Frauen vorlie-
gen, die die in der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation besitzen, ist die Ausschreibung zu wie-
derholen. Haben sich nach einer erneuten Ausschreibung nicht genügend geeignete Kandidatinnen 
beworben, so werden die Ausbildungsplätze nach der Bewerbungslage vergeben. 
(4) Frauen, die in einem Beruf ausgebildet wurden, in dem der Frauenanteil bisher unter 20 vom Hun-
dert liegt (Männerberuf), sind vorrangig in ein Beschäftigungsverhältnis im erlernten Beruf zu über-
nehmen. 

§ 8 Einstellungen und Beförderungen 
(1) Frauen, die eine zur Ausfüllung der Stelle oder Funktion gleichwertige Qualifikation (Eignung, Be-
fähigung und fachliche Leistung) besitzen wie männliche Mitbewerber, sind diesen gegen- über unter 
Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit solange bevorzugt einzustellen oder zu übernehmen, bis der An-
teil der Frauen in der betreffenden Laufbahn, Berufsfachrichtung, Vorgesetzten- oder Leitungsebene 
und Funktionsstelle der jeweiligen Einrichtung nach § 1 oder Dienststelle im Sinne des Personalvertre-
tungsgesetzes mindestens 50 vom Hundert beträgt. 
(2) Frauen, deren Qualifikation der der männlichen Mitbewerber gleichwertig ist, sind gegenüber 
männlichen Mitbewerbern unter Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit solange bevorzugt zu beför- dern, 
bis in den jeweils höheren Besoldungs-, Vergütungs-, Lohn- oder Entgeltgruppen der betreffenden 
Laufbahn, Berufsfachrichtung, Vorgesetzten- oder Leitungsebene und Funktionsstelle der Einrichtung 
nach § 1 oder Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes der Anteil der Frauen mindes-
tens 50 vom Hundert beträgt. 
(3) Die Qualifikation ist ausschließlich an den Anforderungen des Berufs, der zu besetzenden Stelle, 
Funktion oder der Laufbahn zu messen. Spezifische, zum Beispiel durch Familienarbeit, durch sozi- 
ales Engagement oder ehrenamtliche Tätigkeit erworbene Erfahrun- gen und Fähigkeiten sind Teil der 
Qualifikation im Sinne der Absätze 1 und 2. 
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(4) Bei der Auswahlentscheidung ist unbeschadet sozialer Kriterien dem Recht der Frauen auf Gleich-
stellung im Erwerbsleben Rechnung zu tragen. Folgende und ähnliche Kriterien dürfen daher nicht 
herangezogen werden: 
1. Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, Reduzierungen der Arbeitszeit oder Verzögerungen beim 
Abschluss einzelner Ausbildungsgänge aufgrund der Betreuung von Kindern oder pflegebe- dürftigen 
Angehörigen oder wegen Haushaltsführung, 
2. Lebensalter oder Familienstand, 
3. eigene Einkünfte des Partners oder der Partnerin einer Bewerberin oder die Einkommenslosigkeit 
der Partnerin oder des Part- ners eines Bewerbers, sofern sie nicht auf Arbeitslosigkeit beruht, 
4. zeitliche Belastungen durch die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und die 
Absicht, von der Möglichkeit der Arbeitszeitreduzierung Gebrauch zu machen. 
(5) Für die Besetzung von Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen der Anstalten, Körperschaften 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt Absatz 1 entsprechend. 
[…] 

§ 12 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
(1) Sexuelle Belästigungen sind Diskriminierungen. Es gehört zur Dienstpflicht von Beschäftigten mit 
Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen, sexuellen Belästigungen von Beschäftigten entgegenzuwirken 
und bekannt gewordenen Fällen sexueller Belästigung nachzugehen. 
(2) Sexuelle Belästigungen sind insbesondere unerwünschter Körperkontakt, unerwünschte Bemer-
kungen, Kommentare und Witze sexuellen Inhalts, Zeigen pornographischer Darstellungen am Ar-
beitsplatz sowie die Aufforderung zu sexuellen Handlungen, die bezwecken oder bewirken, dass die 
Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, An- 
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaf-
fen wird. 
(3) Sexuelle Belästigungen sind Dienstpflichtverletzungen. 
(4) Die Beschwerde von Betroffenen darf nicht zu Benachteiligungen führen. 

§ 13 Frauenförderung durch öffentliche Auftragsvergabe 
(1) Beim Abschluss von Verträgen über Leistungen mit einem Auftragswert von voraussichtlich min-
destens 25 000 Euro oder über Bauleistungen mit einem Auftragswert von voraussichtlich mindes- 
tens 200 000 Euro sind in den jeweiligen Verträgen die Verpflichtun- gen der Auftragnehmenden fest-
zuschreiben, Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie im eigenen Unternehmen durchzuführen sowie das geltende Gleichbehandlungsrecht zu be-
achten. Diese Regelung gilt nicht für Auftragnehmende, die in der Regel zehn oder weniger Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen, ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, beschäfti-
gen. 
(2) Die Vergabestellen der in § 1 genannten Einrichtungen oder Dienststellen im Sinne des Personal-
vertretungsgesetzes erfassen regelmäßig die im Zusammenhang mit der Durchführung der Maß- 
nahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie anfallenden 
Daten. 
(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung insbesondere den Inhalt der Maßnahmen zur 
Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Kontrolle der Durch-
führung, die Folgen der Nichterfüllung von Verpflichtungen sowie den Kreis der betroffenen Unter-
nehmen zu regeln. 

§ 14 Frauenförderung bei staatlicher Leistungsgewährung 
(1) Die Gewährung von Leistungen aus Landesmitteln, auf die kein Anspruch besteht, ist ab einem 
Betrag von 25 000 Euro von der Verpflichtung des Leistungsempfangenden zur Durchführung von 
Maßnahmen zur aktiven Förderung der Beschäftigung von Frauen im Sinne des Grundsatzes von § 3 
Absatz 1 abhängig zu machen. Von dieser Bedingung können Leistungsempfangende ausgenom- 
men werden, bei denen die Beschäftigung von Männern aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
unabdingbar ist. Satz 1 gilt nicht für Leistungsempfangende, die in der Regel zehn oder weniger Ar- 
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, beschäf-
tigen. 
(2) Der Bewilligungsbescheid ist mit einer entsprechenden Auflage zu versehen. 
(3) § 13 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 15 Gremien 
(1) Gremien sind geschlechtsparitätisch zu besetzen, soweit für deren Zusammensetzung keine be-
sonderen gesetzlichen Vorgaben gelten. 
(2) Werden bei Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes 
Gremien gebildet, benennen die entsendenden Einrichtungen oder Dienststellen mindestens ebenso 
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viele Frauen wie Männer. Dürfen sie nur eine Person benennen, ist für das Mandat nach Ablauf der 
Amtsperiode eine dem jeweils ande- ren Geschlecht angehörende Person zu benennen. 
(3) Absatz 2 gilt für die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in Aufsichtsräte und andere 
Gremien außerhalb der Verwaltung entsprechend. 

§ 16 Frauenvertreterin 
[…] 
 
 

Gesetz über die Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne 
Behinderung (Landesgleichberechtigungsgesetz, LGBG Berlin) 
Vom 17. Mai 1999 in der Fassung vom 28. September 2006, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.12.2010 (GVBl. für Berlin, S. 560) 

§ 1 Gleichberechtigungsgebot 
(1) Ziel dieses Gesetzes ist die Umsetzung des Benachteiligungsverbotes von Behinderten und die 
Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung gemäß Arti-
kel 11 der Verfassung von Berlin. 
(2) Alle Berliner Behörden sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
wirken im Rahmen ihrer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufgaben aktiv auf das Erreichen des 
Ziels nach Absatz 1 hin. Das Gleiche gilt für Betriebe oder Unternehmen, die mehrheitlich vom Land 
Berlin bestimmt werden. 

§ 2 Diskriminierungsverbot 
(1) Niemand darf wegen seiner Behinderung diskriminiert werden. 
(2) Der Gesetzgeber und der Senat wirken darauf hin, dass Menschen mit Behinderung die Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, die Teilnahme am 
Erwerbsleben und die selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht werden. 

§ 3 Diskriminierung, Beweislastumkehr 
(1) Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes ist jede nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Nicht 
gerechtfertigt ist eine Ungleichbehandlung, wenn sie ausschließlich oder überwiegend auf Umständen 
beruht, die in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammenhang mit der Behinderung stehen. 
Eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung ist nicht gegeben, wenn eine Berücksichtigung der Be-
hinderung der Sache nach unverzichtbar geboten ist oder zur Wahrung der berechtigten Interessen 
der Behinderten erforderlich ist. 
(2) Macht ein Mensch mit Behinderung im Streitfall Tatsachen glaubhaft, die eine Diskriminierung we-
gen der Behinderung vermuten lassen, so trägt die Gegenseite die Beweislast dafür, dass keine Dis-
kriminierung vorliegt oder derTatbestand des Absatzes 1 Satz 3 erfüllt ist. 

§ 4 Behinderte 
Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesund-
heit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zu-
stand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 
[…] 

§ 8 Stärkung des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Behinderung 
Das Land Berlin fördert das freiwillige soziale Engagement zur Stärkung des Zusammenlebens von 
Menschen mit und ohne Behinderung. 

§ 9 Sicherung der Mobilität 
(1) Der öffentliche Personennahverkehr in Berlin soll so gestaltet werden, dass Menschen mit Behin-
derung ihn nutzen können. 
(2) Für Fahrten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, die nicht mit dem öffentlichen Personen-
nahverkehr durchgeführt werden können, wird für Menschen mit Behinderung ein besonderer Fahr-
dienst vorgehalten, auf den die Vorschriften des § 145 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch keine 
Anwendung 
finden. Das Nähere über die Berechtigungskriterien, die Finanzierung, die Eigenbeteiligung der Nutzer 
und Nutzerinnen, die den Fahrdienst Betreibenden, die Beförderungsmittel und das Beförderungsge-
biet regelt die für Soziales zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung. 
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§ 10 Förderung behinderter Frauen 
Das Land Berlin fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen mit Behin-
derung in der Gesellschaft. Zur Verbesserung der Situation behinderter Frauen ist auf die Überwin-
dung bestehender geschlechtsspezifischer Nachteile hinzuwirken. 

§ 12 Kommunikationsformen 
(1) Lautsprachbegleitende Gebärden und Gebärdensprache sind neben der Laut- und der Schriftspra-
che gleichberechtigte Kommunikationsformen der deutschen Sprache. 
(2) Hörbehinderte Menschen (Gehörlose, Ertaubte und Schwerhörige) und sprachbehinderte Men-
schen haben das Recht, mit öffentlichen Stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1) in Deutscher Gebärdensprache, 
mit Lautsprache begleitenden Gebärden oder über andere geeignete Kommunikationshilfen zu kom-
munizieren, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. 
Die öffentlichen Stellen haben dafür auf Wunsch der Berechtigten im notwendigen Umfang die Über-
setzung durch Gebärdensprachdolmetscher oder die Verständigung mit anderen geeigneten Kommu-
nikationshilfen sicherzustellen und die notwendigen Aufwendungen zu tragen. Die §§ 2, 3, 4 Abs. 1 
und § 5 der Kommunikationshilfenverordnung vom 17. Juli 2002 (BGBl. I S. 2650) finden in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend Anwendung. 
[…] 

§ 15 Außerordentliches Klagerecht 
(1) Ein im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung mit einem stimmberechtigten Mitglied vertrete-
ner rechtsfähiger gemeinnütziger Verband oder Verein kann, ohne die Verletzung eigener Rechte dar-
legen zu müssen, nach Maßgabe der Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung Widerspruch ein-
legen und gerichtlichen Rechtsschutz beantragen (Rechtsbehelfe), wenn er gelten macht, dass die 
öffentliche Verwaltung in rechtswidriger Weise eine Abweichung von den Vorschriften des § 50 Abs. 1 
Satz 1 oder des § 51 der Bauordnung für Berlin oder des § 16 der Betriebs-Verordnung zulässt oder 
eine Ausnahme oder Befreiung von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Satz 2 oder des § 4 Abs. 1 der 
Gaststättenverordnung gestattet oder erteilt oder die Pflichten nach den Vorschriften des § 10 Abs. 2 
Satz 3 des Sportförderungsgesetzes oder des § 7 Abs. 3 des Berliner Straßengesetzes verletzt hat. 
(2) Ein Rechtsbehelf ist ausgeschlossen, wenn die Maßnahme auf Grund einer Entscheidung in einem 
verwaltungsrechtlichen Verfahren erfolgt ist.  
 
 

Gesetz zur Regelung von Partizipation und Integration in Berlin 
(PartIntG) 
vom 15. Dezember 2010, verkündet im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin am 28.Dezember 
2010 

§ 1 Ziele und Grundsätze des Gesetzes 
(1) Das Land Berlin setzt sich zum Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit zur 
gleichberechtigten Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu geben und gleichzei-
tig jede Benachteiligung und Bevorzugung gemäß Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes und 
Artikel 10 Absatz 2 der Verfassung von Berlin auszuschließen. 
(2) Integration ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, dessen Gelingen von der Mitwirkung aller 
Bürgerinnen und Bürger abhängt. Erfolgreiche Integration setzt sowohl das Angebot an die Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund zur Beteiligung als auch den Willen und das Engagement der Men-
schen mit Migrationshintergrund zur Integration voraus. Art und Umfang der Partizipationsmöglichkei-
ten und der Integrationsförderung richten sich nach dem rechtlichen Status und dem Bedarf der Men-
schen mit Migrationshintergrund. 
§ 2 Begriffsbestimmung 
Menschen mit Migrationshintergrund sind, soweit in einem anderen Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist, 

1. Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind, 
2. im Ausland geborene und nach 1949 nach Deutschland ein- und zugewanderte Personen 
und 
3. Personen, bei denen mindestens ein Elternteil die Kriterien der Nummer 2 erfüllt. 

§ 3 Geltungsbereich  
(1) Dieses Gesetz gilt für die Berliner Verwaltung (§ 2 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes), für 
landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen (§ 28 des Allgemei-
nen Zuständigkeitsgesetzes), für den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin, den Rech-
nungshof von Berlin und den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. 
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(2) Soweit das Land Berlin Mehrheitsbeteiligungen an juristischen Personen des Privatrechts unmit-
telbar oder mittelbar hält oder erwirbt, hat es darauf hinzuwirken, dass die Ziele und Grundsätze die-
ses Gesetzes auch von diesen beachtet werden. 

§ 4 Gleichberechtigte Teilhabe und interkulturelle Öffnung 
(1) Alle Einrichtungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben die Aufgabe, im eigenen Zustän-
digkeitsbereich für gleichberechtigte Teilhabe und interkulturelle Öffnung zu sorgen. Sie berücksichti-
gen dabei die Vielschichtigkeit der Einwanderungsgesellschaft und richten ihre Aufgabenwahrneh-
mung bedarfs- und zielgruppengerecht aus. 
(2) Bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben ist zu prüfen, ob die Ziele und Grundsätze dieses Ge-
setzes berücksichtigt werden. 
(3) Interkulturelle Kompetenz ist eine auf Kenntnissen über kulturell geprägte Regeln, Normen, Werte-
haltungen und Symbole beruhende Form der fachlichen und sozialen Kompetenz. Der Erwerb von 
und die Weiterbildung in interkultureller Kompetenz sind für alle Beschäftigten durch Fortbildungsan-
gebote und Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen. Die interkulturelle Kompetenz soll bei der Be-
urteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung im Rahmen von Einstellungen und Aufstie-
gen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst grundsätzlich berücksichtigt werden. 
(4) Der Senat strebt die Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit Migrationshintergrund entspre-
chend ihrem Anteil an der Bevölkerung an. Bei Stellenausschreibungen ist darauf hinzuweisen, dass 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, 
ausdrücklich erwünscht sind. 
(5) Der Senat legt Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit Migrationshintergrund 
und Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung fest. Eine Überprüfung der Zielerreichung erfolgt über 
ein einheitliches Benchmarking. In der regelmäßigen Berichterstattung über die Personalentwicklung 
des öffentlichen Dienstes und der juristischen Personen des Privatrechts, an denen das Land Berlin 
Mehrheitsbeteiligungen hält, wird die Entwicklung des Anteils von Menschen mit Migrationshinter-
grund ausgewiesen. 
(6) In den Gremien aller Einrichtungen ist eine stärkere Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern 
mit Migrationshintergrund anzustreben. 
§ 5 Beauftragte oder Beauftragter des Senats von Berlin für Integration und Migration 
(1) Der Senat ernennt nach Anhörung des Landesbeirates für Integrations- und Migrationsfragen und 
auf Vorschlag der für Integration zuständigen Senatsverwaltung eine Beauftragte oder einen Beauf-
tragten des Senats von Berlin für Integration und Migration. Die Ernennung erfolgt für fünf Jahre. Eine 
erneute Ernennung ist zulässig. Die Stelle der oder des Beauftragten wird in der für Integration zu-
ständigen Senatsverwaltung eingerichtet. Die oder der Beauftragte ist im Auftrag des für Integration 
zuständigen Senatsmitgliedes ressortübergreifend tätig. 
(2) Die oder der Beauftragte wirkt darauf hin, dass Menschen mit Migrationshintergrund die Möglich-
keit zur gleichberechtigten Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gegeben wird. 
Sie oder er setzt sich für den Abbau von Integrationshemmnissen und struktureller Benachteiligung 
von Menschen mit Migrationshintergrund und für die Wahrung von Respekt, Akzeptanz und ein friedli-
ches Miteinander aller Berlinerinnen und Berliner ein. Zur Umsetzung dieser Ziele entwickelt sie oder 
er entsprechende Konzepte, Strategien und Maßnahmen und kann Maß- nahmen gegenüber anderen 
Senatsverwaltungen anregen. 
(3) Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 2 beteiligen die Senatsverwaltungen die für Integra-
tion zuständige Senatsverwaltung bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorha-
ben rechtzeitig vor Beschlussfassung, soweit sie Fragen der Integration der Menschen mit Migrations-
hintergrund und deren Partizipation behandeln oder besonders berühren. In diesem Zusammenhang 
erhält die oder der Beauftragte im Auftrag der für Integration zuständigen Senatsverwaltung die Gele-
genheit zur Stellungnahme. Im Übrigen unterstützt jede Einrichtung im Sin- ne des § 3 die Beauftragte 
oder den Beauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben. 
(4) Die oder der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration ist Ansprechpartnerin 
oder Ansprechpartner für Menschen mit Migrationshintergrund und unterstützt sie bei der Durchset-
zung ihrer Rechte. 

§ 6 Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen 
(1) Es wird ein Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen gebildet, der den Berliner Senat in 
allen Fragen der Integrationspolitik berät und unterstützt. Stimmberechtigte Mitglieder des Landesbei-
rats sind: 
1. sieben Vertreterinnen oder Vertreter der Bevölkerung mit Migrationshintergrund einschließlich ei-

ner Vertreterin oder eines Vertreters der Aussiedlerinnen und Aussiedler,  
2. das für Integration zuständige Senatsmitglied,  
3. die oder der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration,  
4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter des Rates der Bürgermeister,  
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5. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Bezirksbeauftragten für Integration  und Migration,  
6. jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter  

a) der Industrie- und Handelskammer zu Berlin sowie der Handwerkskammer Berlin,  
b) des Landessportbundes Berlin,  
c) des Deutschen Gewerkschaftsbundes,  
d) der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in Berlin und  
e) des Flüchtlingsrates Berlin.  

[…] 

§ 7 Bezirksbeauftragte für Integration und Migration 
[…] 
 
 

Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung in Berlin (ASOG Bln) 
Vom 14. April 1992 in der Fassung vom 11. Oktober 2006, zuletzt geändert durch Art. I 13. ÄndG vom 
7. 2. 2013 (GVBl. S. 18). 

§ 29a Wegweisung und Betretungsverbot zum Schutz bei Gewalttaten und Nachstel-
lungen 
(1) Die Polizei kann eine Person aus ihrer Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich ver-
weisen, wenn Tatsachen, insbesondere ein von ihr begangener tätlicher Angriff, die Annahme recht-
fertigen, dass diese Maßnahme zur Abwehr einer von der wegzuweisenden Person ausgehenden Ge-
fahr für Körper, Gesundheit oder Freiheit von Bewohnerinnen und Bewohnern derselben Wohnung 
erforderlich ist. Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Polizei ein Betretungsverbot für die 
Wohnung, den unmittelbar angrenzenden Bereich, die Arbeitsstätte oder die Ausbildungsstätte, die 
Schule oder bestimmte andere Orte, an denen sich die verletzte oder gefährdete Person regelmäßig 
aufhalten muss, anordnen. Ergänzend können Maßnahmen zur Durchsetzung der Wegweisung oder 
des Betretungsverbots verfügt werden. 
(2) Die Polizei hat die von einem Betretungsverbot betroffene Person aufzufordern, eine Anschrift oder 
eine zustellungsbevollmächtigte Person zum Zwecke von Zustellungen behördlicher oder gerichtlicher 
Entscheidungen, die zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des Absatzes 1 ergehen, zu benennen. Die 
Polizei hat der verletzten Person die Angaben zu übermitteln. 
(3) Das Betretungsverbot endet spätestens 14 Tage nach seiner Anordnung, in jedem Fall jedoch be-
reits mit einer ablehnenden Entscheidung über einen zivilrechtlichen Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Anordnung auf Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung zur alleinigen Benutzung. Das 
Zivilgericht unterrichtet die Polizei unverzüglich von seiner Entscheidung. 
[…] 
 
 

Bauordnung für Berlin (BauO Bln) 
Vom 29. September 2005, GVBl. S. 495. Zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.6.2011 (GVBl. 
S. 315). 

§ 39 Aufzüge 
[...] 
(4) Gebäude mit mehr als vier oberirdischen Geschossen müssen Aufzüge in ausreichender Zahl ha-
ben. Von diesen Aufzügen muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstühle, Krankentragen und 
Lasten aufnehmen können und Haltestellen in allen Geschossen haben. Dieser Aufzug muss von der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus und von allen Geschossen mit Aufenthaltsräumen stufenlos erreich-
bar sein. Hierbei ist das oberste Geschoss nicht zu berücksichtigen, wenn seine Nutzung einen Auf-
zug nicht erfordert oder wenn es in bestehenden Gebäuden nachträglich zu Wohnzwecken ausgebaut 
wird. Soweit Obergeschosse von Behinderten im Rollstuhl stufenlos zu erreichen sein müssen, gelten 
die Sätze 1 bis 4 auch für Gebäude mit weniger als fünf oberirdischen Geschossen. 
[...] 

§ 51 Barrierefreies Bauen 
(1) In Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen müssen die Wohnungen eines Geschosses über den 
üblichen Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein. In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und 
Schlafräume, eine Toilette, ein Bad sowie die Küche oder die Kochnische mit dem Rollstuhl zugäng-
lich sein. § 39 
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Abs. 4 bleibt unberührt. 
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen so errichtet und instand gehalten werden, 
dass sie von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und Personen mit Kleinkindern über den 
Hauptzugang barrierefrei erreicht und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können. 
In diesen baulichen Anlagen sind neben den Rettungswegen im Sinne von § 33 zusätzliche bauliche 
Maßnahmen für die Selbstrettung von Behinderten im Rollstuhl nur dann erforderlich, wenn die Anlage 
oder Teile davon von diesem Personenkreis überdurchschnittlich, bezogen auf den Bevölkerungsan-
teil der Behinderten, genutzt werden. Anderenfalls genügen betriebliche Maßnahmen, die die Rettung 
mittels fremder Hilfe sicherstellen. 
[…] 
 
 

Gesetz zur Überleitung und Änderung des Beamtenversorgungsge-
setzes (BeamtVÜLG) 
Vom 21. Juni 2011, GVBl. für Berlin, S. 266, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 5. 2012 (GVBl. S. 
149). 

§ 1 Geltungsbereich 
Dieses Gesetz regelt die Versorgung der in § 1 Absatz 1 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fas-
sung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160, 2005 S. 463), das zuletzt durch Artikel III § 1 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266) geändert worden ist, genannten Beamtinnen und Beamten sowie 
Richterinnen und Richter. Die versorgungsrechtlichen Regelungen des Landesbesoldungsgesetzes 
bleiben unberührt.  

§ 2 Überleitung von Bundesrecht in Landesrecht 
(1) Für die in § 1 genannten Personen gelten  

1. das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1999 
(BGBl. I S. 322, 874, 2033), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1652), mit Ausnahme der §§ 71 bis 73 sowie 

2. die auf Grund des Beamtenversorgungsgesetzes erlassenen Verordnungen des Bundes in ih-
rer am 31. August 2006 geltenden Fassung 

nach Maßgabe des § 3 dieses Gesetzes sowie des Gesetzes zur Besoldungs- und Versorgungsan-
passung für Berlin 2010/2011 vom 8. Juli 2010 (GVBl. S. 362, 2011 S. 158) als Landesrecht fort.  
(2) Soweit in Verordnungsermächtigungen in dem nach Absatz 1 in Landesrecht übergeleiteten Beam-
tenversorgungsgesetz die Bundesregierung oder eine oberste Bundesbehörde zum Erlass einer 
Rechtsverordnung ermächtigt worden ist, tritt an die Stelle der Bundesregierung der Senat von Berlin 
und an die Stelle der obersten Bundesbehörde die zuständige oberste Landesbehörde. Soweit in den 
Verordnungsermächtigungen eine Beteiligung des Bundesrates vorgesehen ist, bedarf es dieser nicht.  
(3) Für Ansprüche nach den gemäß den Absätzen 1 und 2 in Landesrecht übergeleiteten Bestimmun-
gen gelten ab dem 3. Dezember 2003 als Eheschließung auch die Begründung einer Eingetragenen 
Lebenspartnerschaft, als Ehe auch eine Eingetragene Lebenspartnerschaft, als Auflösung einer Ehe 
auch die Aufhebung einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft, als Ehegatte auch eine Eingetragene 
Lebenspartnerin oder ein Eingetragener Lebenspartner, als geschiedener Ehegatte auch eine frühere 
Eingetragene Lebenspartnerin oder ein früherer Eingetragener Lebenspartner und als Witwe oder 
Witwer auch eine hinterbliebene Eingetragene Lebenspartnerin oder ein hinterbliebener Eingetragener 
Lebenspartner. Der Anspruch einer Witwe oder eines Witwers aus einer zum Zeitpunkt des Todes 
bestehenden Ehe schließt den Anspruch einer hinterbliebenen Eingetragenen Lebenspartnerin oder 
eines hinterbliebenen Eingetragenen Lebenspartners aus einer zum Zeitpunkt des Todes bestehen-
den Eingetragenen Lebenspartnerschaft aus. 
 
Hinweis: § 2, Abs. 3 des BeamtVÜLG ersetzt § 2 des Gesetzes über die Gleichstellung Eingetragener Lebenspartnerschaften in 
der Beamtenversorgung Berlin vom 3. Juli 2008 (GVBl für Berlin 2008 Nr. 16, 176) seit dem 1.7. 2011 (durch Art. VI Abs. 1 Satz 
2 G v. 21. 6. 2011 (GVBl. für Berlin S. 266).  XXX 
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IV. Organisationsinternes Recht 

 
Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) 
Vom 5. Oktober 2011, GGO-Broschüre November 2011  

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die Gemeinsame Geschäftsordnung gilt für die Bundesministerien. 
(2) Die Gemeinsame Geschäftsordnung regelt Grundsätze für die Organisation der Bundesministe-
rien, die Zusammenarbeit der Bundesministerien und mit den Verfassungsorganen sowie für den Ge-
schäftsverkehr nach außen. Sie regelt die Mitwirkung bei der Rechtsetzung. 

§ 2 Gleichstellung von Frauen und Männern 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist durchgängiges Leitprinzip und soll bei allen politi-
schen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der Bundesministerien in ihren Bereichen ge-
fördert werden (Gender Mainstreaming). 
[…] 
 
 

Verfassung der Humboldt Universität zu Berlin  
Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität, Nr. 16/2011, Fassung vom 28. Juni 2011 
 
[…] 

§ 35 Diskriminierungsverbot  
Die Universität wirkt Diskriminierungen entgegen und trägt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zum 
Abbau bestehender Nachteile insbesondere für die beschäftigten und studierenden Frauen bei. Die 
Universität trägt den besonderen Bedürfnissen ihrer Mitglieder mit Behinderung Rechnung. Sie be-
rücksichtigt die besonderen Belange ausländischer Mitglieder der Universität. 

§ 36 Rechte der Frauenbeauftragten 
[…] 

§ 37 Wahl der Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen; Aufwandsentschädi-
gung 
[…] 

§ 38 Geschlechtsspezifische Sprache 
Im allgemeinen Schriftverkehr sowie in Rechts- und Verwaltungsvorschriften einschließlich Studien-, 
Prüfungs-, Promotions- und Habilitationsordnungen sind entweder geschlechtsneutrale Bezeichnun-
gen oder die weibliche und die männliche Sprachform zu verwenden. 
[…] 
 
 

Frauenförderrichtlinien der Humboldt Universität zu Berlin 
Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität, Nr. 8/1995, Beschluss des Akademischen Senats 
der Humboldt-Universität vom 18. Oktober 1994, mit Änderungen vom 6. 12. 1994 und Änderung im 
Kuratorium am 7. 12. 94, vom Senator für Wissenschaft und Forschung genehmigt am 28.April 1995. 
[…] 

Abschnitt 1: Abbau struktureller Benachteiligungen bei Personalentscheidungen 
§ 1 Ausschreibungen von Stellen und Beschäftigungspositionen 
[…] 
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§ 2 Besetzung von Stellen und Beschäftigungspositionen, Berufungen, Beförderun-
gen; Auswahlkriterien und Verfahrensregelungen 
(1) Bei Einstellungen für das wissenschaftliche und das sonstige Personal und bei der Erstellung von 
Berufungsvorschlägen sind Frauen bei gleichwertiger Qualifikation so lange bevorzugt einzustellen 
bzw. vorzuschlagen, bis keine Unterrepräsentation mehr vorliegt. 
[…] 

§ 3 Vergabe von Lehraufträgen, Gastprofessuren und Stellenverwaltungen 
Solange Frauen beim hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal in einem Bereich unterrepräsen-
tiert sind, werden dort bei gleichwertiger Qualifikation Gastprofessuren und Verwaltungen freier Pro-
fessorenstellen (Lehrstuhlvertretungen) nach Möglichkeit vorrangig an Frauen vergeben. Lehraufträ-
ge, insbesondere besoldete Lehraufträge, sollen nach Möglichkeit entsprechend dem Frauenanteil an 
den Studierenden an Wissenschaftlerinnen vergeben werden. 

§ 4 Ausbildungsplätze 
[…] 

Abschnitt 2: Studium, Lehre und Forschung; Ressourcenverteilung 
§ 5 Studium und Lehre 
[…] 

§ 6 Frauenstudien und Frauenforschung 
(1) Die Humboldt-Universität fördert und unterstützt die Arbeit des Zentrums für interdisziplinäre Frau-
enforschung (ZiF). Sie strebt den Ausbau von Frauenstudien und Frauenforschung innerhalb geeigne-
ter Fachrichtungen und auf interdisziplinärer Ebene an. Die Auseinandersetzung mit Methoden und 
Inhalten der Frauenforschung soll fester Bestandteil von Lehre und Forschung an der Humboldt-
Universität werden. 
[…] 

§ 7 Stipendien und wissenschaftliche Nachwuchsförderung 
(1) Die Humboldt-Universität strebt an, daß Frauen bei der Vergabe von Promotionsstipendien ent-
sprechend dem Frauenanteil an den Absolventinnen und Absolventen berücksichtigt werden. In Fä-
chern, in denen Frauen deutlich unterrepräsentiert sind, sollte als kompensatorische Maßnahme je 
nach den fachspezifischen Bedingungen ein etwas höherer Anteil für Frauen vorgesehen werden. Alle 
Lehrenden werden aufgefordert, Studentinnen besonders über Stipendien zu informieren und sich für 
ihre verstärkte Berücksichtigung bei der Stipendienvergabe einzusetzen. 
(2) Die Humboldt-Universität verpflichtet sich, daß bei der Stipendienvergabe und wissenschaftlichen 
Nachwuchsförderung in Bezug auf Altersgrenzen frauenspezifische Lebensläufe besondere Berück-
sichtigung finden, und daß Altersgrenzen sich nicht als Benachteiligung für Frauen auswirken. 
[…] 

§ 8 Forschungsförderung und Vergabe von Forschungsmitteln 
(1) Bei der Vergabe der zentralen Forschungsmittel der Humboldt-Universität (Humboldt-
Forschungsfonds) wird angestrebt, daß die Mittelvergabe an Frauen insgesamt dem Anteil von Frauen 
am wissenschaftlichen Personal der Humboldt-Universität entspricht. In der Berichterstattung über die 
Verwendung der Mittel ist regelmäßig auch über den Frauenanteil in Bezug auf Anzahl der geförder-
ten Projekte und Umfang der bewilligten Mittel zu berichten. 
(2) In den Vergaberichtlinien der Humboldt-Universität zu Forschungsmitteln soll vorgesehen werden, 
daß bei gleicher Qualität von Projektanträgen solche Projektanträge bevorzugt werden, an deren Aus-
arbeitung Frauen stärker beteiligt waren, und in denen voraussichtlich nach Bewilligung Frauen be-
schäftigt werden. Es soll darauf geachtet werden, daß Projektanträge mit Themen zur Frauen- und 
Geschlechterforschung angemessen berücksichtigt werden. 

§ 9 Anreizsysteme und Sanktionen 
(1) An der Humboldt-Universität soll ein Stellenpool zur Frauenförderung (Frauenförderungspool) ein-
gerichtet werden. Über die Verteilung der Professorenstellen innerhalb dieses Stellenpools entschei-
det das Kuratorium auf Vorschlag des Akademischen Senats in Abstimmung mit den Fakultäten, der 
Entwicklungsplanungskommission und der Frauenbeauftragten. Über die Verteilung der Nachwuchs-
stellen innerhalb dieses Stellenpools entscheidet die Präsidentin in Abstimmung mit den Fakultäten, 
der Entwicklungsplanungskommission und der Frauenbeauftragten. 
(2) Bei der Entscheidung über die künftige Ausstattung der Organisationseinheiten mit Sachmitteln, 
Tutorenstellen und Mitteln zur Forschungsförderung soll berücksichtigt werden, inwieweit der jeweilige 
Frauenförderplan umgesetzt, eine Erhöhung der Frauenanteile in den einzelnen wissenschaftlichen 
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Qualifikationsstufen sowie Laufbahn- und Berufsfachrichtungen erreicht worden ist. Der Senat erläßt 
hierzu in Absprache mit den zuständigen Kommissionen und im Benehmen mit der Frauenbeauftrag-
ten nähere Ausführungsbestimmungen. 
(3) Von den Mitteln für Lehre und Forschung, die den Fakultäten und Instituten zugewiesen werden, 
und die für eine Verteilung nach dem Kriterium des Erfolgs bei der Frauenförderung grundsätzlich in 
Frage kommen, soll vorab ein bestimmter Anteil einbehalten und unter Berücksichtigung folgender 
Kriterien verteilt werden (positives Anreizsystem). In der Haushaltskommission wird in Benehmen mit 
der Frauenbeauftragten beraten, welche Haushaltstitel dafür in Frage kommen, wie hoch der jeweilige 
Anteil sein soll, und welche dieser Kriterien bei dem jeweiligen Haushaltstitel Anwendung finden soll: 
1. Förderung der Qualifizierung von Frauen 
1. Anteil der Absolventinnen des Vorjahres gemessen am Studentinnenanteil. 
2. Anteil der im Vorjahr promovierten Frauen gemessen am gemittelten Absolventinnenanteil der vor-
hergehenden drei Jahre 
3. Anteil der in den vergangenen zwei Jahren habilitierten Frauen gemessen am gemittelten Anteil der 
promovierten Frauen der vorhergehenden fünf Jahre 
2. Förderung der Vergabe von Stellen an Frauen 
1. Anteil der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen zur Qualifikation gemessen am gemittelten Absolven-
tinnenanteil der vorhergehenden drei Jahre 
2. Anteil der wissenschaftlichen Assistentinnen gemessen am gemittelten Frauenanteil bei den Pro-
motionen der vorhergehenden drei Jahre 
3. Anteil der Frauen bei Professuren gemessen am Frauenanteil beim übrigen wissenschaftlichen 
Personal.  
(4) Reduzierungen des Frauenanteils am wissenschaftlichen Personal innerhalb der Fakultäten bzw. 
Fächer im Zuge der personellen Umstrukturierungen in den nächsten Jahren haben Reduzierungen 
bei den Mitteln für Lehre und Forschung zur Folge. Der Senat erläßt hierzu in Absprache mit den zu-
ständigen Kommissionen und im Benehmen mit der Frauenbeauftragten nähere Ausführungsbestim-
mungen. Sollte der Frauenanteil in einer Fakultät über einen vom Senat zu bestimmenden Umfang 
hinaus reduziert werden, dann behält der Senat sich vor, beim Freiwerden der nächsten befristeten 
Nachwuchsstelle beim Kuratorium zu beantragen, diese Stelle anderweitig zu verwenden und sie ei-
ner Fakultät mit nachweisbaren Erfolgen in der Frauenförderung zuzuweisen. 

Abschnitt 3: Fort- und Weiterbildung  
§ 10 Weiterbildungsangebote für Frauen 
§ 11 Rahmenbedingungen für die Beteiligung von Frauen an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen 
Abschnitt 4: Beruf, Studium und Familie 
§ 12 Kinderbetreuung 
(1) Die Humboldt-Universität wirkt darauf hin, daß die traditionell umfangreiche Versorgung mit Kinder-
tages- und Kinderkrippenplätzen bestehen bleibt. Sie setzt sich dafür ein, daß für alle Beschäftigten 
und Studierenden mit Kindern ausreichend Betreuungsplätze für Klein- und Vorschulkinder bereitge-
stellt werden. 
(2) An der Humboldt-Universität sind in räumlicher Nähe zum Hauptgebäude Möglichkeiten zur Kin-
derbetreuung nach 16 Uhr bereitzustellen. 
(3) Um die Kinderbetreuung in Abstimmung mit der Arbeitszeit zu gewährleisten, soll in den Ge-
schäftsordnungen der Gremien und ihrer Kommissionen geregelt werden, daß Sitzungen nicht länger 
als bis 18.00 Uhr dauern. Längere Tagungszeiten sind mindestens eine Woche im voraus anzukündi-
gen. Die Humboldt-Universität wirkt darauf hin, daß Mitgliedern, die Kinder unter 14 Jahren oder pfle-
gebedürftige Angehörige betreuen, aus den Mitteln für Sitzungsgelder ein Entgelt für Ersatzbetreuung 
erstattet wird für die Zeit, die Gremien und Kommissionen über die nach Satz 1 bestimmte Zeit hinaus 
tagen. 
(4) In allen größeren Dienstgebäuden der Humboldt-Universität sind Wickelräume bzw. entsprechen-
de räumliche Möglichkeiten einzurichten. 

§ 13 Weitere Maßnahmen zur Unterstützung von Elternschaft bzw. anderen Formen 
familienbezogener Pflegetätigkeiten in Studium und anschließenden Qualifikations-
phasen 
(1) Die Humboldt-Universität wirkt darauf hin, daß sich Schwangerschaft, Elternschaft sowie die Be-
treuung pflegebedürftiger Angehöriger nicht negativ auf Studium und Studienabschluß auswirken. 
Dem soll in Studien- und Prüfungsordnungen Rechnung getragen werden. 
[…] 
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(5) Das prüfungsrelevante Lehrangebot ist zeitlich so zu terminieren, daß die Teilnahme mit der Be-
treuung von Kindern zu vereinbaren ist. Im Rahmen der Veranstaltungsplanung ist deshalb darauf zu 
achten, daß bis zur vollen Auslastung der Raumkapazität Pflichtveranstaltungen in den verschiedenen 
Studiengängen nicht nach 16.00 Uhr stattfinden. 
Parallelveranstaltungen sollen zu unterschiedlichen Terminen angeboten werden. Studierende Eltern 
sind bei der Wahl der Termine bevorzugt zu berücksichtigen. 
§ 14 Arbeitszeit und Arbeitsorganisation 
[…] 
§ 15 Freistellung und Beurlaubung 
[…] 

Abschnitt 5: Sonstige Maßnahmen zum Abbau struktureller Diskriminierung von 
Frauen 
§ 16 Sexuelle Belästigung 
(1) Die Humboldt-Universität wirkt darauf hin, daß in ihrem Geltungsbereich Frauen keinen sexuellen 
Belästigungen ausgesetzt sind. Sexuelle Belästigungen sind insbesondere unnötiger Körperkontakt, 
von den Betroffenen unerwünschte Bemerkungen sexuellen Inhalts, Kommentare oder Witze über das 
Äußere von Frauen, Zeigen pornographischer Darstellungen am Arbeitsplatz oder in Veranstaltungs-
räumen (einschließlich PC-Pools) sowie Aufforderungen zum sexuellen Handeln. 
(2) Die Beschwerde einer betroffenen Frau darf nicht zu Nachteilen in Studium oder Beruf führen. Die 
Humboldt-Universität stellt sicher, daß betroffene Frauen in solchen Fällen nicht nur bei der Frauen-
beauftragten, sondern auch in den Fachbereichen oder in der Universitätsverwaltung Ansprechpartner 
bzw. Ansprechpartnerinnen für ihre Beschwerde finden, die für diese Problematik sensibilisiert sind. 
Die Humboldt-Universität stellt sicher, daß belästigte Frauen ein kostenloses rechtliches Beratungs-
angebot über die Frauenbeauftragte erhalten. Beschäftigte, die mit Personalangelegenheiten befaßt 
sind, werden über den sachgerechten Umgang mit Vorfällen sexueller Belästigung und Diskriminie-
rung von Frauen informiert. Das Thema wird Bestandteil von Weiterbildungsveranstaltungen insbe-
sondere für Vorgesetzte. 
(3) Die Humboldt-Universität bietet im Rahmen des Hochschulsports pro Semester mindestens einen 
Selbstverteidigungskurs für Frauen an. 

§ 17 Amtssprache 
(1) Im allgemeinen Schriftverkehr und in Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Humboldt-
Universität werden entweder geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder die weibliche und die männli-
che Sprachform verwendet. 
(2) Hochschulgrade werden an Frauen in weiblicher Sprachform verliehen, sofern die Verleihung in 
männlicher Sprachform nicht ausdrücklich gewünscht wird. Dies gilt entsprechend für die Ausstellung 
von Zeugnissen, Bescheinigungen etc.. 

Abschnitt 6: Frauenbeauftragte, Frauenförderpläne; Umsetzung der Richtlinien 
§ 18 Wahl der Frauenbeauftragten 
§ 19 Aufgaben, Kompetenzen und Ausstattung der Frauenbeauftragten 
(1) Die Frauenbeauftragten wirken auf die Gleichstellung der Frauen in der Humboldt-Universität und 
auf die Vermeidung von Benachteiligungen für weibliche Angehörige der Hochschule und für Bewer-
berinnen hin. Sie beraten und unterstützen die Hochschulleitung und die übrigen Organe und Einrich-
tungen der Hochschule in allen Frauen betreffenden Angelegenheiten. Sie machen in diesen Angele-
genheiten Vorschläge und nehmen Stellung zu geplanten Entwicklungen. 
(2) Die Frauenbeauftragten nehmen Anregungen und Beschwerden entgegen. Sie kontrollieren die 
Umsetzung dieser Frauenförderrichtlinien und der Frauenförderpläne in den Fakultäten und den übri-
gen Organisationseinheiten. 
(3) Die Frauenbeauftragten haben Informations-, Rede- und Antragsrecht bei allen Sitzungen der 
Gremien der akademischen Selbstverwaltung ihres jeweiligen Bereichs. Sie sind rechtzeitig in allen 
Frauen betreffenden Angelegenheiten der Hochschule bzw. ihres Bereichs zu informieren. 
(4) Frauenbeauftragte haben das Recht auf Teilnahme an Personalangelegenheiten (Einstellungen, 
Beförderungen und Höhergruppierungen, Entlassungen). Dies beinhaltet folgendes: 
    * Beteiligung an Stellenausschreibungen 
    * Einsicht in Bewerbungsunterlagen 
    * Beteiligung an Auswahlverfahren (in Form offizieller Auswahlgremien oder durch den Leiter der 
jeweiligen Einrichtung) 
    * Teilnahme an Bewerbungsgesprächen 
    * Beteiligung an Entscheidungsverfahren über Entlassungen 
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    * Beteiligung an der Vergabe von Lehraufträgen und Hilfskraftstellen  
Bei außerordentlichen Kündigungen kann die Beteiligung der Frauenbeauftragten auf Wunsch der 
Betroffenen ausgeschlossen werden. 
(5) Beanstandet die Frauenbeauftragte bei personellen oder sonstigen Maßnahmen innerhalb von 
zwei Wochen einen Verstoß gegen das Landesgleichstellungsgesetz, ist der Vorgang von der Leitung 
des jeweiligen Bereichs erneut zu entscheiden. Die Frist beginnt mit der Unterrichtung der Frauenbe-
auftragten über die Maßnahme. Diese wird bis zur Entscheidung der Leitung des Bereichs ausgesetzt 
und darf erst nach Fristablauf oder vorheriger ausdrücklicher Zustimmung der Frauenbeauftragten 
ausgeführt werden. Bei außerordentlichen Kündigungen reduziert sich die Einspruchsfrist auf eine 
Woche entsprechend den Regelungen für die Personalvertretung. 
(6) Ist die Entscheidung eines Gremiums der akademischen Selbstverwaltung gegen die Stellung-
nahme der Frauenbeauftragten getroffen worden, so kann sie innerhalb von zwei Wochen widerspre-
chen. Die erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche nach Einlegung eines Widerspruchs er-
folgen. Eine Entscheidung gemäß Satz 1 darf erst nach Fristablauf oder vorheriger ausdrücklicher Zu-
stimmung der Frauenbeauftragten oder Bestätigung der Entscheidung ausgeführt werden. 
(7) Die Frauenbeauftragten sind im Rahmen ihrer Aufgaben nicht an fachliche Weisungen gebunden. 
Sie übernehmen in diesem Rahmen Öffentlichkeits- und Informationsarbeit. 
(8) Die dezentralen Frauenbeauftragten und die zentrale Frauenbeauftragte arbeiten im Rat der Frau-
enbeauftragten zusammen. Die Frauenbeauftragte der Humboldt-Universität ist dem Rat der Frauen-
beauftragten gegenüber rechenschaftspflichtig. 
(9) Die Frauenbeauftragten können einmal im Semester eine Versammlung der weiblichen Hoch-
schulangehörigen des jeweiligen Bereichs durchführen. Es wird Dienstbefreiung in Anlehnung an das 
Personalvertretungsgesetz gewährt. 
(10) Die wirksame Erfüllung der Aufgaben der Frauenbeauftragten ist durch die Bereitstellung von 
Personalmitteln und eines eigenen Etats für die Zentrale Frauenbeauftragte und die Frauenbeauftrag-
te der Charité und durch die Bereitstellung von Sachmitteln für Veranstaltungen und Veröffentlichun-
gen für alle Frauenbeauftragten im erforderlichen Umfang im Rahmen des Haushalts zu gewährleis-
ten. 

§ 20 Frauenförderpläne 
(1) Die Frauenförderrichtlinien werden umgesetzt durch Frauenförderpläne, die Fakultäten, Zentralin-
stitute, Zentralen Einrichtungen bzw. zentralen Dienstleistungsbereiche einschließlich der Zentralen 
Universitätsverwaltung alle zwei Jahre erstellen. 
(2) In den Frauenförderplänen sind auf der Grundlage der Frauenanteile an den Beschäftigten, den 
Studierenden, den Studienabschlüssen, den Promotionen und Habilitationen für jeweils zwei Jahre 
verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils festzulegen. Bei der Festlegung der Ziel-
vorgaben für die Einstellung von wissenschaftlichem Personal ist von den Frauenanteilen der jeweili-
gen Qualifikationsstufen und von der Anzahl der voraussichtlich freiwerdenden Stellen auszugehen. 
Der Frauenanteil soll 
    * bei studentischen Beschäftigten mindestens dem der Studentinnen 
    * bei akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mindestens dem der Absolventinnen 
    * bei wissenschaftlichen Assistentinnen und Assistenten mindestens dem der Promotionen 
    * bei beschäftigten habilitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie bei den Professu-
ren mindestens dem der Habilitationen der jeweiligen Fakultät bzw. des Zentralinstituts entsprechen. 
(3) Es ist festzulegen, in welcher Zeit und mit welchen personellen, organisatorischen und weiterbil-
denden Maßnahmen der strukturellen Benachteiligung von Frauen entgegengewirkt werden wird. 
(4) In den Fakultäten sollen in Abhängigkeit von der fachlichen Struktur Kooperationsverträge mit 
Verwaltungen, sozialen Einrichtungen und Industriebetrieben angestrebt werden, um bei der Beset-
zung von Praktikumsplätzen und Arbeitsplätzen Studentinnen und Absolventinnen in angemessener 
Zahl zu berücksichtigen. 
(5) Die jeweils zuständige Frauenbeauftragte legt nach zwei Jahren dem für die Erstellung des Frau-
enförderplans zuständigen Organ oder Gremium ihres Bereichs einen Bericht über die Umsetzung 
und Einhaltung des Förderplans vor. Sie macht Vorschläge für die Fortschreibung oder Anpassung 
des Frauenförderplans an die aktuelle Entwicklung. 

§ 21 Berichtspflicht 
(1) Die Organe und Einrichtungen der Humboldt-Universität legen den Frauenbeauftragten jährlich 
eine Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigten- und Studierendenstruktur sowie der abge-
schlossenen Prüfungs-, Promotions-, und Habilitationsverfahren und der Forschungsförderung vor. 
Die Materialien sollen Aufschluß geben über die Umsetzung und Einhaltung der Frauenförderrichtli-
nien und die Fortschreibung bzw. Anpassung der Frauenförderpläne. 
[…] 


